
FRANKFURT a. M.
Kettenhofweg 126
60325 Frankfurt a. M.
Tel +49/69/97 58 22-0 
Fax +49/69/97 58 22-225/-230 
frankfurt@hfk.de

BERLIN
Knesebeckstraße 1 
10623 Berlin 
Tel +49/30/31 86 75-0 
Fax +49/30/31 86 75-29 
berlin@hfk.de

WIEN
Singerstraße 20/11
A-1010 Wien 
Tel +43/1/89 00 761
Fax +43/1/89 00 761 21 
wien@hfk.at

MÜNCHEN
Maximilianstraße 29 
80539 München 
Tel +49/89/29 19 30-0 
Fax +49/89/29 19 30-22 
muenchen@hfk.de

HAMBURG 
Am Kaiserkai 10 
20457 Hamburg 
Tel +49/40/28 80 95-30 
Fax +49/40/28 80 95-40
hamburg@hfk.de

HANNOVER
Aegidientorplatz 2 B 
30159 Hannover 
Tel +49/511/81 12 09-60 
Fax +49/511/81 12 09-70 
hannover@hfk.de 

DÜSSELDORF
Königsallee 24 
40212 Düsseldorf 
Tel +49/211/54 21 65-0 
Fax +49/211/54 21 65-99 
duesseldorf@hfk.de

DIE KANZLEI IM INTERNET: WWW.HFK.DE SAMMLUNG DER WICHTIGSTEN RECHTSVORSCHRIFTEN

Sa
m

m
lu

n
g 

de
r 

w
ic

h
ti

gs
te

n
 R

ec
h

ts
vo

rs
ch

ri
ft

en
VO

L/
A 

u
n

d 
VO

F

Vergabe von Liefer-,
Dienst- und 
freiberuflichen Leistungen



HFK RechtsanwÄlte HEIERMANN FRANKE KNIPP

Vergabe von Liefer-, Dienst- und freiberuflichen Leistungen



Vergabe von Liefer-, 
Dienst- und 
freiberuflichen Leistungen

HFK RechtsanwÄlte HEIERMANN FRANKE KNIPP



4

Impressum

Vergabe von Liefer-, Dienst- und freiberuflichen Leistungen

Copyright 2010 • Redaktionelle Verantwortung:

HFK RechtsanwÄlte HEIERMANN FRANKE KNIPP 

Gestaltung und Satz: appelt mediaservice, Berlin

Druck: FATA MORGANA Verlag, Schwenzer & Partner GbR 

4



5

Inhalt

I. Einführung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0Seite     7

II. GWB  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0Seite   27

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

in der Fassung der Bekanntmachung vom

15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850),

das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 21 des

Gesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102)

geändert worden ist, inkl. Berichtigung des Gesetzes 

zur Modernisierung des Vergaberechts vom 

9. Juli 2009 (BGBl. I S. 1795)

Vierter Teil: Vergabe öffentlicher Aufträge

III. VgV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0Seite   55

Vergabeverordnung

Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 

(BGBl. I S. 169, zuletzt geändert durch die Verordnung zur Anpassung 

der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV)

sowie der Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich

des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung

(Sektorenverordnung – SektVO) vom 7. Juni 2010 (BGBl. I. S. 724)

IV. VOL/A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0Seite   65

Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A

Ausgabe 2009

(BAnz. 196a vom 29. Dezember 2009 inkl.

Berichtigung aus BAnz Nr. 32 vom 26. Februar 2010)

V. VOF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0Seite  109

Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen

Ausgabe 2009

(BAnz. 185a vom 8. Dezember 2009)



 

6



7

�   

I. Einführung



 

8



Einführung

9

Hinweis 

Diese Broschüre berücksichtigt mit Stand 11. Juni 2010 die Änderungen der 

aktuellen Vergabereform im Liefer- und Dienstleistungsbereich. Dazu sind die 

aktuellen Neufassungen der entsprechenden Vergabe- und Vertragsordnungen 

(VOL/A 2009, VOF 2009) sowie die Vergabeverordnung 2010 und der Vierte Teil 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in dieser Vorschriftensammlung 

enthalten. Für die Vergaben von Bauleistungen sowie für Beschaffungen nach der 

Sektorenverordnung halten wir gesonderte Texte für Sie bereit.

Einführung 

Die nachfolgenden Erläuterungen behandeln zentrale Themenbereiche des Vergaberechtes 

im Liefer- und Dienstleitungsbereich. Als Einführung werden sie der Textsammlung 

vorangestellt. Sie ersetzen keinesfalls die rechtliche Beratung. Die Textausgabe enthält 

eine Sammlung praxisrelevanter Bestimmungen, um den alltäglichen Umgang mit dem 

Vergaberecht zu erleichtern. 

1. Öffentlicher Auftraggeber 

Vergaberecht kommt zur Anwendung, wenn öffentliche Auftraggeber ihren Leistungsbedarf 

mittels öffentlicher Aufträge decken. Dabei muss der öffentliche Auftraggeber bereits 

im Vorfeld das gesamte Vertragsverhältnis diskriminierungsfrei vorbereiten und den 

Vertragspartner dann in einem formalisierten Verfahren ermitteln. 

Aufforderung zur 
Angebotsabgabe

Protokoll 
Aufklärungs­
gespräch

Zuschlagsschreiben Vertrag

Vorformuliertes 
Angebot

ggf. Nebenangebot
+ + =

Öffentliche Auftraggeber (§ 98 GWB) können neben den klassischen Körperschaften 

des öffentlichen Rechts auch Gesellschaften in Privatrechtsform sein, wenn diese unter 

besonderem öffentlichen Einfluss stehen. Zu den Auftraggebern, die Aufträge mittels eines 

Vergabeverfahrens vergeben, gehören:
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–	 Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen, 

–	 Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, deren Gründungszweck in 

der Erfüllung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben nichtgewerblicher Art liegt 

und die staatlicher Kontrolle unterliegen, 

–	 Verbände, deren Mitglieder die zuvor genannten Anforderungen erfüllen, 

–	 Öffentliche und private Sektorenauftraggeber (Trinkwasser- oder Energieversorgung, 

Verkehr),

 –	 Maßnahmen mit überwiegend öffentlicher Finanzierung (für Tiefbaumaßnahmen,  für 

die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, 

Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbindung stehende 

Dienstleistungen und Auslobungsverfahren),

 –	 Baukonzessionäre.

2. Öffentliche Aufträge  

Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge zwischen öffentlichen Auftraggebern und 

Unternehmen (§ 99 GWB). Der Leistungsbedarf kann durch verschiedene Auftragsformen 

gedeckt werden, die alle dem Vergaberecht unterfallen:

–	 Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf, 

Ratenkauf oder Leasing, Miete oder Pacht mit oder ohne Kaufoption betreffen.  	

–	 Dienstleistungsaufträge sind Verträge über Leistungen, die keine Liefer- oder 

Bauaufträge oder Auslobungsverfahren betreffen, sondern die Erbringung von Diensten 

zum Gegenstand haben. Dienstleistungen trennen die VOL/A und die VOF in „vorrangige 

Dienstleistungen“ im jeweiligen Anhang I Teil A und „nachrangige Dienstleistungen“ im 

jeweiligen Anhang I Teil B. 	

–	 Bauaufträge sind Verträge, die entweder die Ausführung oder die gleichzeitige 

Planung und Ausführung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerks zum Gegenstand 

haben, das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder 

technische Funktion erfüllen soll. 	

–	 Baukonzessionen sind Bauaufträge, bei denen die Gegenleistung für die Bauarbeiten 

statt in einer Vergütung in dem befristeten Recht auf Nutzung der baulichen Anlage, 

gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht. 	

–	 Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen mit einem oder mehreren Unternehmen, 

in der die Bedingungen für Einzelaufträge festgelegt werden, die im Laufe eines 

bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen. 	
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–	 Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber einen 

Plan oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund 

vergleichender Beurteilungen mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt.  	

–	 Planungswettbewerbe sind Wettbewerbe im vorgenannten Sinne, die dem Ziel dienen, 

alternative Vorschläge für Planungen auf dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus 

und des Bauwesens auf der Grundlage veröffentlichter einheitlicher Richtlinien (RPW 

2008 (vormals GRW 1995), RAW 2004) zu erhalten.

Wird der Leistungsbedarf nicht entgeltlich gedeckt, sondern auf wirtschaftliches Risiko 

des Unternehmers mit dem Recht an der Nutzung und Verwertung der zu erbringenden 

Dienstleistung verbunden, spricht man von einer Dienstleistungskonzession.  

3. Vergaberechtsvorschriften  

Dem Vergaberecht liegt ein System zugrunde (Kaskadenprinzip), bestehend aus Richtlinien, 

Gesetzen, Verordnungen, an dessen unterem Ende die das Vergabeverfahren im Einzelnen 

beschreibenden Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL/A, VOF, VOB/A, SektVO) stehen. 

Unterhalb der Schwellenwerte Oberhalb der Schwellenwerte

• AEUV
• Nationales Haushaltsrecht
• Zuwendungsrecht
	 (Fördermittelbescheide: evtl . Unterwerfung 
	 unter Haushaltsrecht) Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

§§ 97 ff. GWB

AEUV, VOen und Europ. Richtlinien
• VKR, SKR, VO ÖPV, RL Verteidigung
• RMR, S-RMRL

Vergabeverordnung (VgV) SektVOVOB/A, VOL/A

VOF1. Abschnitt

2. Ab‑
schnitt

2. Ab‑
schnitt

VOB/A VOL/A

Diese einführenden Erläuterungen erfolgen aus Gründen der Übersichtlichkeit anhand 

der Basisparagraphen. Insbesondere werden die Verfahrensbereiche der Vergabe- und 

Vertragsordnungen für Leistungen (VOL/A) und freiberufliche Leistungen (VOF) nebeneinan-

der betrachtet. Bei der Anwendung im konkreten Vergabeverfahren ist daher stets auch für 

einen einleitenden Überblick die ergänzende Lektüre der Vorschriften vorzunehmen.  
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Vergabe- und Verdingungsordnungen (VOL/A, VOF, VOB/A, SektVO) unterscheiden 

sich in ihrem Anwendungsbereich je nach Art der Leistung:

– 	 VOL/A: Alle Leistungen (Dienst- und Lieferleistungen), die nicht unter die VOB/A oder 

VOF fallen. Die VOL/A sieht eine Zweiteilung der Vorschriften in „Basis“-Paragraphen 

unterhalb und „EG“-Paragraphen oberhalb der Schwellenwerte vor. 

–	 VOF: Freiberufliche Leistungen (siehe § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG), die die Schwellenwerte 

erreichen, im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen erbracht werden und nicht erschöp-

fend beschreibbar sind.

–	 VOB/A: Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instandgehal-

ten, geändert oder beseitigt wird (Bauleistungen). Planungen und Ausführung von 

Bauvorhaben, Verträge über die Bauleistungserbringung durch Dritte gemäß auftrag-

geberseitigen Vorgaben (bspw. Bauträgervertrag), Baukonzessionen. Näheres siehe 

eigene Broschüre. 

–	 SektVO: Vergabeverfahrensrecht im Bereich der Sektorentätigkeit bei Erreichen der 

Schwellenwerte (siehe eigene Broschüre). 

4. Schwellenwerte und Rechtsschutz  

Schwellenwerte nehmen eine Zweiteilung des Vergaberechts vor. Schwellenwerte 

sind die geschätzten Nettoauftragswerte einschließlich etwaiger Optionen oder 

Vertragsverlängerungen, die erreicht werden müssen, damit eine europaweite 

Ausschreibungspflicht bei der Vergabe öffentlicher Aufträge besteht. Bei Aufträgen 

über Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben wird, ist 

Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert bei zeitlich begrenzten Aufträgen 

mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der Gesamtwert für die Laufzeit dieser Aufträge, 

bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten 

der 48-fache Monatswert.  

Die Schwellenwerte werden von der Kommission turnusmäßig alle zwei Jahre mittels 

einer EU-Verordnung neu festgelegt. Die letzte Änderung erfolgte zum 01.01.2010. Da 

EU-Verordnungen nach Art. 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) unmittelbar gelten, ist eine Umsetzung in nationales Recht nicht erforderlich; die 

Schwellenwerte sind unmittelbar verpflichtend.  
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Oberhalb der Schwellenwerte gelten erhöhte Transparenz- und Bekanntmachungspflichten. 

Da die Regelungen des GWB nur oberhalb der Schwellenwerte Anwendung finden, kommt 

Rechtsschutz vor den Vergabekammern und Oberlandesgerichten (Primärrechtsschutz) nur 

dort in Betracht. Kerninhalte dieses Rechtsschutzes sind:

–	 Rügepflichten, § 107 Abs. 3 GWB: Fehler im Vergabeverfahren sind vor Einleitung des 

Nachprüfungsverfahrens dem Auftraggeber binnen dort näher bestimmter Fristen anzu-

zeigen, 	

–	 der Auftraggeber muss Vergabeakten vollständig sofort nach Zugang des 

Nachprüfungsantrags an die Vergabekammer übersenden, § 110 Abs. 2 GWB, 	

–	 der Auftraggeber darf den Zuschlag nicht vor rechtskräftiger Entscheidung durch die 

Vergabekammer erteilen (aufschiebende Wirkung), § 115 Abs. 1 GWB, 	

–	 Vergabekammer ermittelt nach Amtsermittlungsgrundsatz, § 110 GWB, 	

–	 die Beteiligten haben Akteneinsichtsrecht, § 111 GWB, 	

–	 der Auftraggeber hat besondere Informationspflichten, § 101a GWB.

 

Unterhalb der Schwellenwerte bestehen eingeschränkte Rechtsschutzmöglichkeiten. 

Bieter können das Vergabeverfahren im Wege der Rechts- bzw. Fachaufsichtsbeschwerde 

von der Aufsichtsbehörde überprüfen lassen. Darüber hinaus kann Rechtsschutz vor den 

Zivilgerichten in Anspruch genommen werden; dort wird Rechtsschutz in letzter Zeit häufiger 

gewährt als noch vor einigen Jahren.  

Schadensersatz (Sekundärrechtsschutz) können Bieter oder Bewerber, deren Rechte 

im Verfahren verletzt wurden, sowohl bei Vergaben oberhalb als auch unterhalb der 

Schwellenwerte vor den Zivilgerichten verlangen. Neben der Rechtsverletzung ist ein durch 

sie entstandener Schaden nachzuweisen. Dies gilt auch für die oberhalb der Schwellenwerte 

geltende Sondervorschrift des § 126 GWB, die jedoch hinsichtlich der Rechtsverletzung kein 

Verschulden des Auftraggebers voraussetzt.  

5. Verfahrensgrundsätze  

Grundsätze und Programmsätze der Vergabe:

–	 Gleichbehandlungsgebot, 	

–	 Wirtschaftlichkeitsgebot,  	

–	 Transparenzgebot,  	

–	 Wettbewerbsgebot, 	
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–	 Neutralitätsgebot, 	

–	 Förderung mittelständischer Interessen.

Die Grundsätze sind bei jeder Entscheidung im Verfahren zu berücksichtigen. Die 

Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnungen gestalten die Grundsätze näher aus, 

so dass sie grundsätzlich auch unterhalb der Schwellenwerte und damit außerhalb des 

Anwendungsbereichs des GWB Berücksichtigung finden müssen.  

Der Ablauf des Vergabeverfahrens nach VOL/A:

–	 Vorbereitung der Beschaffung: Definition des Auftragsumfangs, Schätzung des Auf

tragswertes, Wahl der Vergabeart, Zusammenstellung der Vergabeunterlagen, Sicherung 

einer ausreichenden Finanzierung, Bekanntmachung, Beginn der Dokumentation, 

–	 Ggf. Bewerbungsphase/Teilnahmewettbewerb (nur Beschränkte Ausschreibung, 

Nichtoffenes Verfahren, Verhandlungsverfahren, Wettbewerblicher Dialog),

–	 Ggf. Dialogphase (nur Wettbewerblicher Dialog) 

–	 Angebotsphase, 

–	 Eingang und Öffnung der Angebote,

–	 Prüfung der Angebote, 

–	 Aufklärungsgespräche/ggf. Verhandlungen (nur Verhandlungsverfahren, Wettbewerb

licher Dialog, Freihändige Vergabe), 

–	 Wertung der Angebote, 

–	 Ggf. Vorabinformation (Oberschwellenbereich § 101a GWB),

–	 Beendigung des Vergabeverfahrens durch Zuschlag oder Aufhebung.

Der Ablauf des Vergabeverfahrens nach VOF:

–	 Vorbereitung der Beschaffung: Definition des Auftragsumfangs, Schätzung des 

Auftragswertes, Zusammenstellung der Vergabeunterlagen, Sicherung einer ausrei-

chenden Finanzierung, Bekanntmachung des Teilnahmewettbewerbs, Beginn der 

Dokumentation,

–	 Bewerbungsphase/Teilnahmewettbewerb, 

–	 Auswahl der zu den Verhandlungen zugelassenen Teilnehmer, 

–	 Prüfung und Wertung der Angebote, 

–	 Verhandlungsphase und Optimierung(en) der Angebote, 

–	 Vorabinformation, 

–	 Beendigung des Vergabeverfahrens durch Zuschlag oder Verzicht.
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Über das Vergabeverfahren ist eine Dokumentation zu erstellen (§ 20 VOL/A, § 12 VOF), 

in der die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen, die maßgebenden 

Feststellungen sowie die Begründung der getroffenen Entscheidungen von Beginn des 

Vergabeverfahrens an fortlaufend und für einen nicht am Vergabeverfahren beteiligten 

Dritten transparent dargestellt werden müssen.

6. Vergabearten   

VOL/A VOF

Unterhalb der Schwellenwerte	 Oberhalb der Schwellenwerte

• Öffentliche Ausschreibung 	 • Offenes Verfahren

• Beschränkte Ausschreibung 	 • Nicht offenes Verfahren
mit/ohne 
Teilnahmewettbewerb

• Freihändige Vergabe	 • Wettbewerblicher Dialog

• Verhandlungsverfahren mit vorheriger Aufforderung  
zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb)

• Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb	

Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen nach der VOL/A besteht ein grundsätzlicher 

Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung bzw. des Offenen Verfahrens. Von diesem 

Grundsatz kann nur in Fällen, die in den Vergabeordnungen genannt sind (§ 3 VOL/A), 

abgewichen werden.

Beispielfälle: 

Zulässigkeit Beschränkte Ausschreibung

–	 Ausschreibungsaufwand unverhältnismäßig 

–	 Vorangegangene Öffentliche Ausschreibung ohne wirtschaftliches Ergebnis 

–	 Durchführung einer Öffentlichen Ausschreibung unzweckmäßig (z. B. Dringlichkeit, 

Geheimhaltung)
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Zulässigkeit Freihändige Vergabe

–	 Es kommt nur ein bestimmtes Unternehmen in Betracht. 

–	 Leistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet 

von Forschung, Entwicklung und Untersuchung, die nicht der Aufrechterhaltung des 

allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers 

dienen 

–	 Geringfügige Nachbestellungen, Ersatzteile oder Zubehörstücke 

–	 Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht eindeutig und erschöpfend 

beschreibbar 

–	 Besondere Dringlichkeit 

–	 Nach Aufhebung vorangegangener Ausschreibung verspricht erneute Ausschreibung 

kein wirtschaftliches Ergebnis. 

–	 Gründe der Geheimhaltung 

Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) 

können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf), § 3 VOL/A.  

Für die Vergabe besonders komplexer Aufträge ist oberhalb der Schwellenwerte mit dem 

wettbewerblichen Dialog eine weitere Vergabeart in die VOL/A eingeführt worden.  

Die VOF sieht in der Regel ein Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher 

Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vor.  

7. Fristen  

Fristen im Verfahren sind angemessen zu gestalten. Grundsätzlich gilt, dass die Festlegung 

einer Frist sich an der konkreten von den interessierten Unternehmen zu erwartenden Leistung 

orientieren muss. Kalendermäßig bestimmbare Mindestfristen sind nur für Vergaben ober-

halb der Schwellenwerte verbindlich festgelegt. Diese eignen sich aber grundsätzlich auch 

für die Bestimmung angemessener Fristen bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte. 
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Art der Frist Fristbeginn Offenes Verfahren

Nichtoffenes Verfahren

Regelfrist Elektronische 
Bekannt­
machung

Zusätzliche 
elektronische 
Verfügbarkeit
Verdingungs­
unterlagen

Bewerbungs­
frist

Absendungstag 
der Bekannt
machung

37 KT
(15 KT bei 
besonderer 
Dringlichkeit)

30 KT
(10 KT bei 
besonderer 
Dringlichkeit)

−

Angebotsfrist Absendungstag 
der Bekannt
machung

52 KT
(36 bzw. 22 KT 
nach Vorinfor­
mation)

45 KT
(29 bzw. 15 KT 
nach Vorinfor­
mation)

40 KT

Angebotsfrist Absendungstag 
der Aufforde­
rung zur Ange­
botsabgabe

40 KT (36 bzw. 
22 KT nach Vorin­
formation, 10 KT 
bei besonderer 
Dringlichkeit)

− 35 KT

Verhandlungsverfahren mit öffentlicher Bekanntmachung

Bewerbungs­
frist

Absendungstag 
der Bekannt
machung

37 KT
(15 KT bei 
besonderer 
Dringlichkeit)

30 KT
(10 KT bei 
besonderer 
Dringlichkeit)

−

Angebotsfrist Absendungstag 
der Aufforde­
rung zur Ange­
botsabgabe

40 KT (36 bzw. 
22 KT nach Vorin­
formation, 10 KT 
bei besonderer 
Dringlichkeit)

− −

Wettbewerblicher Dialog

Bewerbungs­
frist

Absendungstag 
der Bekannt
machung

37 KT 30 KT −

Angebotsfrist Absendungstag 
der Aufforde­
rung zur Ange­
botsabgabe

− − −
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Bewerbungsfrist ist die Frist, die den Bewerbern im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs 

zusteht, um ihren Teilnahmeantrag einzureichen.  

Angebotsfrist ist die Frist, die den Bietern für die Bearbeitung und Abgabe der Angebote 

zur Verfügung steht.  

Im Oberschwellenbereich können diese Fristen bei Bekanntmachung der Vergabeunterlagen 

auf elektronischem Weg weiter verkürzt werden. Bei elektronischer Bekanntmachung kann 

die Angebots- bzw. Bewerbungsfrist um 7 Tage verkürzt werden (§ 10 VOL/A, § 12 EG 

VOL/A, § 7 VOF). Sofern auch sämtliche Verdingungsunterlagen auf elektronischem Weg 

allgemein zugänglich zur Verfügung gestellt werden, kann die Angebotsfrist nochmals um 

5 Tage reduziert werden.  

Die Zuschlags- und Bindefrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Die Zuschlagsfrist 

bezeichnet den Zeitraum, der dem Auftraggeber für die Prüfung und Wertung der Angebote 

zur Verfügung steht. Es ist vorzusehen, dass der Bieter bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an 

sein Angebot gebunden ist.   

8. Bekanntmachung  

Bekanntmachung ist der formelle Beginn des Vergabeverfahrens (§12 VOL/A, § 9 VOF). 

Mit der Bekanntmachung eröffnet der Auftraggeber den Wettbewerb um den Auftrag.  

Aufträge oberhalb der Schwellenwerte werden im Amtsblatt der EU veröffentlicht; 

unterhalb der Schwellenwerte kann die Bekanntmachung auch über andere amtliche 

Veröffentlichungsblätter oder Tageszeitungen erfolgen.  

Bekanntmachungen in Internetportalen über beabsichtigte Auftragsvergaben nach der 

VOL/A, die unterhalb der Schwellenwerte liegen, müssen zentral über die Suchfunktion des 

Internetportals www.bund.de ermittelt werden können.   

9. Teilnahmewettbewerb/Eignung  

Abhängig von der jeweiligen Vergabeart findet die Prüfung der Eignung der Bieter ent

weder anhand der eingegangenen Angebote oder in einem Teilnahmewettbewerb 
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statt. Hier prüft der Auftraggeber zunächst die Fachkunde, Leistungsfähigkeit sowie 

Gesetzestreue und Zuverlässigkeit der Teilnehmer anhand formaler Eignungsnachweise. 

Nach den Motiven in der Gesetzesbegründung sollen nur Unternehmen, die die deutschen 

Gesetze einhalten, zum Wettbewerb um öffentliche Aufträge zugelassen werden. Bei 

Bietergemeinschaften bestimmt sich die Leistungsfähigkeit und Fachkunde anhand der ins-

gesamt zur Verfügung stehenden Kapazitäten der zusammengeschlossenen Unternehmen. 

Die Zuverlässigkeit und Gesetzestreue ist aufgrund der gesamtschuldnerischen Haftung 

hinsichtlich sämtlicher Mitglieder der Bietergemeinschaft zu prüfen.   

Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit 

und Zuverlässigkeit nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den 

Auftragsgegenstand gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu verlan-

gen (§ 6 VOL/A, § 7 EG VOL/A, § 5 VOF). Im Bereich der VOL/A können Auftraggeber 

Eignungsnachweise zulassen, die durch Präqualifizierungsverfahren erworben werden.  

10. Angebotsphase  

Damit Bieter ein Angebot abgeben können, müssen ihnen alle den Ausschreibungsgegenstand 

betreffenden Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt werden.  

Bestandteile der Vergabeunterlagen sind die Aufforderung zur Angebotsabgabe und 

die Vertragsunterlagen. 

Aufforderung zur Angebotsabgabe
• Anschreiben
• Gegebenenfalls Bewerbungsbedingungen

Vertragsunterlagen (vorformuliertes Angebot)
• Leistungsbeschreibung/Aufgabenbeschreibung
• Besondere Vertragsbedingungen
• Zusätzliche Vertragsbedingungen
• Einbeziehung der VOL/B

In der Leistungsbeschreibung (VOL/A) bzw. Aufgabenbeschreibung (VOF) hat der 

Auftraggeber die Leistung so eindeutig und erschöpfend (VOL/A) bzw. klar und eindeutig 

(VOF) zu beschreiben, dass alle Bieter sie im gleichen Sinne verstehen. Die Beschreibung hat 
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produktneutral zu erfolgen. Ungewöhnliche Wagnisse zu Lasten der Bieter, die eine seriöse 

Kalkulierbarkeit der Leistung nicht ermöglichen, sind unzulässig.  

Bei IT-Vergaben stehen Vertragsmuster nach den Ergänzenden Vertragsbedingungen für 

die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT) zur Verfügung. Soweit entsprechende Erlasse 

oder sonstige Verfahrensanweisungen die verbindliche Anwendung der EVB-IT, sind diese 

bei IT-Vergaben zugrunde zulegen.  

Klarstellungen und die Beantwortung von Fragen können in der Angebotsphase 

vorgenommen werden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zu sachdienlichen Fragen unter 

Beachtung des Diskriminierungsverbots unverzüglich Angaben gegenüber allen Bietern zu 

machen. Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass auch nach Erteilung sachdien-

licher Auskünfte eine angemessene Restbearbeitungszeit vor Angebotsabgabe besteht. 

Dem Bieter obliegt es insoweit, eine unvollständige, fehlerhafte, unklare, mehrdeutige 

oder nicht kalkulierbare Leistungsbeschreibung zu rügen (Rügeobliegenheit). Spekuliert 

ein Bieter auf Lücken oder Widersprüche in den Unterlagen, so kann er damit nicht nur 

die Durchsetzungsmöglichkeit im Rechtsschutz vor den Vergabekammern verlieren. Auch 

vertragsrechtliche Risiken gilt es abzuwägen.  

Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote ausschließlich in elektronischer Form abge-

geben werden können. Schriftlich eingereichte Angebote sind dann unzulässig.  

Rechtzeitig eingegangene Angebote werden geöffnet und gegebenenfalls zur Prüfung 

und Wertung zugelassen.  

11. Angebotsöffnung  

Übermittelte Angebote sind mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der 

Öffnung unter Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu 

kennzeichnen und verschlüsselt aufzubewahren.  

Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemein-

sam durchgeführt und dokumentiert. Die Angebote werden in allen wesentlichen Teilen, 

einschließlich Anlagen, gekennzeichnet.  
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Bei Vergabearten mit Teilnahmewettbewerb ist mit übermittelten Teilnahmeanträgen ent-

sprechend zu verfahren.  

12. Prüfung und Wertung   

Die Prüfung und Wertung der Angebote leitet das Kernstück des Verfahrens ein: 

Prüfung

Aufklärung,
ggf.
Nachforde­
rung

Wertung

• Vollständigkeit
• rechnerische Richtigkeit
• fachliche Richtigkeit

1. Stufe: Zwingender Ausschluss 
form- und inhaltl ich 
fehlerhafter Angebote

2. Stufe: Eignung der Bieter
3. Stufe: Angemessenheit der 

Preise
4. Stufe: Engere Auswahl

Ergebnis ist jeweils im Vergabevermerk fortlaufend aktenkundig festzuhalten!

Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung des Auftraggebers bis zum Ablauf 

der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestimmenden 

Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt im Bereich der VOL/A nicht für die Nachforderung 

von Preisangaben, es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren 

Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den 

Wettbewerb nicht beeinträchtigen.  

Aufklärungen dürfen Auftraggeber bei streng formalen Vergabearten nach der VOL/A nur 

über das Angebot oder die Bietereignung verlangen. Verhandlungen oder eine Veränderung 

des Angebots sind unzulässig. Sofern ein Auftrag nicht im Verhandlungsverfahren verge-

ben wird, stellt die einseitige Aufnahme von Verhandlungen mit einem oder einzelnen 

Bietern eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebots dar und ist daher unzulässig. Der 

Bieter hat insoweit auch ein Recht darauf, dass sein Angebot unverändert in die Wertung 

eingeht.  
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Form- und inhaltlich fehlerhafte Angebote werden von der Wertung ausgeschlossen. Ein 

Ausschluss kann insbesondere dadurch begründet werden, dass Angebote

–	 nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise enthalten, 	

–	 nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert sind, 	

–	 Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen enthalten, 	

–	 nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn der Bieter hat dies nicht zu 

vertreten, 	

–	 unzulässige wettbewerbsbeschränkende Abreden enthalten.

Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, die auch als Bewerber 

von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können.

 

Die Angemessenheit des Preises ist sicherzustellen:

–	 Feststellung Unterangebot: auffälliges Missverhältnis von Preis-Leistung (Vergleichsbasis: 

Preisvorstellungen des Auftraggebers, Vergleichsangebote und Marktpreise) 	

–	 Verpflichtung des Auftraggebers zur Aufklärung 	

–	 Aufklärung durch Stellungnahme des Bieters 	

–	 Beurteilung der Angemessenheit durch den Auftraggeber

Prüfungsmaßstab ist grundsätzlich die angebotene Endsumme. Nur ausnahmsweise kön-

nen auch in sich abgeschlossene Angebotsteile oder wichtige Einzelpositionen betrachtet 

werden.  

Engere Auswahl. Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirt-

schaftlichste Angebot zu erteilen. Der niedrigste Preis ist regelmäßig nicht allein entschei-

dend. Bedeutsam sind vielmehr die vom Auftraggeber in der Bekanntmachung oder der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe vorgegebenen Wertungskriterien in ihrer jeweiligen 

Gewichtung. Als Zuschlagskriterien kommen alle Kriterien in Betracht, die mit der konkreten 

Leistung im Zusammenhang stehen und deren wirtschaftlichen Wert beeinflussen. Neben 

dem Preis können dies etwa Qualität, fachlicher bzw. technischer Wert, Lieferzeitpunkt, 

Lieferungs- oder Ausführungsfrist, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, Ästhetik oder 

Rentabilität. Es sollte eine Wertungsmatrix, etwa nach nachstehendem Muster verwendet 

werden. 
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Wertungs–
kriterium

Wichtung Benotung Bieter

Punkte
(1–10)

Begrün­
dung

Sach-
bearbeiter

Gewichteter 
Punkt

WK 1
WK 2
WK 3
WK 4
WK 5

50 %
20 %
10 %
10 %
10 %

Punktezahl Bieter X: Muss jeweils begründet werden!

dann: Gesamtpunktzahlen der einzelnen Bieter gegenüberstellen!

13. Nebenangebote  

Nebenangebote können nach Wahl des Auftraggebers zugelassen werden. Damit 

Nebenangebote oberhalb der Schwelle berücksichtigt werden können, müssen sie die 

vom Auftraggeber zuvor festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Hauptangebote und 

Nebenangebote werden gleich behandelt und gewertet. Nebenangebote müssen alle Daten 

und Angaben enthalten, die nötig sind, damit sich der Auftraggeber ein klares Bild über 

den Inhalt verschaffen kann. Die Beschreibung der Leistung muss also in spiegelbildlicher 

Anwendung von eindeutig und erschöpfend sein.  

Voraussetzung Nach Wahl AG zugelassen
Von Bieter eindeutig und erschöpfend beschrieben

Wertung 1. Schritt:	 Erfüllung Mindestanforderungen
2. Schritt:	 Gleichwertigkeitsnachweis
3. Schritt:	 Spezielle Aufklärung
4. Schritt:	 Beauftragung, wenn wirtschaftlicher als Hauptangebote

Grundsatz Gleiche Behandlung wie Hauptangebote  
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14. Informationspflichten 

Vorabinformationspflicht ist die Pflicht des Auftraggebers, die im Verfahren nicht berück-

sichtigten Bieter vor der bevorstehenden Zuschlagserteilung auf das Angebot eines anderen 

Bieters zu informieren (§ 101 a GWB). Inhalt der Information sind  Angaben über den Namen 

des Unternehmens, dessen Angebot für den Zuschlag vorgesehen ist, die jeweiligen Gründe 

der vorgesehenen Nichtberücksichtigung der Angebote, die nicht für der Zuschlag vorgese-

hen sind, und der früheste Zeitpunkt des Vertragsschlusses (§ 101a GWB). Der Zuschlag darf 

nicht vor Ablauf einer Frist von 15 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach Absendung 

der Vorabinformation, erteilt werden. Wird die Information per Fax oder auf elektronischem 

Wege versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Verstößt der Auftraggeber 

seine vorstehenden Pflichten und schließt den Vertrag gegen § 101a GWB, so ist dieser 

Vertrag von Anfang an unwirksam (§ 101b GWB).  

Bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte ist den erfolglosen Bietern ihre Nicht

berücksichtigung nach Zuschlagserteilung grundsätzlich nur auf Antrag mitzuteilen. Im 

Bereich der Unterschwellenvergaben nach der VOL/A informieren Auftraggeber nach 

Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und Freihändigen Vergaben 

ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei Monaten über jeden vergebenen 

Auftrag ab einem Auftragswert von 25.000 EUR (netto) auf Internetportalen oder ihren 

Internetseiten (§ 19 VOL/A).  

Oberhalb der Schwellenwerte machen Auftraggeber innerhalb von 48 Tagen nach Vergabe 

des Auftrags über jeden vergebenen Auftrag Mitteilung an das Amtsblatt der EU.  

15. Zuschlag  

Der Zuschlag (Annahme des Angebotes) erfolgt in Schriftform, elektronischer Form oder 

mittels Telekopie. Bei Zuschlagserteilung auf Nebenangebote ist eine exakte Bezeichnung 

vorzunehmen. Mit der Zuschlagserteilung kommt der Vertrag zustande. Vertragsinhalte 

sind das Angebot inkl. aller Anlagen und ggf. Bieterprotokolle sowie die Unterlagen, die 

in den Vergabeunterlagen ausdrücklich zu Vertragsbestandteilen erklärt wurden. Das 

Vergabeverfahren ist mit wirksamer Erteilung des Zuschlags beendet.  
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16. Aufhebung/Verzicht  

Mit der Aufhebung des Vergabeverfahrens (§ 17 VOL/A, § 20 EG VOL/A) bzw. dem Verzicht 

auf die Vergabe des bekannt gemachten Auftrages (§ 14 VOF) gibt der Auftraggeber zu 

erkennen, dass er das Verfahren nicht durch Vertragsabschluss (Zuschlag) beenden will. Ein 

stillschweigendes „Auslaufen-Lassen“ des Verfahrens ist unzulässig.   

Aufhebungsgründe für Vergabeverfahren nach der VOL/A liegen vor, wenn

–	 kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht, 	

–	 sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben,  	

–	 das Vergabeverfahren kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat, 	

–	 andere schwerwiegende Gründe bestehen.

Wird das Vergabeverfahren aus einem der vorgenannten Gründe aufgehoben, ist die 

Aufhebung rechtmäßig. Schadensersatzansprüche der Bieter bestehen in solchen Fällen 

nicht.  

Eine Aufhebung ist nicht auf die vorbezeichneten Gründe beschränkt. Da der öffent-

liche Auftraggeber nicht zum Abschluss des Vertrages mit einem Bieter gezwun-

gen werden kann (kein Kontrahierungszwang), kann der öffentliche Auftraggeber das 

Vergabeverfahren auch ohne besondere Gründe jederzeit beenden. In diesem Fall können 

aber Schadensersatzansprüche der Bieter begründet sein, die neben den Kosten für die 

Angebotserstellung auch den entgangenen Gewinn umfassen können (§ 126 GWB, §§ 280, 

241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB).   

11. Juni 2010	�  RA Prof. Horst Franke

� RAin Dr. Susanne Mertens, LL.M.



26



GWB

27

II. GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Juli 2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), 
das zuletzt durch Artikel 13 Absatz 21 des 
Gesetzes vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1102) 
geändert worden ist, inkl. Berichtigung des Gesetzes 
zur Modernisierung des Vergaberechts vom  
9. Juli 2009 (BGBl. I S. 1795)

Vierter Teil: Vergabe öffentlicher Aufträge
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Erster Abschnitt: Vergabeverfahren

§ 97 Allgemeine Grundsätze 

(1) Öffentliche Auftraggeber beschaffen Waren, Bau- und Dienstleistungen nach Maßgabe 

der folgenden Vorschriften im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren.

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine 

Benachteiligung ist auf Grund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3 Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 

berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder 

Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben 

werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Wird ein Unternehmen, 

das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung oder Durchführung einer 

öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das Unternehmen, sofern es 

Unteraufträge an Dritte vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu verfahren.

(4) Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue und zuverlässige 

Unternehmen vergeben. Für die Auftragsausführung können zusätzliche Anforderungen an 

Auftragnehmer gestellt werden, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder innovative 

Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand 

stehen und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. Andere oder weitergehende 

Anforderungen dürfen an Auftragnehmer nur gestellt werden, wenn dies durch Bundes- 

oder Landesgesetz vorgesehen ist.

(4a) Auftraggeber können Präqualifikationssysteme einrichten oder zulassen, mit denen die 

Eignung von Unternehmen nachgewiesen werden kann.

(5) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates nähere Bestimmungen über das bei der Vergabe einzuhaltende Verfahren zu 

treffen, insbesondere über die Bekanntmachung, den Ablauf und die Arten der Vergabe, 

über die Auswahl und Prüfung der Unternehmen und Angebote, über den Abschluss des 

Vertrages und sonstige Fragen des Vergabeverfahrens.

(7) Die Unternehmen haben Anspruch darauf, dass der Auftraggeber die Bestimmungen 

über das Vergabeverfahren einhält.

§ 98 Auftraggeber 

Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Teils sind:

1.	 Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen,
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2.	 andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem beson-

deren Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerb-

licher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nummer 1 oder 3 fallen, sie einzeln oder 

gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren oder 

über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer 

zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. Das Gleiche 

gilt dann, wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende 

Finanzierung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder 

Aufsicht berufenen Organs bestimmt hat, unter Satz 1 fällt,

3. 	 Verbände, deren Mitglieder unter Nummer 1 oder 2 fallen,

4. 	 natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die auf dem Gebiet der 

Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, wenn diese 

Tätigkeiten auf der Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausgeübt 

werden, die von einer zuständigen Behörde gewährt wurden, oder wenn Auftraggeber, 

die unter Nummern 1 bis 3 fallen, auf diese Personen einzeln oder gemeinsam einen 

beherrschenden Einfluss ausüben können; besondere oder ausschließliche Rechte sind 

Rechte, die dazu führen, dass die Ausübung dieser Tätigkeiten einem oder mehreren 

Unternehmen vorbehalten wird und dass die Möglichkeit anderer Unternehmen, diese 

Tätigkeit auszuüben, erheblich beeinträchtigt wird. Tätigkeiten auf dem Gebiet der 

Trinkwasser- und Energieversorgung sowie des Verkehrs sind solche, die in der Anlage 

aufgeführt sind,

5. 	 natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts sowie juristische Personen des 

öffentlichen Rechts, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen, in den Fällen, in denen sie 

für Tiefbaumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, Sport-, Erholungs- oder 

Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hochschul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in 

Verbindung stehende Dienstleistungen und Auslobungsverfahren von Stellen, die unter 

Nummern 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit denen diese Vorhaben zu mehr als 50 vom 

Hundert finanziert werden,

6. 	 natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die mit Stellen, die unter die 

Nummern 1 bis 3 fallen, einen Vertrag über eine Baukonzession abgeschlossen haben, 

hinsichtlich der Aufträge an Dritte.

§ 99 Öffentliche Aufträge 

(1) Öffentliche Aufträge sind entgeltliche Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit 

Unternehmen über die Beschaffung von Leistungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen 
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zum Gegenstand haben, Baukonzessionen und Auslobungsverfahren, die zu Dienst

leistungsaufträgen führen sollen.

(2) Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren, die insbesondere Kauf oder 

Ratenkauf oder Leasing, Miet- oder Pachtverhältnisse mit oder ohne Kaufoption betreffen. 

Die Verträge können auch Nebenleistungen umfassen.

(3) Bauaufträge sind Verträge über die Ausführung oder die gleichzeitige Planung und 

Ausführung eines Bauvorhabens oder eines Bauwerkes für den öffentlichen Auftraggeber, 

das Ergebnis von Tief- oder Hochbauarbeiten ist und eine wirtschaftliche oder technische 

Funktion erfüllen soll, oder einer dem Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zugutekom-

menden Bauleistung durch Dritte gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen.

(4) Als Dienstleistungsaufträge gelten die Verträge über die Erbringung von Leistungen, die 

nicht unter Absatz 2 oder Absatz 3 fallen.

(5) Auslobungsverfahren im Sinne dieses Teils sind nur solche Auslobungsverfahren, die 

dem Auftraggeber auf Grund vergleichender Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder 

ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan verhelfen sollen.

(6) Eine Baukonzession ist ein Vertrag über die Durchführung eines Bauauftrags, bei dem 

die Gegenleistung für die Bauarbeiten statt in einem Entgelt in dem befristeten Recht 

auf Nutzung der baulichen Anlage, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung eines Preises 

besteht.

(7) Ein öffentlicher Auftrag, der sowohl den Einkauf von Waren als auch die Beschaffung 

von Dienstleistungen zum Gegenstand hat, gilt als Dienstleistungsauftrag, wenn der 

Wert der Dienstleistungen den Wert der Waren übersteigt. Ein öffentlicher Auftrag, der 

neben Dienstleistungen Bauleistungen umfasst, die im Verhältnis zum Hauptgegenstand 

Nebenarbeiten sind, gilt als Dienstleistungsauftrag.

(8) Für einen Auftrag zur Durchführung mehrerer Tätigkeiten gelten die Bestimmungen für 

die Tätigkeit, die den Hauptgegenstand darstellt. Ist für einen Auftrag zur Durchführung 

von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung, des Verkehrs 

oder des Bereichs der Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz und von Tätigkeiten von 

Auftraggebern nach § 98 Nr. 1 bis 3 nicht feststellbar, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand 

darstellt, ist der Auftrag nach den Bestimmungen zu vergeben, die für Auftraggeber nach 

§ 98 Nr. 1 bis 3 gelten. Betrifft eine der Tätigkeiten, deren Durchführung der Auftrag 

bezweckt, sowohl eine Tätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung, 

des Verkehrs oder des Bereichs der Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz als auch eine 

Tätigkeit, die nicht in die Bereiche von Auftraggebern nach § 98 Nr. 1 bis 3 fällt, und ist nicht 

feststellbar, welche Tätigkeit den Hauptgegenstand darstellt, so ist der Auftrag nach den
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jenigen Bestimmungen zu vergeben, die für Auftraggeber mit einer Tätigkeit auf dem Gebiet 

der Trinkwasser- und Energieversorgung sowie des Verkehrs oder des Bundesberggesetzes 

gelten.

§ 100 Anwendungsbereich 

(1) Dieser Teil gilt nur für Aufträge, welche die Auftragswerte erreichen oder überschreiten, 

die durch Rechtsverordnung nach § 127 festgelegt sind (Schwellenwerte).

(2) Dieser Teil gilt nicht für Arbeitsverträge und für Aufträge,

	a)	 die auf Grund eines internationalen Abkommens im Zusammenhang mit der 

Stationierung von Truppen vergeben werden und für die besondere Verfahrensregeln 

gelten;

	b)	 die auf Grund eines internationalen Abkommens zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und einem oder mehreren Staaten, die nicht Vertragsparteien des 

Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, für ein von den 

Unterzeichnerstaaten gemeinsam zu verwirklichendes und zu tragendes Projekt, für 

das andere Verfahrensregeln gelten, vergeben werden;

	c)	 die auf Grund des besonderen Verfahrens einer internationalen Organisation ver

geben werden;

d	 aa)	 die in Übereinstimmung mit den Rechts- und Verwaltungsvorschriften in der 

Bundesrepublik Deutschland für geheim erklärt werden,

	 bb)	 deren Ausführung nach diesen Vorschriften besondere Sicherheitsmaßnahmen 

erfordert,

	 cc)	 bei denen es ein Einsatz der Streitkräfte oder die Umsetzung von Maßnahmen 

der Terrorismusbekämpfung oder wesentliche Sicherheitsinteressen bei der 

Beschaffung von Informationstechnik oder Telekommunikationsanlagen gebie-

ten oder

	 dd)	 bei denen der Schutz sonstiger wesentlicher Interessen der Sicherheit des 

Staates es gebietet;

	e)	 die dem Anwendungsbereich des Artikels 296 Abs. 1 Buchstabe b des Vertrages zur 

Gründung der Europäischen Gemeinschaft unterliegen;

	f)	 die bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasserversorgung die Beschaffung von 

Wasser oder bei Tätigkeiten auf dem Gebiet der Energieversorgung die Beschaffung 

von Energie oder von Brennstoffen zur Energieerzeugung zum Gegenstand haben;

	g)	 die an eine Person vergeben werden, die ihrerseits Auftraggeber nach § 98 Nr. 1, 2 

oder 3 ist und ein auf Gesetz oder Verordnung beruhendes ausschließliches Recht zur 
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Erbringung der Leistung hat;

	h)	 über Erwerb oder Mietverhältnisse über oder Rechte an Grundstücken oder vor-

handenen Gebäuden oder anderem unbeweglichen Vermögen ungeachtet ihrer 

Finanzierung;

	 i)	 von Auftraggebern nach § 98 Nr. 4, soweit sie anderen Zwecken dienen als der 

Sektorentätigkeit;

	 j)	 die den Kauf, die Entwicklung, die Produktion oder Koproduktion von Programmen zum 

Gegenstand haben und die zur Ausstrahlung durch Rundfunk- oder Fernsehanstalten 

bestimmt sind sowie über die Ausstrahlung von Sendungen;

	k)	 die hauptsächlich den Zweck haben, dem Auftraggeber die Bereitstellung oder den 

Betrieb öffentlicher Telekommunikationsnetze oder die Bereitstellung eines oder 

mehrerer Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit zu ermöglichen;

	 l)	 über Schiedsgerichts- und Schlichtungsleistungen;

	m)	über finanzielle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf 

oder Übertragung von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten, insbesondere 

Geschäfte, die der Geld- oder Kapitalbeschaffung der Auftraggeber dienen, sowie 

Dienstleistungen der Zentralbanken;

	n)	 über Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, es sei denn, ihre Ergebnisse 

werden ausschließlich Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der 

Ausübung seiner eigenen Tätigkeit und die Dienstleistung wird vollständig durch den 

Auftraggeber vergütet,

	o) von

	 aa) Auftraggebern, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung 

oder des Verkehrs tätig sind, an ein mit diesem Auftraggeber verbundenes 

Unternehmen oder

	 bb) einem gemeinsamen Unternehmen, das mehrere Auftraggeber, die auf dem 

Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, 

ausschließlich zur Durchführung dieser Tätigkeiten gebildet haben, an ein 

Unternehmen, das mit einem dieser Auftraggeber verbunden ist, 

		  sofern mindestens 80 Prozent des von diesem verbundenen Unternehmen wäh-

rend der letzten drei Jahre in der Europäischen Union erzielten durchschnittlichen 

Umsatzes im entsprechenden Liefer- oder Bau- oder Dienstleistungssektor aus 

der Erbringung dieser Lieferungen oder Leistungen für den mit ihm verbundenen 

Auftraggeber stammen; dies gilt auch, sofern das Unternehmen noch keine drei 

Jahre besteht, wenn zu erwarten ist, dass in den ersten drei Jahren seines Bestehens 
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wahrscheinlich mindestens 80 Prozent erreicht werden; werden die gleichen oder 

gleichartigen Lieferungen oder Bau- oder Dienstleistungen von mehr als einem mit 

dem Auftraggeber verbundenen Unternehmen erbracht, so wird die Prozentzahl 

unter Berücksichtigung des Gesamtumsatzes errechnet, den diese verbundenen 

Unternehmen mit der Erbringung der Lieferung oder Leistung erzielen; § 36 Abs. 2 

und 3 gilt entsprechend;

	p)	 die

	 aa)	 ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere Auftraggeber, die auf dem Gebiet 

der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, aus-

schließlich zur Durchführung von diesen Tätigkeiten gebildet haben, an einen 

dieser Auftraggeber oder

	 bb)	 ein Auftraggeber, der auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung 

oder des Verkehrs tätig ist, an ein gemeinsames Unternehmen im Sinne des 

Doppelbuchstaben aa, an dem er beteiligt ist, 

		  vergibt, sofern das gemeinsame Unternehmen errichtet wurde, um die betreffende 

Tätigkeit während eines Zeitraumes von mindestens drei Jahren durchzuführen, 

und in dem Gründungsakt festgelegt wird, dass die dieses Unternehmen bildenden 

Auftraggeber dem Unternehmen zumindest während des gleichen Zeitraumes ange-

hören werden;

	q)	 die zur Durchführung von Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder 

Energieversorgung oder des Verkehrs außerhalb des Gebietes der Europäischen 

Union vergeben werden, wenn sie nicht mit der tatsächlichen Nutzung eines Netzes 

oder einer Anlage innerhalb dieses Gebietes verbunden sind;

	r)	 zum Zwecke der Weiterveräußerung oder Weitervermietung von Auftraggebern, 

die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs 

tätig sind, an Dritte vergeben werden, vorausgesetzt, dass der Auftraggeber kein 

besonderes oder ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung des 

Auftragsgegenstandes besitzt und dass andere Unternehmen die Möglichkeit haben, 

diese Waren unter gleichen Bedingungen wie der betreffende Auftraggeber zu ver-

kaufen oder zu vermieten;

	s)	 von Auftraggebern, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder 

des Verkehrs tätig sind, soweit sie Baukonzessionen zum Zwecke der Durchführung 

dieser Tätigkeiten zum Gegenstand haben;

	t)	 die der Ausübung einer Tätigkeit auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energie

versorgung oder des Verkehrs dienen, soweit die Europäische Kommission nach  
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Artikel 30 der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch 

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 

Postdienste festgestellt hat , dass diese Tätigkeit in Deutschland auf Märkten mit 

freiem Zugang unmittelbar dem Wettbewerb ausgesetzt ist und dies durch das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Bundesanzeiger bekannt 

gemacht worden ist .

§ 101 Arten der Vergabe 

(1) Die Vergabe von öffentlichen Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträgen erfolgt in 

offenen Verfahren, in nicht offenen Verfahren, in Verhandlungsverfahren oder im wett

bewerblichen Dialog.

(2) Offene Verfahren sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen 

öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird.

(3) Bei nicht offenen Verfahren wird öffentlich zur Teilnahme, aus dem Bewerberkreis 

sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

(4) Ein wettbewerblicher Dialog ist ein Verfahren zur Vergabe besonders komplexer 

Aufträge durch Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, soweit sie nicht auf dem Gebiet der 

Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, und § 98 Nr. 5. In diesem 

Verfahren erfolgen eine Aufforderung zur Teilnahme und anschließend Verhandlungen mit 

ausgewählten Unternehmen über alle Einzelheiten des Auftrags.

(5) Verhandlungsverfahren sind Verfahren, bei denen sich der Auftraggeber mit oder ohne 

vorherige öffentliche Aufforderung zur Teilnahme an ausgewählte Unternehmen wendet, 

um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhandeln.

(6) Eine elektronische Auktion dient der elektronischen Ermittlung des wirtschaftlichsten 

Angebotes. Ein dynamisches elektronisches Verfahren ist ein zeitlich befristetes ausschließ-

lich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Beschaffung marktüblicher Leistungen, bei 

denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen den Anforderungen des 

Auftraggebers genügen.

(7) Öffentliche Auftraggeber haben das offene Verfahren anzuwenden, es sei denn, auf 

Grund dieses Gesetzes ist etwas anderes gestattet. Auftraggebern stehen, soweit sie auf 

dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, das 

offene Verfahren, das nicht offene Verfahren und das Verhandlungsverfahren nach ihrer Wahl 

zur Verfügung.
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§ 101a Informations- und Wartepflicht 

(1) Der Auftraggeber hat die betroffenen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt wer-

den sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden 

soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über 

den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. 

Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung 

zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die 

betroffenen Bieter ergangen ist. Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der 

Information nach den Sätzen 1 und 2 geschlossen werden. Wird die Information per Fax oder 

auf elektronischem Weg versendet, verkürzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist 

beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag 

des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.

(2) Die Informationspflicht entfällt in Fällen, in denen das Verhandlungsverfahren ohne vor-

herige Bekanntmachung wegen besonderer Dringlichkeit gerechtfertigt ist.

§ 101b Unwirksamkeit 

(1) Ein Vertrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber

1. 	 gegen § 101a verstoßen hat oder

2.	 einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt, ohne andere 

Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies aufgrund Gesetzes 

gestattet ist 

und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2 festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 

Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, 

jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. 

Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt 

gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 

Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 

Union.
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Zweiter Abschnitt: Nachprüfungsverfahren

I. Nachprüfungsbehörden

§ 102 Grundsatz 

Unbeschadet der Prüfungsmöglichkeiten von Aufsichtsbehörden unterliegt die Vergabe 

öffentlicher Aufträge der Nachprüfung durch die Vergabekammern.

§ 103 (weggefallen)

§ 104 Vergabekammern 

(1) Die Nachprüfung der Vergabe öffentlicher Aufträge nehmen die Vergabekammern des 

Bundes für die dem Bund zuzurechnenden Aufträge, die Vergabekammern der Länder für 

die diesen zuzurechnenden Aufträge wahr.

(2) Rechte aus § 97 Abs. 7 sowie sonstige Ansprüche gegen öffentliche Auftraggeber, die 

auf die Vornahme oder das Unterlassen einer Handlung in einem Vergabeverfahren gerichtet 

sind, können nur vor den Vergabekammern und dem Beschwerdegericht geltend gemacht 

werden.

(3) Die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte für die Geltendmachung von Schadens

ersatzansprüchen und die Befugnisse der Kartellbehörden zur Verfolgung von Verstößen 

insbesondere gegen §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

§ 105 Besetzung, Unabhängigkeit 

(1) Die Vergabekammern üben ihre Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig und in 

eigener Verantwortung aus.

(2) Die Vergabekammern entscheiden in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und 

zwei Beisitzern, von denen einer ein ehrenamtlicher Beisitzer ist. Der Vorsitzende und der 

hauptamtliche Beisitzer müssen Beamte auf Lebenszeit mit der Befähigung zum höheren 

Verwaltungsdienst oder vergleichbar fachkundige Angestellte sein. Der Vorsitzende oder der 

hauptamtliche Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt haben; in der Regel soll dies 

der Vorsitzende sein. Die Beisitzer sollen über gründliche Kenntnisse des Vergabewesens, 

die ehrenamtlichen Beisitzer auch über mehrjährige praktische Erfahrungen auf dem Gebiet 

des Vergabewesens verfügen.

(3) Die Kammer kann das Verfahren dem Vorsitzenden oder dem hauptamtlichen Beisitzer 

ohne mündliche Verhandlung durch unanfechtbaren Beschluss zur alleinigen Entscheidung 
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übertragen. Diese Übertragung ist nur möglich, sofern die Sache keine wesentlichen 

Schwierigkeiten in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht aufweist und die Entscheidung nicht 

von grundsätzlicher Bedeutung sein wird.

(4) Die Mitglieder der Kammer werden für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt. Sie ent-

scheiden unabhängig und sind nur dem Gesetz unterworfen.

§ 106 Einrichtung, Organisation 

(1) Der Bund richtet die erforderliche Anzahl von Vergabekammern beim Bundeskartellamt 

ein. Einrichtung und Besetzung der Vergabekammern sowie die Geschäftsverteilung bestimmt 

der Präsident des Bundeskartellamts. Ehrenamtliche Beisitzer und deren Stellvertreter ernennt 

er auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der öffentlichrechtlichen Kammern. Der Präsident 

des Bundeskartellamts erlässt nach Genehmigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese im Bundesanzeiger.

(2) Die Einrichtung, Organisation und Besetzung der in diesem Abschnitt genannten Stellen 

(Nachprüfungsbehörden) der Länder bestimmen die nach Landesrecht zuständigen Stellen, 

mangels einer solchen Bestimmung die Landesregierung, die die Ermächtigung weiter über-

tragen kann. Die Länder können gemeinsame Nachprüfungsbehörden einrichten.

§ 106a Abgrenzung der Zuständigkeit der Vergabekammern 

(1) Die Vergabekammer des Bundes ist zuständig für die Nachprüfung der Vergabeverfahren

1.	 des Bundes;

2.	 von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 2, sofern der Bund die Beteiligung überwie-

gend verwaltet oder die sonstige Finanzierung überwiegend gewährt hat oder über die 

Leitung überwiegend die Aufsicht ausübt oder die Mitglieder des zur Geschäftsführung 

oder zur Aufsicht berufenen Organs überwiegend bestimmt hat, es sei denn, die an dem 

Auftraggeber Beteiligten haben sich auf die Zuständigkeit einer anderen Vergabekammer 

geeinigt;

3.	 von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 4, sofern der Bund auf sie einen beherrschenden 

Einfluss ausübt; ein beherrschender Einfluss liegt vor, wenn der Bund unmittelbar oder 

mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Auftraggebers besitzt oder über 

die Mehrheit der mit den Anteilen des Auftraggebers verbundenen Stimmrechte verfügt 

oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 

des Auftraggebers bestellen kann;

4.	 von Auftraggebern im Sinne des § 98 Nr. 5, sofern der Bund die Mittel überwiegend 

bewilligt hat;
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5.	 von Auftraggebern nach § 98 Nr. 6, sofern die unter § 98 Nr. 1 bis 3 fallende Stelle dem 

Bund zuzuordnen ist;

6.	 die im Rahmen der Organleihe für den Bund durchgeführt werden.

(2) Wird das Vergabeverfahren von einem Land im Rahmen der Auftragsverwaltung für den 

Bund durchgeführt, ist die Vergabekammer dieses Landes zuständig. Ist in entsprechender 

Anwendung des Absatzes 1 Nr. 2 bis 6 ein Auftraggeber einem Land zuzuordnen, ist die 

Vergabekammer des jeweiligen Landes zuständig.

(3) In allen anderen Fällen wird die Zuständigkeit der Vergabekammern nach dem Sitz des 

Auftraggebers bestimmt. Bei länderübergreifenden Beschaffungen benennen die Auftrag

geber in der Vergabebekanntmachung nur eine zuständige Vergabekammer.

II. Verfahren vor der Vergabekammer

§ 107 Einleitung, Antrag 

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine 

Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch Nichtbeachtung von Vergabe

vorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die 

behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu ent-

stehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

1.	 der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren 

erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,

2.	 Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar 

sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur 

Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt wer-

den,

3.	 Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar 

sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist 

zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt 

werden,

4.	 mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge 

nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. 

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 101b  

Abs. 1 Nr. 2. § 101a Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
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§ 108 Form 

(1) Der Antrag ist schriftlich bei der Vergabekammer einzureichen und unverzüglich zu 

begründen. Er soll ein bestimmtes Begehren enthalten. Ein Antragsteller ohne Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat 

einen Empfangsbevollmächtigten im Geltungsbereich dieses Gesetzes zu benennen.

(2) Die Begründung muss die Bezeichnung des Antragsgegners, eine Beschreibung der 

behaupteten Rechtsverletzung mit Sachverhaltsdarstellung und die Bezeichnung der verfüg-

baren Beweismittel enthalten sowie darlegen, dass die Rüge gegenüber dem Auftraggeber 

erfolgt ist; sie soll, soweit bekannt, die sonstigen Beteiligten benennen.

§ 109 Verfahrensbeteiligte, Beiladung 

Verfahrensbeteiligte sind der Antragsteller, der Auftraggeber und die Unternehmen, deren 

Interessen durch die Entscheidung schwerwiegend berührt werden und die deswegen von 

der Vergabekammer beigeladen worden sind. Die Entscheidung über die Beiladung ist 

unanfechtbar.

§ 110 Untersuchungsgrundsatz 

(1) Die Vergabekammer erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Sie kann sich dabei auf 

das beschränken, was von den Beteiligten vorgebracht wird oder ihr sonst bekannt sein muss. 

Zu einer umfassenden Rechtmäßigkeitskontrolle ist die Vergabekammer nicht verpflichtet. 

Sie achtet bei ihrer gesamten Tätigkeit darauf, dass der Ablauf des Vergabeverfahrens nicht 

unangemessen beeinträchtigt wird.

(2) Die Vergabekammer prüft den Antrag darauf, ob er offensichtlich unzulässig oder unbe-

gründet ist. Dabei berücksichtigt die Vergabekammer auch einen vorsorglich hinterlegten 

Schriftsatz (Schutzschrift) des Auftraggebers. Sofern der Antrag nicht offensichtlich unzu-

lässig oder unbegründet ist, übermittelt die Vergabekammer dem Auftraggeber eine Kopie 

des Antrags und fordert bei ihm die Akten an, die das Vergabeverfahren dokumentieren 

(Vergabeakten). Der Auftraggeber hat die Vergabeakten der Kammer sofort zur Verfügung 

zu stellen. Die §§ 57 bis 59 Abs. 1 bis 5 sowie § 61 gelten entsprechend.

§ 111 Akteneinsicht 

(1) Die Beteiligten können die Akten bei der Vergabekammer einsehen und sich durch die 

Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge oder Abschriften erteilen lassen.

(2) Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus 

wichtigen Gründen, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von Betriebs- oder 
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Geschäftsgeheimnissen geboten ist.

(3) Jeder Beteiligte hat mit Übersendung seiner Akten oder Stellungnahmen auf die in 

Absatz 2 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend 

kenntlich zu machen. Erfolgt dies nicht, kann die Vergabekammer von seiner Zustimmung 

auf Einsicht ausgehen.

(4) Die Versagung der Akteneinsicht kann nur im Zusammenhang mit der sofortigen 

Beschwerde in der Hauptsache angegriffen werden.

§ 112 Mündliche Verhandlung 

(1) Die Vergabekammer entscheidet auf Grund einer mündlichen Verhandlung, die sich auf 

einen Termin beschränken soll. Alle Beteiligten haben Gelegenheit zur Stellungnahme. Mit 

Zustimmung der Beteiligten oder bei Unzulässigkeit oder bei offensichtlicher Unbegründetheit 

des Antrags kann nach Lage der Akten entschieden werden.

(2) Auch wenn die Beteiligten in dem Verhandlungstermin nicht erschienen oder nicht ord-

nungsgemäß vertreten sind, kann in der Sache verhandelt und entschieden werden.

§ 113 Beschleunigung 

(1) Die Vergabekammer trifft und begründet ihre Entscheidung schriftlich innerhalb einer Frist 

von fünf Wochen ab Eingang des Antrags. Bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 

Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch Mitteilung an die 

Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Dieser Zeitraum soll nicht länger als 

zwei Wochen dauern. Er begründet diese Verfügung schriftlich.

(2) Die Beteiligten haben an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken, wie es einem 

auf Förderung und raschen Abschluss des Verfahrens bedachten Vorgehen entspricht. Den 

Beteiligten können Fristen gesetzt werden, nach deren Ablauf weiterer Vortrag unbeachtet 

bleiben kann.

§ 114 Entscheidung der Vergabekammer 

(1) Die Vergabekammer entscheidet, ob der Antragsteller in seinen Rechten verletzt ist 

und trifft die geeigneten Maßnahmen, um eine Rechtsverletzung zu beseitigen und eine 

Schädigung der betroffenen Interessen zu verhindern. Sie ist an die Anträge nicht gebunden 

und kann auch unabhängig davon auf die Rechtmäßigkeit des Vergabeverfahrens ein

wirken.

(2) Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden. Hat sich das 

Nachprüfungsverfahren durch Erteilung des Zuschlags, durch Aufhebung oder durch 
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Einstellung des Vergabeverfahrens oder in sonstiger Weise erledigt, stellt die Vergabekammer 

auf Antrag eines Beteiligten fest, ob eine Rechtsverletzung vorgelegen hat. § 113 Abs. 1 gilt 

in diesem Fall nicht.

(3) Die Entscheidung der Vergabekammer ergeht durch Verwaltungsakt. Die Vollstreckung 

richtet sich, auch gegen einen Hoheitsträger, nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen 

des Bundes und der Länder. Die §§ 61 und 86a Satz 2 gelten entsprechend.

§ 115 Aussetzung des Vergabeverfahrens 

(1) Informiert die Vergabekammer den öffentlichen Auftraggeber in Textform über den 

Antrag auf Nachprüfung, darf dieser vor einer Entscheidung der Vergabekammer und dem 

Ablauf der Beschwerdefrist nach § 117 Abs. 1 den Zuschlag nicht erteilen.

(2) Die Vergabekammer kann dem Auftraggeber auf seinen Antrag oder auf Antrag des 

Unternehmens, das nach § 101a vom Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das 

den Zuschlag erhalten soll, gestatten, den Zuschlag nach Ablauf von zwei Wochen seit 

Bekanntgabe dieser Entscheidung zu erteilen, wenn unter Berücksichtigung aller möglicher

weise geschädigten Interessen sowie des Interesses der Allgemeinheit an einem raschen 

Abschluss des Vergabeverfahrens die nachteiligen Folgen einer Verzögerung der Vergabe 

bis zum Abschluss der Nachprüfung die damit verbundenen Vorteile überwiegen. Bei 

der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer wirtschaftlichen Erfüllung der 

Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen. Die Vergabekammer berücksichtigt dabei 

auch die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den Auftrag 

zu erhalten. Die Erfolgsaussichten des Nachprüfungsantrags müssen nicht in jedem Falle 

Gegenstand der Abwägung sein. Das Beschwerdegericht kann auf Antrag das Verbot des 

Zuschlags nach Absatz 1 wiederherstellen; § 114 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt. Wenn die 

Vergabekammer den Zuschlag nicht gestattet, kann das Beschwerdegericht auf Antrag 

des Auftraggebers unter den Voraussetzungen der Sätze 1 bis 4 den sofortigen Zuschlag 

gestatten. Für das Verfahren vor dem Beschwerdegericht gilt § 121 Abs. 2 Satz 1 und 2  

und Absatz 3 entsprechend. Eine sofortige Beschwerde nach § 116 Abs. 1 ist gegen 

Entscheidungen der Vergabekammer nach diesem Absatz nicht zulässig.

(3) Sind Rechte des Antragstellers aus § 97 Abs. 7 im Vergabeverfahren auf andere Weise 

als durch den drohenden Zuschlag gefährdet, kann die Kammer auf besonderen Antrag mit 

weiteren vorläufigen Maßnahmen in das Vergabeverfahren eingreifen. Sie legt dabei den 

Beurteilungsmaßstab des Absatzes 2 Satz 1 zugrunde. Diese Entscheidung ist nicht selb-

ständig anfechtbar. Die Vergabekammer kann die von ihr getroffenen weiteren vorläufigen 

Maßnahmen nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen des Bundes und der Länder 
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durchsetzen; die Maßnahmen sind sofort vollziehbar. § 86a Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Macht der Auftraggeber das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 100 Abs. 2 Buchstabe d  

geltend, entfällt das Verbot des Zuschlages nach Absatz 1 zwei Kalendertage nach 

Zustellung eines entsprechenden Schriftsatzes an den Antragsteller; die Zustellung ist durch 

die Vergabekammer unverzüglich nach Eingang des Schriftsatzes vorzunehmen. Auf Antrag 

kann das Beschwerdegericht das Verbot des Zuschlages wiederherstellen. § 121 Abs. 1 Satz 1,  

Abs. 2 Satz 1 sowie Abs. 3 und 4 finden entsprechende Anwendung.

§ 115a Ausschluss von abweichendem Landesrecht 

Soweit dieser Unterabschnitt Regelungen zum Verwaltungsverfahren enthält, darf hiervon 

durch Landesrecht nicht abgewichen werden.

III. Sofortige Beschwerde

§ 116 Zulässigkeit, Zuständigkeit 

(1) Gegen Entscheidungen der Vergabekammer ist die sofortige Beschwerde zulässig. Sie 

steht den am Verfahren vor der Vergabekammer Beteiligten zu.

(2) Die sofortige Beschwerde ist auch zulässig, wenn die Vergabekammer über einen Antrag 

auf Nachprüfung nicht innerhalb der Frist des § 113 Abs. 1 entschieden hat; in diesem Fall 

gilt der Antrag als abgelehnt.

(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet ausschließlich das für den Sitz der 

Vergabekammer zuständige Oberlandesgericht; für Streitigkeiten über Entscheidungen von 

Vergabekammern, die Rechtsbeziehungen nach § 69 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

betreffen, sind die Landessozialgerichte zuständig. Bei den Oberlandesgerichten wird ein 

Vergabesenat gebildet.

(4) Rechtssachen nach den Absätzen 1 und 2 können von den Landesregierungen 

durch Rechtsverordnung anderen Oberlandesgerichten oder dem Obersten Landesgericht 

zugewiesen werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die 

Landesjustizverwaltungen übertragen.

§ 117 Frist, Form 

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen, die mit der 

Zustellung der Entscheidung, im Fall des § 116 Abs. 2 mit dem Ablauf der Frist beginnt, 

schriftlich bei dem Beschwerdegericht einzulegen.

(2) Die sofortige Beschwerde ist zugleich mit ihrer Einlegung zu begründen. Die 
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Beschwerdebegründung muss enthalten:

1.	 die Erklärung, inwieweit die Entscheidung der Vergabekammer angefochten und eine 

abweichende Entscheidung beantragt wird,

2.	 die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.

(3) Die Beschwerdeschrift muss durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Dies gilt nicht 

für Beschwerden von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

(4) Mit der Einlegung der Beschwerde sind die anderen Beteiligten des Verfahrens vor 

der Vergabekammer vom Beschwerdeführer durch Übermittlung einer Ausfertigung der 

Beschwerdeschrift zu unterrichten.

§ 118 Wirkung 

(1) Die sofortige Beschwerde hat aufschiebende Wirkung gegenüber der Entscheidung 

der Vergabekammer. Die aufschiebende Wirkung entfällt zwei Wochen nach Ablauf der 

Beschwerdefrist. Hat die Vergabekammer den Antrag auf Nachprüfung abgelehnt, so kann 

das Beschwerdegericht auf Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende Wirkung bis 

zur Entscheidung über die Beschwerde verlängern.

(2) Das Gericht lehnt den Antrag nach Absatz 1 Satz 3 ab, wenn unter Berücksichtigung aller 

möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen einer

Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbun-

denen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer 

wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen. Das Gericht 

berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der Beschwerde, die all

gemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten, und 

das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.

(3) Hat die Vergabekammer dem Antrag auf Nachprüfung durch Untersagung des Zuschlags 

stattgegeben, so unterbleibt dieser, solange nicht das Beschwerdegericht die Entscheidung 

der Vergabekammer nach § 121 oder § 123 aufhebt.

§ 119 Beteiligte am Beschwerdeverfahren 

An dem Verfahren vor dem Beschwerdegericht beteiligt sind die an dem Verfahren vor der 

Vergabekammer Beteiligten.

§ 120 Verfahrensvorschriften 

(1) Vor dem Beschwerdegericht müssen sich die Beteiligten durch einen Rechtsanwalt als 

Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich 
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durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen.

(2) Die §§ 69, 70 Abs. 1 bis 3, § 71 Abs. 1 und 6, §§ 72, 73 mit Ausnahme der Verweisung 

auf § 227 Abs. 3 der Zivilprozessordnung, die §§ 78, 111 und 113 Abs. 2 Satz 1 finden ent-

sprechende Anwendung.

§ 121 Vorabentscheidung über den Zuschlag 

(1) Auf Antrag des Auftraggebers oder auf Antrag des Unternehmens, das nach § 101a vom 

Auftraggeber als das Unternehmen benannt ist, das den Zuschlag erhalten soll, kann das 

Gericht den weiteren Fortgang des Vergabeverfahrens und den Zuschlag gestatten, wenn 

unter Berücksichtigung aller möglicherweise geschädigten Interessen die nachteiligen Folgen 

einer Verzögerung der Vergabe bis zur Entscheidung über die Beschwerde die damit verbun-

denen Vorteile überwiegen. Bei der Abwägung ist das Interesse der Allgemeinheit an einer 

wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben des Auftraggebers zu berücksichtigen. Das Gericht 

berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch die Erfolgsaussichten der sofortigen Beschwerde, 

die allgemeinen Aussichten des Antragstellers im Vergabeverfahren, den Auftrag zu erhalten, 

und das Interesse der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens.

(2) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und gleichzeitig zu begründen. Die zur Begründung 

des Antrags vorzutragenden Tatsachen sowie der Grund für die Eilbedürftigkeit sind 

glaubhaft zu machen. Bis zur Entscheidung über den Antrag kann das Verfahren über die 

Beschwerde ausgesetzt werden.

(3) Die Entscheidung ist unverzüglich längstens innerhalb von fünf Wochen nach Eingang 

des Antrags zu treffen und zu begründen; bei besonderen tatsächlichen oder rechtlichen 

Schwierigkeiten kann der Vorsitzende im Ausnahmefall die Frist durch begründete Mitteilung 

an die Beteiligten um den erforderlichen Zeitraum verlängern. Die Entscheidung kann 

ohne mündliche Verhandlung ergehen. Ihre Begründung erläutert Rechtmäßigkeit oder 

Rechtswidrigkeit des Vergabeverfahrens. § 120 findet Anwendung.

(4) Gegen eine Entscheidung nach dieser Vorschrift ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

§ 122 Ende des Vergabeverfahrens nach Entscheidung des Beschwerdegerichts 

Ist der Auftraggeber mit einem Antrag nach § 121 vor dem Beschwerdegericht unterlegen, 

gilt das Vergabeverfahren nach Ablauf von zehn Tagen nach Zustellung der Entscheidung als 

beendet, wenn der Auftraggeber nicht die Maßnahmen zur Herstellung der Rechtmäßigkeit 

des Verfahrens ergreift, die sich aus der Entscheidung ergeben; das Verfahren darf nicht 

fortgeführt werden.
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§ 123 Beschwerdeentscheidung 

Hält das Gericht die Beschwerde für begründet, so hebt es die Entscheidung der Vergabe

kammer auf. In diesem Fall entscheidet das Gericht in der Sache selbst oder spricht die 

Verpflichtung der Vergabekammer aus, unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des 

Gerichts über die Sache erneut zu entscheiden. Auf Antrag stellt es fest, ob das Unternehmen, 

das die Nachprüfung beantragt hat, durch den Auftraggeber in seinen Rechten verletzt ist. 

§ 114 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 124 Bindungswirkung und Vorlagepflicht 

(1) Wird wegen eines Verstoßes gegen Vergabevorschriften Schadensersatz begehrt und 

hat ein Verfahren vor der Vergabekammer stattgefunden, ist das ordentliche Gericht an  

die bestandskräftige Entscheidung der Vergabekammer und die Entscheidung des Ober

landesgerichts sowie gegebenenfalls des nach Absatz 2 angerufenen Bundesgerichtshofs 

über die Beschwerde gebunden.

(2) Will ein Oberlandesgericht von einer Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts 

oder des Bundesgerichtshofs abweichen oder hält es den Rechtsstreit wegen beabsichtigter 

Abweichung von Entscheidungen eines Landessozialgerichts oder des Bundessozialgerichts 

für grundsätzlich bedeutsam, so legt es die Sache dem Bundesgerichtshof vor. Der 

Bundesgerichtshof entscheidet anstelle des Oberlandesgerichts. Der Bundesgerichtshof kann 

sich auf die Entscheidung der Divergenzfrage beschränken und dem Beschwerdegericht die 

Entscheidung in der Hauptsache übertragen, wenn dies nach dem Sach- und Streitstand des 

Beschwerdeverfahrens angezeigt scheint. Die Vorlagepflicht gilt nicht im Verfahren nach § 118  

Abs. 1 Satz 3 und nach § 121.

Dritter Abschnitt: Sonstige Regelungen

§ 125 Schadensersatz bei Rechtsmissbrauch 

(1) Erweist sich der Antrag nach § 107 oder die sofortige Beschwerde nach § 116 als von 

Anfang an ungerechtfertigt, ist der Antragsteller oder der Beschwerdeführer verpflichtet, 

dem Gegner und den Beteiligten den Schaden zu ersetzen, der ihnen durch den Missbrauch 

des Antrags- oder Beschwerderechts entstanden ist.

(2) Ein Missbrauch ist es insbesondere,

1.	 die Aussetzung oder die weitere Aussetzung des Vergabeverfahrens durch vorsätzlich 

oder grob fahrlässig vorgetragene falsche Angaben zu erwirken;
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2.	 die Überprüfung mit dem Ziel zu beantragen, das Vergabeverfahren zu behindern oder 

Konkurrenten zu schädigen;

3.	 einen Antrag in der Absicht zu stellen, ihn später gegen Geld oder andere Vorteile 

zurückzunehmen.

(3) Erweisen sich die von der Vergabekammer entsprechend einem besonderen Antrag nach 

§ 115 Abs. 3 getroffenen vorläufigen Maßnahmen als von Anfang an ungerechtfertigt, hat 

der Antragsteller dem Auftraggeber den aus der Vollziehung der angeordneten Maßnahme 

entstandenen Schaden zu ersetzen.

§ 126 Anspruch auf Ersatz des Vertrauensschadens 

Hat der Auftraggeber gegen eine den Schutz von Unternehmen bezweckende Vorschrift ver-

stoßen und hätte das Unternehmen ohne diesen Verstoß bei der Wertung der Angebote eine 

echte Chance gehabt, den Zuschlag zu erhalten, die aber durch den Rechtsverstoß beein-

trächtigt wurde, so kann das Unternehmen Schadensersatz für die Kosten der Vorbereitung 

des Angebots oder der Teilnahme an einem Vergabeverfahren verlangen. Weiterreichende 

Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

§ 127 Ermächtigungen 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

Regelungen erlassen

1.	 zur Umsetzung der vergaberechtlichen Schwellenwerte der Richtlinien der Europäischen 

Union in ihrer jeweils geltenden Fassung;

2.	 über das bei der Vergabe durch Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasseroder 

Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, einzuhaltende Verfahren, über die 

Auswahl und die Prüfung der Unternehmen und der Angebote, über den Abschluss des 

Vertrags und sonstige Regelungen des Vergabeverfahrens;

3.	 (weggefallen)

4.	 (weggefallen)

5.	 (weggefallen)

6.	 über ein Verfahren, nach dem öffentliche Auftraggeber durch unabhängige Prüfer 

eine Bescheinigung erhalten können, dass ihr Vergabeverhalten mit den Regeln dieses 

Gesetzes und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften übereinstimmt;

7.	 über ein freiwilliges Streitschlichtungsverfahren der Europäischen Kommission gemäß 

Kapitel 4 der Richtlinie 92/13/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 25. 

Februar 1992 (ABl. EG Nr. L 76 S. 14);
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8.	 über die Informationen, die von den Auftraggebern dem Bundesministerium für Wirt

schaft und Technologie zu übermitteln sind, um Verpflichtungen aus Richtlinien des 

Rates der Europäischen Gemeinschaft zu erfüllen;

9.	 über die Voraussetzungen, nach denen Auftraggeber, die auf dem Gebiet der Trinkwasser- 

oder der Energieversorgung oder des Verkehrs tätig sind, sowie Auftraggeber nach dem 

Bundesberggesetz von der Verpflichtung zur Anwendung dieses Teils befreit werden 

können, sowie über das dabei anzuwendende Verfahren einschließlich der erforderlichen 

Ermittlungsbefugnisse des Bundeskartellamtes.

§ 128 Kosten des Verfahrens vor der Vergabekammer 

(1) Für Amtshandlungen der Vergabekammern werden Kosten (Gebühren und Auslagen) 

zur Deckung des Verwaltungsaufwandes erhoben. Das Verwaltungskostengesetz findet 

Anwendung.

(2) Die Gebühr beträgt mindestens 2 500 Euro; dieser Betrag kann aus Gründen der Billigkeit 

bis auf ein Zehntel ermäßigt werden. Die Gebühr soll den Betrag von 50 000 Euro nicht 

überschreiten; sie kann im Einzelfall, wenn der Aufwand oder die wirtschaftliche Bedeutung 

außergewöhnlich hoch sind, bis zu einem Betrag von 100 000 Euro erhöht werden.

(3) Soweit ein Beteiligter im Verfahren unterliegt, hat er die Kosten zu tragen. Mehrere 

Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. Kosten, die durch Verschulden eines Beteiligten 

entstanden sind, können diesem auferlegt werden. Hat sich der Antrag vor Entscheidung 

der Vergabekammer durch Rücknahme oder anderweitig erledigt, hat der Antragsteller die 

Hälfte der Gebühr zu entrichten. Die Entscheidung, wer die Kosten zu tragen hat, erfolgt 

nach billigem Ermessen. Aus Gründen der Billigkeit kann von der Erhebung von Gebühren 

ganz oder teilweise abgesehen werden.

(4) Soweit ein Beteiligter im Nachprüfungsverfahren unterliegt, hat er die zur zweck

entsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen 

des Antragsgegners zu tragen. Die Aufwendungen der Beigeladenen sind nur erstat-

tungsfähig, soweit sie die Vergabekammer aus Billigkeit der unterlegenen Partei auferlegt. 

Nimmt der Antragsteller seinen Antrag zurück, hat er die zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen des Antragsgegners und der Beigeladenen 

zu erstatten. § 80 Abs. 1, 2 und 3 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und die 

entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder gelten ent

sprechend. Ein gesondertes Kostenfestsetzungsverfahren findet nicht statt.
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§ 129 Korrekturmechanismus der Kommission 

(1) Erhält die Bundesregierung im Laufe eines Vergabeverfahrens vor Abschluss des 

Vertrages eine Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, dass diese der 

Auffassung ist, es liege ein schwerer Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht im Bereich der 

öffentlichen Aufträge vor, der zu beseitigen sei, teilt das Bundesministerium für Wirtschaft 

und Technologie dies dem Auftraggeber mit.

(2) Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang die-

ser Mitteilung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie eine umfassende 

Darstellung des Sachverhaltes zu geben und darzulegen, ob der behauptete Verstoß besei-

tigt wurde, oder zu begründen, warum er nicht beseitigt wurde, ob das Vergabeverfahren 

Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens ist oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt 

wurde.

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder wurde es 

ausgesetzt, so ist der Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie unverzüglich über den Ausgang des Nachprüfungsverfahrens zu informieren.

§ 129 a Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen 

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl der 

Nachprüfungsverfahren des Vorjahres und deren Ergebnisse.

§ 129 b Regelung für Auftraggeber nach dem Bundesberggesetz 

(1) Auftraggeber, die nach dem Bundesberggesetz berechtigt sind, Erdöl, Gas, Kohle 

oder andere Festbrennstoffe aufzusuchen oder zu gewinnen, müssen bei der Vergabe 

von Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsaufträgen oberhalb der in Artikel 16 der Richtlinie 

2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur 

Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- 

und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (ABl. EU Nr. L 134 S. 1), die zuletzt durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1422/2007 der Kommission vom 4. Dezember 2007 (ABl. EU Nr. L 317 

S. 34) geändert worden ist, festgelegten Schwellenwerte zur Durchführung der Aufsuchung 

oder Gewinnung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen den Grundsatz 

der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe beachten. 

Insbesondere müssen sie Unternehmen, die ein Interesse an einem solchen Auftrag haben 

können, ausreichend informieren und bei der Auftragsvergabe objektive Kriterien zugrunde 

legen. Dies gilt nicht für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand die Beschaffung von 
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Energie oder Brennstoffen zur Energieerzeugung ist.

(2) Die Auftraggeber nach Absatz 1 erteilen der Europäischen Kommission über das Bundes

ministerium für Wirtschaft und Technologie Auskunft über die Vergabe der unter diese 

Vorschrift fallenden Aufträge nach Maßgabe der Entscheidung 93/327/EWG der Kommission 

vom 13. Mai 1993 zur Festlegung der Voraussetzungen, unter denen die öffentlichen 

Auftraggeber, die geographisch abgegrenzte Gebiete zum Zwecke der Aufsuchung oder 

Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen nutzen, der Kommission 

Auskunft über die von ihnen vergebenen Aufträge zu erteilen haben (ABl. EG Nr. L 129  

S. 25). Sie können über das Verfahren gemäß der Rechtsverordnung nach § 127 Nr. 9 unter 

den dort geregelten Voraussetzungen eine Befreiung von der Pflicht zur Anwendung dieser 

Bestimmung erreichen.

Fünfter Teil: Anwendungsbereich des Gesetzes

§ 130 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz findet auch Anwendung auf Unternehmen, die ganz oder teilweise im 

Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben werden. 

Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf 

die Deutsche Bundesbank und die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf alle Wettbewerbsbeschränkungen, die sich im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des Geltungsbereichs 

dieses Gesetzes veranlasst werden.

(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19, 

20 und 29 nicht entgegen, soweit in § 111 des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere 

Regelung getroffen ist.

Sechster Teil: Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 131 Übergangsbestimmungen 

(1) Freistellungen von Vereinbarungen und Beschlüssen nach § 4 Abs. 2 und § 9 Abs. 3 Satz 1 

und 4 und Freistellungen von Mittelstandsempfehlungen nach § 22 Abs. 2 in der am 30. Juni 

2005 geltenden Fassung werden am 31. Dezember 2007 unwirksam. Bis dahin sind § 11 Abs. 1,  

§§ 12 und 22 Abs. 6 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) Verfügungen der Kartellbehörde, durch die Vereinbarungen und Beschlüsse nach § 10 

Abs. 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung freigestellt sind, und Freistellungen von 
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Lizenzverträgen nach § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung werden am 

31. Dezember 2007 unwirksam. Ist die Freistellungsverfügung der Kartellbehörde kürzer 

befristet, bleibt es dabei. Bis zum in Satz 1 genannten Zeitpunkt sind § 11 Abs. 1 und § 12 

in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für Verfügungen der Kartellbehörde, durch die 

Wettbewerbsregeln nach § 26 Abs. 1 und 2 Satz 1 in der am 30. Juni 2005 geltenden 

Fassung freigestellt sind.

(4) Auf einen Verstoß gegen eine wettbewerbsrechtliche Vorschrift oder eine Verfügung der 

Kartellbehörde, der bis zum 30. Juni 2005 begangen worden ist, ist anstelle der §§ 34 und 

34a nur § 34 in der am 30. Juni 2005 geltenden Fassung anzuwenden.

(5) § 82a Abs. 1 findet auf Verfahren Anwendung, in denen das Gericht bis zum Inkrafttreten 

dieses Gesetzes noch keine mündliche Verhandlung terminiert hat. § 82a Abs. 2 gilt für alle 

Urteile, die nach dem 30. Juni 2009 ergangen sind.

(6) Soweit sie die öffentliche Versorgung mit Wasser regeln, sind die §§ 103, 103a 

und 105 sowie die auf sie verweisenden anderen Vorschriften des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 

(BGBl. I S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 26. August 1998 

(BGBl. I S. 2512), weiter anzuwenden. Das gilt insoweit auch für die Vorschriften, auf welche 

die genannten Vorschriften verweisen.

(7) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2012 nicht mehr anzuwenden.

(8) Vergabeverfahren, die vor dem 24. April 2009 begonnen haben, einschließlich der 

sich an diese anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie am 24. April 2009 anhängige 

Nachprüfungsverfahren sind nach den hierfür bisher geltenden Vorschriften zu beenden.

Anlage (zu § 98 Nr. 4)

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 797)

Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs 

sind:

1.	 Trinkwasserversorgung:

	 Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im 

Zusammenhang mit der Gewinnung, dem Transport oder der Verteilung von Trinkwasser 

sowie die Versorgung dieser Netze mit Trinkwasser; dies gilt auch, wenn diese Tätigkeit 

mit der Ableitung und Klärung von Abwässern oder mit Wasserbauvorhaben sowie 
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Vorhaben auf dem Gebiet der Bewässerung und der Entwässerung im Zusammenhang 

steht, sofern die zur Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr als 20 

Prozent der mit dem Vorhaben oder den Bewässerungs- oder Entwässerungsanlagen zur 

Verfügung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht; bei Auftraggebern nach § 98 Nr. 4 

ist es keine Tätigkeit der Trinkwasserversorgung, sofern die Gewinnung von Trinkwasser 

für die Ausübung einer anderen Tätigkeit als der Trinkwasseroder Energieversorgung 

oder des Verkehrs erforderlich ist, die Lieferung an das öffentliche Netz nur vom 

Eigenverbrauch des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 abhängt und unter Zugrundelegung 

des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres nicht mehr als 30 

Prozent der gesamten Trinkwassergewinnung des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 aus-

macht;

2. 	 Elektrizitäts- und Gasversorgung:

	 Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im 

Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Strom 

oder der Gewinnung von Gas sowie die Versorgung dieser Netze mit Strom oder 

Gas; die Tätigkeit von Auftraggebern nach § 98 Nr. 4 gilt nicht als eine Tätigkeit der 

Elektrizitäts- und Gasversorgung, sofern die Erzeugung von Strom oder Gas für die 

Ausübung einer anderen Tätigkeit als der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder 

des Verkehrs erforderlich ist, die Lieferung von Strom oder Gas an das öffentliche Netz 

nur vom Eigenverbrauch abhängt, bei der Lieferung von Gas auch nur darauf abzielt, 

diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen, wenn unter Zugrundelegung des Mittels der 

letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres bei der Lieferung von Strom nicht 

mehr als 30 Prozent der gesamten Energieerzeugung des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4  

ausmacht, bei der Lieferung von Gas nicht mehr als 20 Prozent des Umsatzes des 

Auftraggebers nach § 98 Nr. 4;

3.	 Wärmeversorgung:

	 Das Bereitstellen und Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im 

Zusammenhang mit der Erzeugung, dem Transport oder der Verteilung von Wärme 

sowie die Versorgung dieser Netze mit Wärme; die Tätigkeit gilt nicht als eine Tätigkeit 

der Wärmeversorgung, sofern die Erzeugung von Wärme durch Auftraggeber nach § 98 

Nr. 4 sich zwangsläufig aus der Ausübung einer anderen Tätigkeit als auf dem Gebiet 

der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs ergibt, die Lieferung an das 

öffentliche Netz nur darauf abzielt, diese Erzeugung wirtschaftlich zu nutzen und unter 
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Zugrundelegung des Mittels der letzten drei Jahre einschließlich des laufenden Jahres 

nicht mehr als 20 Prozent des Umsatzes des Auftraggebers nach § 98 Nr. 4 ausmacht;

4.	 Verkehr:

	 Die Bereitstellung und der Betrieb von Flughäfen zum Zwecke der Versorgung von 

Beförderungsunternehmen im Luftverkehr durch Flughafenunternehmen, die insbeson-

dere eine Genehmigung nach § 38 Abs. 2 Nr. 1 der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2008 (BGBl. I S. 1229) erhalten haben 

oder einer solchen bedürfen; 

	 die Bereitstellung und der Betrieb von Häfen oder anderen Verkehrsendeinrichtungen 

zum Zwecke der Versorgung von Beförderungsunternehmen im See- oder Binnenschiffs

verkehr; 

	 das Erbringen von Verkehrsleistungen, die Bereitstellung oder das Betreiben von Infra

struktureinrichtungen zur Versorgung der Allgemeinheit im Eisenbahn-, Straßenbahn- 

oder sonstigen Schienenverkehr, mit Seilbahnen sowie mit automatischen Systemen, 

im öffentlichen Personenverkehr im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes auch mit 

Kraftomnibussen und Oberleitungsbussen.
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III. VgV
Vergabeverordnung
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Februar 2003 
(BGBl. I S. 169, zuletzt geändert durch die Verordnung 
zur Anpassung der Verordnung über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV) 
sowie der Verordnung über die Vergabe von Aufträgen
im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung 
und der Energieversorgung (Sektorenverordnung – 
SektVO) vom 7. Juni 2010 (BGBl. I. S. 724)
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Abschnitt 1: Vergabebestimmungen

§ 1 Zweck der Verordnung

(1) Die Verordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzuhaltende Verfahren bei der 

Vergabe öffentlicher Aufträge, deren geschätzte Auftragswerte ohne Umsatzsteuer die in  

§ 2 geregelten Schwellenwerte erreichen oder übersteigen.

(2) Bei Auftraggebern nach § 98 Nummer 1 bis 4 GWB gilt für Aufträge, die im Zusammenhang 

mit Tätigkeiten auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung oder des Verkehrs 

(Sektorentätigkeiten) vergeben werden, die Sektorenverordnung .

§ 2 Schwellenwerte *)

Der Schwellenwert beträgt:

1. 	 für Liefer- und Dienstleistungsaufträge der obersten oder oberen Bundesbehörden 

sowie vergleichbarer Bundeseinrichtungen 125.000 Euro; im Verteidigungsbereich 

gilt dies bei Lieferaufträgen nur für Waren, die im Anhang V der Richtlinie 2004/18/

EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die 

Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und 

Dienstleistungsaufträge (ABl. EU Nr. L 134 S. 114, Nr. L 351, S. 44), die zuletzt durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1177/02009 der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 

20. November 2009 (ABl. EU Nr. L 314 S. 64) geändert worden ist. Dieser Schwellenwert 

gilt nicht für 

a) 	Dienstleistungen des Anhangs II Teil A Kategorie 5 der Richtlinie 2004/18/EG, deren 

Code nach der Verordnung (EG) 2195/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 5. November 2002 über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche 

Aufträge (CPV) (ABl. EG Nr. L 340 S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 

213/2008 der Kommission der Europäischen Gemeinschaft vom 28. November 2007 

(ABl. EU Nr. L 74 S. 1) (CPV-Code), den CPC-Referenznummern 7524, 7525 und 7526 

entspricht, sowie des Anhangs II Teil A Kategorie 8 der Richtlinie 2004/18/EG 

 oder

b) 	Dienstleistungen des Anhangs II Teil B der Richtlinie 2004/18/EG;

		 für diese Dienstleistungen gilt der Schwellenwert nach Nummer 2;

2. 	 für alle anderen Liefer- und Dienstleistungen 193.000 Euro;

3. 	 für Bauaufträge: 4.845.000 Euro;

*) Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und 
der Energieversorgung (Sektorenverordnung-SektVO) vom 23. September 2009 (BGBl. I S.3110).
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4. 	 für Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, dessen 

Schwellenwert;

5. 	 für die übrigen Auslobungsverfahren der Wert, der bei Dienstleistungsaufträgen gilt;

6. 	 für Lose von Bauaufträgen nach Nummer 3 : 1 Million Euro oder bei Losen unterhalb von 

1 Million Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des Gesamtwertes aller Lose 

und

7. 	 für Lose von Dienstleistungsaufträgen nach Nummer 1 oder 2: 80.000 Euro oder 

bei Losen unterhalb von 80.000 Euro deren addierter Wert ab 20 vom Hundert des 

Gesamtwertes aller Lose.

§ 3 Schätzung des Auftragswertes

(1) Bei der Schätzung des Auftragswertes ist von der geschätzten Gesamtvergütung für die 

vorgesehene Leistung einschließlich etwaiger Prämien oder Zahlungen an Bewerber oder 

Bieter auszugehen. Dabei sind etwaige Optionen oder Vertragsverlängerungen zu berück-

sichtigen.

(2) Der Wert eines beabsichtigten Auftrages darf nicht in der Absicht geschätzt oder aufge-

teilt werden, um den Auftrag der Anwendung dieser Verordnung zu entziehen.

(3) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder Daueraufträgen über Liefer- oder 

Dienstleistungen ist der Auftragswert zu schätzen

1. 	 entweder auf der Grundlage des tatsächlichen Gesamtwertes entsprechender aufeinan-

der folgender Aufträge aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr; dabei sind voraus-

sichtliche Änderungen bei Mengen oder Kosten möglichst zu berücksichtigen, die wäh-

rend der zwölf Monate zu erwarten sind, die auf den ursprünglichen Auftrag folgen;

2. 	 oder auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aufeinander folgender Aufträge, 

die während der auf die erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während des auf 

die erste Lieferung folgenden Haushaltsjahres, wenn dieses länger als zwölf Monate ist, 

vergeben werden.

(4) Bei Aufträgen über Liefer- oder Dienstleistungen, für die kein Gesamtpreis angegeben 

wird, ist Berechnungsgrundlage für den geschätzten Auftragswert

1. 	 bei zeitlich begrenzten Aufträgen mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten der 

Gesamtwert für die Laufzeit dieser Aufträge;

2. 	 bei Aufträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit einer Laufzeit von mehr als 48 

Monaten der 48-fache Monatswert..

(5) Bei der Schätzung des Auftragswertes von Bauleistungen ist neben dem Auftragswert 

der Bauaufträge der geschätzte Wert aller Liefer- und Dienstleistungen zu berücksichtigen, 
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die für die Ausführungen der Bauleistungen erforderlich sind und vom Auftraggeber zur 

Verfügung gestellt werden.

(6) Der Wert einer Rahmenvereinbarung oder eines dynamischen elektronischen 

Beschaffungssystems wird auf der Grundlage des geschätzten Gesamtwertes aller 

Einzelaufträge berechnet, die während deren Laufzeit geplant sind.

(7) Besteht das beabsichtigte Beschaffungsvorhaben aus mehreren Losen, für die jeweils ein 

gesonderter Auftrag vergeben wird, ist bei der Schätzung des Auftragswertes der Wert aller 

Lose zugrunde zu legen. Erreicht oder überschreitet der Gesamtwert den sich aus § 2 Abs. 1 

ergebenden Schwellenwert, gilt diese Verordnung für die Vergabe jedes Loses. Bis zu einer 

Summe der Werte der betroffenen Lose von 20 Prozent des Gesamtwertes nach Satz 2 gilt 

Satz 3 nicht bei Losen für

1. 	 Liefer- oder Dienstleistungsaufträge mit einem Wert unter 80.000 Euro und

2. 	 Bauaufträge mit einem Wert unter 1 Million Euro.

(8) Bei Auslobungsverfahren, die zu einem Dienstleistungsauftrag führen sollen, ist der Wert 

des Dienstleistungsauftrags zu schätzen zuzüglich etwaiger Preisgelder und Zahlungen 

an Teilnehmer. Bei allen übrigen Auslobungsverfahren entspricht der Wert der Summe 

der Preisgelder und Zahlungen an Teilnehmer einschließlich des Wertes des Dienstleis-

tungsauftrags, der vergeben werden könnte, soweit der Auftraggeber dies in der Bekannt-

machung des Auslobungsverfahrens nicht ausschließt.

(9) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Schätzung des Auftragswertes ist der Tag, an dem die 

Bekanntmachung der beabsichtigten Auftragsvergabe abgesendet wird oder die sonstige 

Einleitung des Vergabeverfahrens.

§ 4 Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen

(1) Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

haben bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie bei der Durchführung 

von Auslobungsverfahren, die zu Dienstleistungen führen sollen, die Bestimmungen des  

2. Abschnittes des Teiles A der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 6. April 2006 (BAnz. Nr. 100a vom 30. Mai 2006,  

BAnz. S. 4368) anzuwenden, wenn in den §§ 5 und 6 nichts anderes bestimmt ist. Satz 1 

findet auf Aufträge im Sektorenbereich keine Anwendung.

(2) Für Auftraggeber nach § 98 Nr. 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt 

Absatz 1 hinsichtlich der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen und für Auslobungsverfahren, 

die zu Dienstleistungen führen sollen.

(3) Bei Aufträgen, deren Gegenstand Personennahverkehrsleistungen der Kategorie 
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Eisenbahnen sind, gilt Absatz 1 mit folgenden Maßgaben:

1. 	 Bei Verträgen über einzelne Linien mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren ist einmalig 

auch eine freihändige Vergabe ohne sonstige Voraussetzungen zulässig.

2. 	 Bei längerfristigen Verträgen ist eine freihändige Vergabe ohne sonstige Voraussetzungen 

im Rahmen des § 15 Abs. 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes zulässig, wenn 

ein wesentlicher Teil der durch den Vertrag bestellten Leistungen während der 

Vertragslaufzeit ausläuft und anschließend im Wettbewerb vergeben wird. Die Laufzeit 

des Vertrages soll zwölf Jahre nicht überschreiten. Der Umfang und die vorgesehenen 

Modalitäten des Auslaufens des Vertrages sind nach Abschluss des Vertrages in geeig-

neter Weise öffentlich bekannt zu machen.

(4) Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen nach Anhang I Teil B 

der VOL/A sind gelten § 8 EG, § 15 EG Abs. 10 und § 23 EG VOL/A sowie die Regelungen 

des Abschnitts 1 der VOL/A mit Ausnahme von § 7.

(5) Haben Aufträge Lieferungen und Dienstleistungen zum Gegenstand oder betreffen 

Aufträge sowohl Dienstleistungen nach Anhang I Teil A der VOL/A als auch solche nach 

Anhang I Teil B der VOL/A, werden die Aufträge nach den Regelungen vergeben, deren 

Wert überwiegt.

(6) Beim Kauf technischer Geräte und Ausrüstungen oder bei Ersetzung oder Nachrüstung 

vorhandener technischer Geräte und Ausrüstungen sind im Falle des Absatzes 1 die 

Bestimmungen des Abschnittes 2 des Teiles A der Verdingungsordnung für Leistungen 

(VOL/A) mit folgenden Maßgaben anzuwenden:

1. 	 § 8 EG des Teiles A der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A) findet mit der 

Maßgabe Anwendung, dass in der Leistungsbeschreibung im Rahmen der tech-

nischen Anforderungen Angaben zum Energieverbrauch von technischen Geräten 

und Ausrüstungen zu machen sind; dabei ist in geeigneten Fällen eine Analyse mini-

mierter Lebenszykluskosten oder eine vergleichbare Methode zur Gewährleistung der 

Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern;

2. 	 § 19 EG des Teiles A der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL/A) findet mit der 

Maßgabe Anwendung, dass der Energieverbrauch von technischen Geräten und Aus-

rüstungen als Kriterium bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigt werden 

kann.

§ 5 Vergabe freiberuflicher Dienstleistungen

Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3 und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

haben bei der Vergabe von Dienstleistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 
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erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflichen Tätigen angeboten werden, sowie bei 

Auslobungsverfahren, die zu solchen Dienstleistungen führen sollen, die Vergabeordnung 

für freiberufliche Leistungen (VOF) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 2006 

(BAnz. Nr. 91a vom 13. Mai 2006) anzuwenden. Dies gilt nicht für Dienstleistungen, deren 

Gegenstand eine Aufgabe ist, deren Lösung vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben 

werden kann. Satz 1 findet auf Aufträge im Sektorenbereich keine Anwendung.

§ 6 Vergabe von Bauleistungen

(1) Auftraggeber nach § 98 Nr. 1 bis 3, 5 und 6 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen haben bei der Vergabe von Bauaufträgen und Baukonzessionen die 

Bestimmungen des 2. Abschnittes des Teiles A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-

leistungen (VOB/A) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BAnz. Nr. 155a 

vom 15. Oktober 2009) anzuwenden.

(2) Bei der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung oder Änderung von Gebäuden oder 

Gebäudeteilen sind im Falle des Absatzes 1 die Bestimmungen des Abschnittes 2 des Teiles 

A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) mit folgenden Maßgaben 

anzuwenden:

1.	 § 7 des Teiles A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) findet 

mit der Maßgabe Anwendung, dass in der Leistungsbeschreibung im Rahmen der tech-

nischen Spezifikationen Angaben zum Energieverbrauch der technischen Geräte und 

Ausrüstungen, deren Lieferung Bestandteil einer Bauleistung ist, gemacht werden; dabei 

ist in geeigneten Fällen eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten oder eine ver-

gleichbare Methode zur Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern;

2. 	 § 16 des Teiles A der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) findet 

mit der Maßgabe Anwendung, dass der Energieverbrauch von technischen Geräten und 

Ausrüstungen, deren Lieferung Bestandteil einer Bauleistung ist, als Kriterium bei der 

Wertung der Angebote berücksichtigt werden kann.“

§§ 7 bis 13 (weggefallen)

§ 14 Bekanntmachungen

(1) Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen die 

Anschrift der Vergabekammer an, der die Nachprüfung obliegt

(2) Bei Bekanntmachungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften nach diesen 

Bestimmungen haben die Auftraggeber die Bezeichnungen des Gemeinsamen Vokabulars für 
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das öffentliche Auftragswesen (Common Procurement Vocabulary – CPV) zur Beschreibung 

des Auftragsgegenstandes zu verwenden.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gibt im Bundesanzeiger einen 

Hinweis auf die Rechtsvorschrift zur Änderung der CPV bekannt.

§ 15 (weggefallen)

§ 16 Ausgeschlossene Personen

(1) Als Organmitglied oder Mitarbeiter eines Auftraggebers oder als Beauftragter oder als 

Mitarbeiter eines Beauftragen eines Auftraggebers dürfen bei Entscheidungen in einem 

Vergabeverfahren für einen Auftraggeber als voreingenommen geltende natürliche Personen 

nicht mitwirken, soweit sie in diesem Verfahren 

1. 	 Bieter oder Bewerber sind,

2. 	 einen Bieter oder Bewerber beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzliche 

Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,

3. 	 a) 	bei einem Bieter oder Bewerber gegen Entgelt beschäftigt oder bei ihm als Mitglied 

des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs tätig sind oder

	 b) 	für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen tätig sind, wenn dieses 

Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum Auftraggeber und zum Bieter 

oder Bewerber hat, 

es sei denn, dass dadurch für die Personen kein Interessenkonflikt besteht oder sich die 

Tätigkeiten nicht auf die Entscheidungen in dem Vergabeverfahren auswirken.

(2) Als voreingenommen gelten auch die Personen, deren Angehörige die Voraussetzungen 

nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner, 

Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten 

und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, 

Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.

§ 17 Melde- und Berichtspflichten

(1) Die Auftraggeber übermitteln der zuständigen Stelle eine jährliche statistische Aufstellung 

der im Vorjahr vergebenen Aufträge, und zwar getrennt nach öffentlichen Liefer- und 

Dienstleistungsaufträgen (§ 4 und § 5).

(2) Für jeden Auftraggeber enthält die statistische Aufstellung mindestens die Anzahl und 

den Wert der vergebenen Aufträge. Die Daten werden soweit möglich, wie folgt aufge-

schlüsselt:
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a) 	 nach den jeweiligen Vergabeverfahren,

b) 	 nach Waren und Dienstleistungen gemäß den Kategorien der CPV-Nomenklatur,

c) 	 nach der Staatsangehörigkeit des Bieters, an den der Auftrag vergeben wurde.

(3) Werden die Aufträge im Verhandlungsverfahren vergeben, so werden die Daten auch 

nach den in § 3 Absatz 3 und Absatz 4 EG VOL/A genannten Fallgruppen aufgeschlüsselt 

und enthalten die Anzahl und den Wert der vergebenen Aufträge nach Staatszugehörigkeit 

der erfolgreichen Bieter zu einem Mitgliedsstaat der EG oder einem Drittstaat.

(4) Die Daten enthalten zudem die Anzahl und den Gesamtwert der Aufträge, die auf Grund 

der Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden.

(5) Die statistischen Aufstellungen für oberste und obere Bundesbehörden und vergleichbare 

Bundeseinrichtungen enthalten auch den geschätzten Gesamtwert der Aufträge unterhalb 

der EG-Schwellenwerte sowie nach Anzahl und Gesamtwert der Aufträge, die auf Grund 

der Ausnahmeregelungen zum Beschaffungsübereinkommen vergeben wurden. Sie enthal-

ten keine Angaben über Dienstleistungen der Kategorie 8 des Anhangs I Teil A und über 

Fernmeldedienstleistungen der Kategorie 5, deren CPC-Referenznummern 7524, 7525 und 

7526 lauten, sowie über Dienstleistungen des Anhangs I Teil B, sofern der geschätzte Wert 

ohne Umsatzsteuer unter 200.000 Euro liegt.

§§ 18 bis 22 (weggefallen)

Abschnitt 3: Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 23 Übergangsbestimmungen

Bereits begonnene Vergabeverfahren werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des 

Beginns des Verfahrens galt, beendet. Bis zu drei Monaten nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung begonnene elektronische Vergabeverfahren können nach dem Recht, welches 

vor Inkrafttreten dieser Verordnung galt, beendet werden.

§ 24 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten)
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IV. VOL/A
Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen – Teil A

Ausgabe 2009

(BAnz. 196 a vom 29. Dezember 2009 inkl. 
Berichtigung aus BAnz Nr. 32 vom 26. Februar 2010)



VOL/A

66

Abschnitt 1: Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen

§ 1 Anwendungsbereich

Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Leistungen 

(Lieferungen und Dienstleistungen). Sie gelten nicht

–	 für Bauleistungen, die unter die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen –  

VOB – fallen und 

– 	 für Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit 1)  erbracht oder im Wett

bewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden. Die Bestimmungen der Haus

haltsordnungen bleiben unberührt. 

§ 2 Grundsätze 

(1)  Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabeverfahren 

an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen zu angemes-

senen Preisen vergeben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden. 

(2)  Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet 

(Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet 

werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründen dies erfordern. 

(3)  Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 

von Ertragsberechnungen ist unzulässig. 

(4)  Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu 

beachten. 2)

1) vgl. § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG:
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind: 
1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstän-
dig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische 
Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, 
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren), 
Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, 
Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne 
der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter 
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenver-
antwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer 
leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen; ...
2) Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. 
Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 1/86 vom 15. April 1986 
(BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und 
BAnz. S. 3042)
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§ 3 Arten der Vergabe 

(1)  Öffentliche Ausschreibungen sind Verfahren, in denen eine unbeschränkte Anzahl von 

Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angeboten aufgefordert wird. Bei Beschränkten 

Ausschreibungen wird in der Regel öffentlich zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb), aus 

dem Bewerberkreis sodann eine beschränkte Anzahl von Unternehmen zur Angebotsabgabe 

aufgefordert. Freihändige Vergaben sind Verfahren, bei denen sich die Auftraggeber mit 

oder auch ohne Teilnahmewettbewerb grundsätzlich an mehrere ausgewählte Unternehmen 

wenden, um mit einem oder mehreren über die Auftragsbedingungen zu verhandeln.

Bei Beschränkten Ausschreibungen und Freihändigen Vergaben sollen mehrere – grundsätz-

lich mindestens drei – Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden.

(2)  Die Vergabe von Aufträgen erfolgt in Öffentlicher Ausschreibung. In begründeten Aus

nahmefällen ist eine Beschränkte Ausschreibung oder eine Freihändige Vergabe zulässig.

(3)  Eine Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb ist zulässig, wenn

a)	 die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen in 

geeigneter Weise ausgeführt wenn kann, besonders wenn außergewöhnliche Eignung 

erforderlich ist, 

b)	 eine Öffentliche Ausschreibung aus anderen Gründen (z.B. Dringlichkeit, Geheimhaltung) 

unzweckmäßig ist.

(4)  Eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ist zulässig, wenn

a)	 eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat,

b)	 die Öffentliche Ausschreibung für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand 

verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im 

Missverhältnis stehen würde. 

(5)  Eine Freihändige Vergabe ist zulässig, wenn

a)	 nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Ausschreibung eine Wiederholung 

kein wirtschaftliches Ergebnis verspricht

b)	 im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge in angemessenem Umfang und für 

angemessene Zeit an Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben 

werden müssen,

c)	 es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen zur 

Erfüllung wissenschaftlich-technischer Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, 

Entwicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung des allgemeinen 

Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen. 

d)	 bei geringfügigen Nachbestellungen im Anschluss an einen bestehenden Vertrag kein 

höherer Preis als für die ursprüngliche Leistung erwartet wird, und die Nachbestellungen 
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insgesamt 20 vom Hundert des Wertes der ursprünglichen Leistung nicht überschrei-

ten,

e)	 Ersatzteile oder Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ursprüng-

lichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von 

anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen bezogen 

werden können,

f)	 es aus Gründen der Geheimhaltung erforderlich ist,

g)	 die Leistung aufgrund von Umständen, die die Auftraggeber nicht voraussehen konn-

ten, besonders dringlich ist und die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem 

Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben sind,

h)	 die Leistung nach Art und Umfang vor der Vergabe nicht so eindeutig und erschöpfend 

beschrieben werden kann, dass hinreichend vergleichbare Angebote erwartet werden 

können,

i)	 sie durch Ausführungsbestimmungen von einem Bundesminister – gegebenenfalls 

Landesminister – bis zu einem bestimmten Höchstwert zugelassen ist. 

j)	 Aufträge ausschließlich an Werkstätten für behinderte Menschen vergeben werden sollen,

k)	 Aufträge ausschließlich an Justizvollzugsanstalten vergeben werden sollen,

l)	 für die Leistung aus besonderen Gründen nur ein Unternehmen in Betracht kommt.

(6)  Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500,– Euro (ohne 

Umsatzsteuer) können unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit ohne ein Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf).

§ 4 Rahmenvereinbarungen

(1)  Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein oder 

mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelaufträge, die 

während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere 

über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen 

ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschlie-

ßend festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe Leistung nicht mehrere 

Rahmenvereinbarungen abschließen. Die Laufzeit darf vier Jahre nicht überschreiten, es 

sei denn der Auftragsgegenstand oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine 

Ausnahme. 

(2)  Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen den Auftraggebern, die ihren 

voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben und den Unternehmen, 

mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden.
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§ 5 Dynamische elektronische Verfahren

(1)  Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen ein dynamisches elek-

tronisches Verfahren einrichten. Ein dynamisch elektronisches Verfahren ist ein zeitlich 

befristetes ausschließlich elektronisches offenes Vergabeverfahren zur Beschaffung markt-

üblicher Leistungen, bei denen die allgemein auf dem Markt verfügbaren Spezifikationen 

den Anforderungen des Auftraggebers genügen. Die Auftraggeber verwenden bei der 

Einrichtung des dynamischen elektronischen Verfahrens und bei der Vergabe der Aufträge 

dabei ausschließlich elektronische Mittel gemäß § 11 Absatz 2 und 3. Sie haben dieses 

Verfahren als offenes Vergabeverfahren unter Einhaltung der Vorschriften der Öffentlichen 

Ausschreibung in allen Phasen von der Einrichtung bis zur Vergabe des zu vergebenden 

Auftrags durchzuführen. Alle Unternehmen, die die Eignungskriterien erfüllen und ein erstes 

vorläufiges Angebot im Einklang mit den Vergabeunterlagen und den etwaigen zusätz-

lichen Dokumenten vorgelegt haben, werden zur Teilnahme zugelassen. Die Unternehmen 

können jederzeit ihre vorläufigen Angebote nachbessern, sofern die Angebote mit den 

Vergabeunterlagen vereinbar bleiben. 

(2)  Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten:

a)	 In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches elektro-

nisches Verfahren handelt. 

b)	 In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der beabsichtigten 

Beschaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen elektronischen 

Verfahren, zur verwendeten elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den 

Datenformaten und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der elektro-

nischen Verbindung zu präzisieren. 

c) 	 Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekannt

machung und bis zur Beendigung des dynamischen elektronischen Verfahrens ein 

freier, unmittelbarer und uneingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und 

den zusätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung die Internet-

Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente abgerufen werden können.

d)	 Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des dynamischen elek-

tronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein vorläufiges Angebot zu unterbreiten, 

um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen zu werden. 

Sie prüfen dieses Angebot innerhalb einer angemessenen Frist. Die Auftraggeber unter-

richten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das Unternehmen zur Teilnahme am 

dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen ist oder sein vorläufiges Angebot 

abgelehnt wurde.
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e)	 Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, endgültige Angebote 

für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Einreichung der Angebote legen 

sie eine angemessene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an das Unternehmen, das 

nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dynamischen elektronischen 

Verfahrens aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt 

hat. Die Zuschlagskriterien können in der Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen 

Angebots präzisiert werden.

f)	 Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich vier Jahre 

nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders zu begrün-

denden Fällen zulässig.

(3)  Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches elektronisches 

Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

§ 6 Teilnehmer am Wettbewerb

(1)  Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu behan-

deln. Für den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine 

Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsge-

mäße Durchführung des Auftrages notwendig ist. 

(2)  Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabeverfahren 

nicht erhoben werden.

(3)  Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den 

Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu verlan-

gen. Die Forderung von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftraggeber 

in der Dokumentation zu begründen. 

(4)  Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren 

erworben werden, zulassen. 

(5)  Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden,

a)	 über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 

abgelehnt worden ist. 

b)	 die sich in Liquidation befinden,

c)	 die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als 

Bewerber in Frage stellt,
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d)	 die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 

gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben,

e) 	 die im Vergabeverfahren unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Eignung abgege-

ben haben. 

(6)  Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 

beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbewerb 

durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird.

(7)  Justizvollzugsanstalten sind zum Wettbewerb mit gewerblichen Unternehmen nicht 

zuzulassen. 

§ 7 Leistungsbeschreibung

(1)  Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass miteinander vergleichbare 

Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschreibung).

(2) Die Leistung oder Teile derselben sollen durch verkehrsübliche Bezeichnungen nach 

Art, Beschaffenheit und Umfang hinreichend genau beschrieben werden. Andernfalls 

können sie

a)	 durch eine Darstellung ihres Zweckes, ihrer Funktion sowie der an sie gestellten son-

stigen Anforderungen, 

b)	 in ihren wesentlichen Merkmalen und konstruktiven Einzelheiten oder

c)	 durch Verbindung der Beschreibungsarten,

beschrieben werden.

(3)  Bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren sowie bestimmte Ursprungsorte und Bezugs

quellen dürfen nur dann ausdrücklich vorgeschrieben werden, wenn dies durch die Art der 

zu vergebenden Leistung gerechtfertigt ist.

(4)  Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren (z. B. Markennamen) dürfen 

ausnahmsweise, jedoch nur mit dem Zusatz „oder gleichwertiger Art“, verwendet werden, 

wenn eine hinreichend genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht 

möglich ist. Der Zusatz „oder gleichwertiger Art“ kann entfallen, wenn ein sachlicher Grund 

die Produktvorgabe rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt dann vor, wenn die Auftraggeber 

Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits bei ihnen vorhan-

denen Erzeugnissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies mit unverhältnismäßig 

hohem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkeiten bei Integration, 

Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden wäre. Die Gründe sind zu dokumentieren. 
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§ 8 Vergabeunterlagen 

(1)  Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Ent

scheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. 

Sie bestehen in der Regel aus 

a)	 dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleitschreiben für die 

Abgabe der angeforderten Unterlagen), 

b)	 der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungs

bedingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien, sofern nicht in der 

Bekanntmachung bereits genannt und , 

c) 	 den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen 

bestehen.

(2)  Bei Öffentlicher Ausschreibung darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für 

die Vervielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. Die Höhe des 

Kostenersatzes ist in der Bekanntmachung anzugeben.

(3)  Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden 

Liste zusammenzustellen.

(4)  Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe in 

der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind keine Nebenangebote zugelassen.

§ 9 Vertragsbedingungen 

(1)  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum Vertragsgegen

stand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen dürfen der VOL/B nicht 

widersprechen. Für die Erfordernisse einer Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können 

Ergänzende Vertragsbedingungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen.

(2)  Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart 

werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in 

angemessenen Grenzen zu halten. 

(3)  Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, wenn dies nach der 

Eigenart der Leistung erforderlich ist. 

(4)  Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei denn, sie 

erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße Durchführung der verlangten 

Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 

Vertrag soll 5 vom Hundert der Auftragssumme nicht überschreiten. 
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§ 10 Fristen 

(1)  Für die Bearbeitung und Abgabe der Teilnahmeanträge und der Angebote sowie für die 

Geltung der Angebote sind ausreichende Fristen (Teilnahme-, Angebots- und Bindefristen) 

vorzusehen.

(2)  Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren Einreichung vor-

gesehenen Formen zurückgezogen werden.

§ 11 Grundsätze der Informationsübermittlung

(1)  Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, elektronisch oder durch eine 

Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.

(2)  Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein 

und darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 

Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen 

–	 allgemein zugänglich,

–	 kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und Kommu

nikationstechnologie und 

–	 nichtdiskriminierend

sein. 

(3)  Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen 

die Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische Über

mittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich 

Verschlüsselung zugänglich sind.

§ 12 Bekanntmachung, Versand von Vergabeunterlagen

(1)  Öffentliche Ausschreibungen, Beschränkte Ausschreibungen mit Teilnahmewettbewerb 

und Freihändige Vergaben mit Teilnahmewettbewerb sind in Tageszeitungen, amt-

lichen Veröffentlichungsblättern, Fachzeitschriften oder Internetportalen bekannt zu 

machen. Bekanntmachungen in Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion des 

Internetportals www.bund.de ermittelt werden können.

(2)  Aus der Bekanntmachung müssen alle Angaben für eine Entscheidung zur Teilnahme am 

Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe ersichtlich sein. Sie enthält mindestens: 

a)	 die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auffordernden Stelle, der 

den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahme

anträge einzureichen sind,
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b)	 die Art der Vergabe,

c) 	 die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen sind,

d)	 Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbringung,

e)	  gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose, 

f) 	 gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten, 

g)	 etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist,

h)	 die Bezeichnung und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei 

der sie eingesehen werden können, 

i)	 die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist,

j)	 die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,

k)	 die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder Angabe der Unterlagen, in denen sie ent-

halten sind,

l)	 die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegenden Unterlagen, die die 

Auftraggeber für die Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters verlangen, 

m)	 sofern verlangt, die Höhe der Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen im 

offenen Verfahren,

n) 	 die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt 

werden.

(3)  Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln 

a)	 bei Öffentlicher Ausschreibung an alle anfordernden Unternehmen, 

b)	 bei Beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und Freihändiger Vergabe 

mit Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die einen Teilnahmeantrag gestellt 

haben, geeignet sind und ausgewählt wurden, oder

c)	 bei Beschränkter Ausschreibung und Freihändiger Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb 

an die Unternehmen, die von den Auftraggebern ausgewählt wurden.

(4)  Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 

sind vertraulich zu behandeln. 

§ 13 Form und Inhalt der Angebote

(1)  Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Auf 

dem Postweg oder direkt eingereichte Angebote müssen unterschrieben sein; elektronisch 

übermittelte Angebote sind mit einer „fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ nach dem 

Signaturgesetz 3) und den Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer „qualifizierten 

3) Gesetz zur digitalen Signatur – Signaturgesetz
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elektronischen Signatur“ nach dem Signaturgesetz zu versehen; in den Fällen des § 3 Absatz 5  

Buchstabe i) genügt die „elektronische Signatur“ nach dem Signaturgesetz, bei Abgabe des 

Angebotes mittels Telekopie die Unterschrift auf der Telekopievorlage.

(2)  Die Auftraggeber haben bei Ausschreibungen die Unversehrtheit und Vertraulichkeit 

der Angebote zu gewährleisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote 

sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis 

zum Ablauf der Angebotsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden 

Angeboten ist die Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische und technische 

Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch 

Verschlüsselung sicherzustellen. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

aufrechterhalten bleiben. 

(3)  Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. 

(4)  Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Korrekturen des Bieters an sei-

nen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 

(5)  Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Gegenstand des 

Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem Bieter oder anderen beantragt 

sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für die 

Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten.

(6)  Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer 

Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung des 

Vertrages zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der Zuschlags

erteilung beizubringen.

§ 14 Öffnung der Angebote 

(1)  Bei Ausschreibungen sind auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote ungeöff-

net zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter 

Verschluss zu halten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen 

und verschlüsselt aufzubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls 

entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

(2)  Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers 

gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird minde-

stens festgehalten:

a)	 Name und Anschrift der Bieter, 

b)	 die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende Angaben,

c)	 ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind.
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(3)  Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung 

sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich zu 

behandeln. 

§ 15 Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot

Bei Ausschreibungen dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur Aufklärungen über das 

Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen sind unzulässig. 

§ 16 Prüfung und Wertung der Angebote

(1)  Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit 

zu prüfen.

(2)  Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf 

der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestimmenden 

Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht für die Nachforderung von Preisangaben, 

es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den 

Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht 

beeinträchtigen. 

(3)  Ausgeschlossen werden:

a) 	 Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise 

enthalten, 

b)	 Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert sind,

c)	 Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 

sind,

d)	 Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen vorge-

nommen worden sind,

e)	 Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter hat 

dies nicht zu vertreten,

f)	 Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbsbe-

schränkende Abrede getroffen haben,

g)	 nicht zugelassene Nebenangebote. 

(4)  Außerdem können Angebote von Bietern ausgeschlossen werden, die auch als Bewerber 

von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können (§ 6 Absatz 5).

(5)  Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, sind nur Bieter 

zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen die erforderliche 

Eignung besitzen. 



VOL/A

77

(6)  Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich 

niedrig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. Auf Angebote, deren Preise in 

offenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden.

(7) Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber vollständig und ausschließ

lich die Kriterien, die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind. 

(8)  Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschie-

dene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, 

Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, 

Lebenszykluskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 

Lieferungs- oder Ausführungsfrist. 

§ 17 Aufhebung von Vergabeverfahren

(1)  Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise aufge-

hoben werden, wenn 

a)	 kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht,

b)	 sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben, 

c)	 sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben, 

d)	 andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2)  Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfahren unter Bekannt

gabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen.

§ 18 Zuschlag

(1)  Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot 

zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend 	

(2)  Die Annahme eines Angebotes (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elektronischer Form 

oder mittels Telekopie. 

(3)  Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine „fortgeschrittene elek-

tronische Signatur, in den Fällen des § 3 Absatz 5 Buchst. i) eine „elektronische Signatur“ 

nach dem Signaturgesetz, bei Übermittlung durch Telekopie die Unterschrift auf der 

Telekopievorlage. 

§ 19 Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote, Informationen

(1)  Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die 

Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebotes sowie 
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den Namen des erfolgreichen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe 

für ihre Nichtberücksichtigung mit.

(2)  Die Auftraggeber informieren nach Beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahme

wettbewerb und Freihändigen Vergaben ohne Teilnahmewettbewerb für die Dauer von drei 

Monaten über jeden vergebenen Auftrag ab einem Auftragswert von 25.000 Euro ohne 

Umsatzsteuer auf Internetportalen oder ihren Internetseiten. Diese Information enthält min-

destens folgende Angaben:

–	 Name des Auftraggebers und dessen Beschaffungsstelle sowie deren Adressdaten,

–	 Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine natürliche Person han-

delt, ist deren Einwilligung einzuholen oder die Angabe zu anonymisieren,

–	 Vergabeart,

–	 Art und Umfang der Leistung,

–	 Zeitraum der Leistungserbringung.

(3)  Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe den 

Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge, oder die 

berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträch-

tigen würde.

§ 20 Dokumentation

Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die einzel-

nen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen 

Entscheidungen festgehalten werden.

Abschnitt 2: Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen im 

Anwendungsbereich der Richtlinie 2004/18/EG 4) (VOL/A-EG)

§1 EG Anwendungsbereich 

(1)  Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von Aufträgen über Leistungen 

(Liefer- und Dienstleistungen), soweit sie dem vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbe

werbsbeschränkungen unterliegen. Sie gelten nicht für 

–	 Bauleistungen, die unter die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB –  

fallen und

4) ABl. EU Nr. L 134 S. 114 i.d.F. der Berichtigung vom 26.11.2004 (ABl. EU Nr. L 351 S. 44, der Richtlinie 
2005/51/EG der Kommission vom 7. September 2005 (ABl. EU Nr. L 257 S. 127 und der Verordnung (EG) 
Nr. 2083/2005 der Kommission om19. Dezember 2005 (ABl. EU Nr. L 333 S. 28)
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–	 Dienstleistungen, die unter die Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen – VOF –  

fallen.

(2)  Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im Sinne des 

Anhangs 1 Teil A sind, findet dieser Abschnitt uneingeschränkt Anwendung. 

(3)  Für die Vergabe von Aufträgen, deren Gegenstand Dienstleistungen im Sinne des 

Anhangs 1 Teil B sind, findet § 4 Absatz 5 Vergabeverordnung – VgV – Anwendung. 

§ 2 EG Grundsätze 

(1)  Aufträge werden in der Regel im Wettbewerb und im Wege transparenter Vergabever

fahren an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen zu ange-

messenen Preisen vergeben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

(2)  Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu 

berücksichtigen. Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art 

oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen 

vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. 

(3)  Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung und zum Zwecke 

von Ertragsberechnungen ist unzulässig.

(4)  Bei der Vergabe sind die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen zu 

beachten. 5) 

§ 3 EG Arten der Vergabe 

(1)  Die Vergabe von Aufträgen erfolgt im offenen Verfahren. In begründeten Ausnahmefällen 

ist ein nicht offenes Verfahren, ein Verhandlungsverfahren oder ein wettbewerblicher Dialog 

zulässig.

(2)  Ein nicht offenes Verfahren ist zulässig, wenn

a)	 die Leistung nach ihrer Eigenart nur von einem beschränkten Kreis von Unternehmen  

in geeigneter Weise ausgeführt werden kann, besonders wenn außergewöhnliche 

Eignung (§ 2 EG Absatz 1 Satz 1) erforderlich ist,

b)	 das offene Verfahren für den Auftraggeber oder die Bewerber einen Aufwand ver-

ursachen würde, der zu dem erreichbaren Vorteil oder dem Wert der Leistung im 

Missverhältnis stehen würde,

5) Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (BAnz. 
Nr. 244 vom 18. Dezember 1953), zuletzt geändert durch Verordnung PR Nr. 1/86 vom 15. April 1986 
(BGBl. I S. 435 und BAnz. S. 5046) und Verordnung PR Nr. 1/89 vom 13. Juni 1989 (BGBl. I S. 1094 und 
BAnz. S. 3042)
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c)	 ein offenes Verfahren kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt hat,

d)	 ein offenes Verfahren aus anderen Gründen unzweckmäßig ist.

(3)  Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher 

Aufforderung zur Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vergeben, wenn

a)	 in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren oder einem wettbewerblichen 

Dialog nur Angebote abgegeben worden sind, die ausgeschlossen wurden, sofern die 

ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht grundlegend geändert werden; 

	 die Auftraggeber können in diesen Fällen von einem Teilnahmewettbewerb absehen, 

wenn sie in das Verhandlungsverfahren alle Unternehmen einbeziehen, welche die 

Voraussetzungen an Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit erfüllen und 

form- und fristgerechte Angebote abgegeben haben,

b)	 es sich um Aufträge handelt, die ihrer Natur nach oder wegen der damit verbundenen 

Risiken die vorherige Festlegung eines Gesamtpreises nicht zulassen,

c)	 die zu erbringenden Dienstleistungsaufträge, insbesondere geistig-schöpferische Dienst

leistungen der Kategorie 6 des Anhangs I A, dergestalt sind, dass vertragliche Spezifika

tionen nicht hinreichend genau festgelegt werden können, um den Auftrag durch die 

Wahl des besten Angebots in Übereinstimmung mit den Vorschriften über offene und 

nicht offene Verfahren vergeben zu können.

(4)  Die Auftraggeber können Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

vergeben:

a)	 wenn in einem offenen oder einem nicht offenen Verfahren keine oder keine wirtschaft-

lichen Angebote abgegeben worden sind, sofern die ursprünglichen Bedingungen des 

Auftrags nicht grundlegend geändert werden;

b)	 wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die nur zum Zwecke von Forschungen, 

Versuchen, Untersuchungen, Entwicklungen oder Verbesserungen hergestellt wer-

den, wobei unter diese Bestimmung nicht eine Serienfertigung zum Nachweis der 

Marktfähigkeit des Produktes oder zur Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten 

fällt;

c)	 wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder künstlerischen Besonderheiten oder 

aufgrund des Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten (z. B. Patent-, Urheberrecht) nur 

von einem bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann;

d)	 soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus dringlichen zwingenden Gründen, die 

die Auftraggeber nicht voraussehen konnten, die vorgeschriebenen Fristen nicht ein-

gehalten werden können. Die Umstände, die die zwingende Dringlichkeit begründen, 

dürfen auf keinen Fall dem Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben sein;
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e)	 bei zusätzlichen Lieferungen des ursprünglichen Auftragnehmers, die entweder zur teil-

weisen Erneuerung von gelieferten Waren oder Einrichtungen zur laufenden Benutzung 

oder zur Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, 

wenn ein Wechsel des Unternehmens dazu führen würde, dass die Auftraggeber Waren 

mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müssten und dies eine technische 

Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten bei Gebrauch, 

Betrieb oder Wartung mit sich bringen würde. Die Laufzeit dieser Aufträge sowie die der 

Daueraufträge darf in der Regel drei Jahre nicht überschreiten;

f)	 für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde lie-

genden Entwurf noch im zuerst geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, die aber 

wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der darin beschriebenen 

Dienstleistungen erforderlich sind, sofern der Auftrag an das Unternehmen vergeben 

wird, das diese Dienstleistung erbringt, wenn sich die zusätzlichen Dienstleistungen 

in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den 

Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen oder wenn diese Dienstleistungen zwar 

von der Ausführung des ursprünglichen Auftrags getrennt werden können, aber für 

dessen Vollendung unbedingt erforderlich sind.

	 Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen Dienstleistungen darf jedoch 50 vom 

Hundert des Wertes des Hauptauftrags nicht überschreiten;

g)	 bei neuen Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Leistungen beste-

hen, die durch den gleichen Auftraggeber an das Unternehmen vergeben werden, 

das den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen 

und dieser Entwurf Gegenstand des ersten Auftrags war, der entweder im offenen 

oder nicht offenen Verfahren vergeben wurde. Die Möglichkeit der Anwendung des 

Verhandlungsverfahrens muss bereits in der Ausschreibung des ersten Vorhabens ange-

geben werden; der für die nachfolgenden Dienstleistungen in Aussicht genommene 

Gesamtauftragswert wird vom Auftraggeber bei der Berechnung des Auftragswertes 

berücksichtigt. Das Verhandlungsverfahren darf jedoch nur innerhalb von drei Jahren 

nach Abschluss des ersten Auftrags angewandt werden;

h)	 wenn im Anschluss an einen Wettbewerb im Sinne des Absatzes 8 Satz 1 der Auftrag 

nach den Bedingungen dieses Wettbewerbs an den Gewinner oder an einen der 

Preisträger vergeben werden muss. Im letzteren Fall müssen alle Preisträger des 

Wettbewerbs zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden;

i)	 bei auf einer Warenbörse notierten und gekauften Ware;

j)	 wenn Waren zu besonders günstigen Bedingungen bei Lieferanten, die ihre Geschäfts
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tätigkeit endgültig einstellen, oder bei Insolvenzverwaltern oder Liquidatoren im 

Rahmen eines Insolvenz-, Vergleichs- oder Ausgleichsverfahrens oder eines in den 

Vorschriften eines anderen Mitgliedstaates vorgesehenen gleichartigen Verfahrens 

erworben werden.

(5)  Vergeben die Auftraggeber einen Auftrag im nicht offenen Verfahren oder im 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb, so können sie eine Höchstzahl von 

Unternehmen bestimmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Die Zahl ist in 

der Bekanntmachung anzugeben. Sie darf im nicht offenen Verfahren nicht unter fünf, im 

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nicht unter drei liegen.

(6)  Die Auftraggeber können vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschie-

denen aufeinander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der Angebote, 

über die verhandelt wird, oder die zu erörternden Lösungen anhand der vorgegebenen 

Zuschlagskriterien zu verringern. Wenn die Auftraggeber dies vorsehen, geben sie dies in 

der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen an. In der Schlussphase des Verfahrens 

müssen so viele Angebote vorliegen, dass ein echter Wettbewerb gewährleistet ist, sofern 

eine ausreichende Anzahl von geeigneten Bewerbern vorhanden ist.

(7)  Die Auftraggeber können für die Vergabe eines Auftrags einen wettbewerblichen Dialog 

durchführen, sofern sie objektiv nicht in der Lage sind, 

– 	 die technischen Mittel anzugeben, mit denen ihre Bedürfnisse und Ziele erfüllt werden 

können oder

– 	 die rechtlichen oder finanziellen Bedingungen des Vorhabens anzugeben. 

Zu diesem Zweck gehen die Auftraggeber wie folgt vor:

a)	 Sie beschreiben und erläutern ihre Bedürfnisse und Anforderungen in der Bekanntmachung 

oder in einer Leistungsbeschreibung. In der Bekanntmachung können sie eine Höchstzahl 

von Unternehmen bestimmen, die zur Teilnahme am Dialog aufgefordert werden und 

die nicht unter drei liegen darf. 

b)	 Mit den im Anschluss an die Bekanntmachung ausgewählten Unternehmen eröffnen die 

Auftraggeber einen Dialog, in dem sie ermitteln und festlegen, wie ihre Bedürfnisse am 

besten erfüllt werden können. Dabei können sie mit den ausgewählten Unternehmen 

alle Einzelheiten des Auftrages erörtern. Sie sorgen dafür, dass alle Unternehmen bei 

dem Dialog gleich behandelt werden, geben Lösungsvorschläge oder vertrauliche 

Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen 

Unternehmen weiter und verwenden diese nur im Rahmen des Vergabeverfahrens.

c) 	 Die Auftraggeber können vorsehen, dass der Dialog in verschiedenen aufeinander fol-

genden Phasen abgewickelt wird, um die Zahl der in der Dialogphase zu erörternden 



VOL/A

83

Lösungen anhand der Zuschlagskriterien zu verringern. Die Unternehmen, deren 

Lösungen nicht für die nächstfolgende Dialogphase vorgesehen sind, werden darüber 

informiert.

d) 	 Die Auftraggeber erklären den Dialog für abgeschlossen, wenn eine oder mehrere 

Lösungen gefunden worden sind, die ihre Bedürfnisse erfüllen oder erkennbar ist, dass 

keine Lösung gefunden werden kann. Im Fall der ersten Alternative fordern sie die 

Unternehmen auf, auf der Grundlage der eingereichten und in der Dialogphase näher 

ausgeführten Lösungen ihr endgültiges Angebot vorzulegen, das alle zur Ausführung 

des Projekts erforderlichen Einzelheiten enthalten muss. Die Auftraggeber können 

verlangen, dass Präzisierungen, Klarstellungen und Ergänzungen zu diesen Angeboten 

gemacht werden. Diese Präzisierungen, Klarstellungen oder Ergänzungen dürfen jedoch 

keine Änderung der grundlegenden Elemente des Angebotes oder der Ausschreibung 

zur Folge haben, die den Wettbewerb verfälschen oder diskriminierend wirken könnte.

e)	 Die Auftraggeber bewerten die Angebote auf Grund der in der Bekanntmachung oder in 

den Vergabeunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien und wählen das wirtschaftlichste 

Angebot aus. Sie dürfen das Unternehmen, dessen Angebot als das wirtschaftlichste 

ermittelt wurde, auffordern, bestimmte Einzelheiten des Angebotes näher zu erläutern 

oder im Angebot enthaltene Zusagen zu bestätigen. Dies darf nicht dazu führen, dass 

wesentliche Aspekte des Angebotes oder der Ausschreibung geändert werden, und 

dass der Wettbewerb verzerrt wird oder andere am Verfahren beteiligte Unternehmen 

diskriminiert werden.

f) 	 Verlangen die Auftraggeber, dass die am wettbewerblichen Dialog teilnehmenden 

Unternehmen Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen 

ausarbeiten, müssen sie einheitlich für alle Unternehmen, die die geforderte Unterlage 

rechtzeitig vorgelegt haben, eine angemessene Kostenerstattung hierfür gewähren.

(8)  Die Auftraggeber können, soweit die entsprechenden Leistungen nicht unter die VOF 

fallen, Auslobungen (Wettbewerbe) für Aufträge durchführen, die zu einer Dienstleistung 

führen sollen.

Dabei verfahren sie wie folgt:

a)	 Die Auftraggeber teilen ihre Absicht durch Bekanntmachung nach dem im Anhang XII 

der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von 

Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

gemäß der Richtlinien 2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rats in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Muster mit und 

machen die auf die Durchführung des Wettbewerbs anwendbaren Regeln den an der 
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Teilnahme am Wettbewerb Interessierten zugänglich.

b)	 Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auftraggeber eindeutige 

und nicht diskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Bewerber muss 

ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten. 

c)	 Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 

Wettbewerbs unabhängig sind. Wird von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte 

berufliche Qualifikation verlangt, muss mindestens ein Drittel der Preisrichter über 

dieselbe oder eine gleichwertige Qualifikation verfügen. Es trifft Entscheidungen und 

Stellungnahmen selbstständig und unabhängig aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, 

die anonym vorgelegt werden, aufgrund der Kriterien, die in der Bekanntmachung 

genannt sind. Das Preisgericht erstellt einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden 

Bericht über die Rangfolge der von ihm ausgewählten Projekte und über die einzelnen 

Wettbewerbsarbeiten.

d)	 Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spätestens 48 Tage 

nach Durchführung eine Bekanntmachung nach dem im Anhang XIII der Verordnung 

(EG) Nr. 1564/2005 enthaltenen Muster an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 

Europäischen Gemeinschaften. Die Bestimmungen über die Behandlung nicht berück-

sichtigter Bewerbungen gelten entsprechend. 

§ 4 EG Rahmenvereinbarungen

(1)  Rahmenvereinbarungen sind Aufträge, die ein oder mehrere Auftraggeber an ein oder 

mehrere Unternehmen vergeben können, um die Bedingungen für Einzelaufträge, die 

während eines bestimmten Zeitraumes vergeben werden sollen, festzulegen, insbesondere 

über den in Aussicht genommenen Preis. Das in Aussicht genommene Auftragsvolumen 

ist so genau wie möglich zu ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschlie-

ßend festgelegt zu werden. Die Auftraggeber dürfen für dieselbe Leistung nicht mehrere 

Rahmenvereinbarungen abschließen.

(2) Die Erteilung von Einzelaufträgen nach den Absätzen 3 bis 6 ist nur zulässig zwischen den 

Auftraggebern, die ihren voraussichtlichen Bedarf für das Vergabeverfahren gemeldet haben, 

und den Unternehmen, mit denen die Rahmenvereinbarungen abgeschlossen wurden.

(3)  Wird eine Rahmenvereinbarung mit einem Unternehmen geschlossen, so werden die auf 

dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge entsprechend den Bedingungen der 

Rahmenvereinbarung vergeben. Vor der Vergabe der Einzelaufträge können die Auftraggeber 

das an der Rahmenvereinbarung beteiligte Unternehmen in Textform konsultieren und dabei 

auffordern, sein Angebot erforderlichenfalls zu vervollständigen. 
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(4)  Wird eine Rahmenvereinbarung mit mehreren Unternehmen geschlossen, so müssen 

mindestens drei Unternehmen beteiligt sein, sofern eine ausreichend große Zahl von Unter

nehmen die Eignungskriterien und eine ausreichend große Zahl von zulässigen Angeboten 

die Zuschlagskriterien erfüllt. 

(5)  Die Vergabe von Einzelaufträgen, die auf einer mit mehreren Unternehmen geschlos-

senen Rahmenvereinbarung beruhen, erfolgt 

a)	 sofern alle Bedingungen festgelegt sind, nach den Bedingungen der Rahmenvereinbarung 

ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb oder

b)	 sofern nicht alle Bedingungen in der Rahmenvereinbarung festgelegt sind, nach 

erneutem Aufruf der Parteien zum Wettbewerb zu denselben Bedingungen, die erforder-

lichenfalls zu präzisieren sind, oder nach anderen in der Rahmenvereinbarung genannten 

Bedingungen.

(6) 	Im Fall von Absatz 5 Buchstabe b) ist folgendes Verfahren einzuhalten:

a)	 Vor Vergabe jedes Einzelauftrags konsultieren die Auftraggeber in Textform die Unter

nehmen, ob sie in der Lage sind, den Einzelauftrag auszuführen.

b)	 Die Auftraggeber setzen eine angemessene Frist für die Abgabe der Angebote für jeden 

Einzelauftrag; dabei berücksichtigen sie insbesondere die Komplexität des Auftrags

gegenstands und die für die Übermittlung der Angebote erforderliche Zeit. 

c)	 Die Auftraggeber geben an, in welcher Form die Angebote einzureichen sind, der Inhalt 

der Angebote ist bis zum Ablauf der Angebotsfrist geheim zu halten. 

d) 	 Die Auftraggeber vergeben die einzelnen Aufträge an das Unternehmen, das auf der 

Grundlage der in der Rahmenvereinbarung aufgestellten Zuschlagskriterien das wirt-

schaftlichste Angebot abgegeben hat.

(7)  Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf vier Jahre nicht überschreiten, es sei denn 

der Auftragsgegenstand oder andere besondere Umstände rechtfertigen eine Ausnahme. 

§ 5 EG Dynamische elektronische Verfahren

(1)  Die Auftraggeber können für die Vergabe von Aufträgen über marktübliche Waren und 

Leistungen ein dynamisches elektronisches Verfahren gem. § 101 Absatz 6 Satz 2 GWB ein-

richten. Die Auftraggeber verwenden bei der Einrichtung des dynamischen elektronischen 

Verfahrens und bei der Vergabe der Aufträge dabei ausschließlich elektronische Mittel 

gemäß § 13 EG Absatz 2 und 3. Sie haben dieses Verfahren als offenes Vergabeverfahren in 

allen Phasen von der Einrichtung bis zur Vergabe des zu vergebenden Auftrags durchzufüh-

ren. Alle Unternehmen, die die Eignungskriterien erfüllen und ein erstes vorläufiges Angebot 

im Einklang mit den Vergabeunterlagen und den etwaigen zusätzlichen Dokumenten vorge-
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legt haben, werden zur Teilnahme zugelassen. Die Unternehmen können jederzeit ihre vor-

läufigen Angebote nachbessern, sofern die Angebote mit den Vergabeunterlagen vereinbar 

bleiben. 

(2)  Beim dynamischen elektronischen Verfahren ist Folgendes einzuhalten:

a) 	 In der Bekanntmachung wird angegeben, dass es sich um ein dynamisches elektro-

nisches Verfahren handelt. 

b)	 In den Vergabeunterlagen sind insbesondere der Gegenstand der beabsichtigten 

Beschaffungen sowie alle erforderlichen Informationen zum dynamischen elektronischen 

Verfahren, zur verwendeten elektronischen Ausrüstung des Auftraggebers, zu den 

Datenformaten und zu den technischen Vorkehrungen und Merkmalen der elektro-

nischen Verbindung zu präzisieren. 

c) 	 Es ist auf elektronischem Wege ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der 

Bekanntmachung und bis zur Beendigung des dynamischen elektronischen Verfahrens 

ein freier, unmittelbarer und uneingeschränkter Zugang zu den Vergabeunterlagen und 

den zusätzlichen Dokumenten zu gewähren und in der Bekanntmachung die Internet-

Adresse anzugeben, unter der diese Dokumente abgerufen werden können.

d) 	 Die Auftraggeber ermöglichen während der gesamten Laufzeit des dynamischen elek-

tronischen Verfahrens jedem Unternehmen, ein vorläufiges Angebot zu unterbreiten, 

um zur Teilnahme am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen zu werden. Sie 

prüfen dieses Angebot innerhalb einer Frist von höchstens 15 Kalendertagen ab dem 

Zeitpunkt der Vorlage des Angebots. Sie können die Frist zur Angebotswertung verlän-

gern, sofern nicht zwischenzeitlich ein Aufruf zum Wettbewerb erfolgt. Die Auftraggeber 

unterrichten das Unternehmen unverzüglich darüber, ob das Unternehmen zur Teilnahme 

am dynamischen elektronischen Verfahren zugelassen ist oder sein vorläufiges Angebot 

abgelehnt wurde.

e)	 Für jeden Einzelauftrag hat ein gesonderter Aufruf zum Wettbewerb zu erfolgen. 

Vor diesem Aufruf zum Wettbewerb veröffentlichen die Auftraggeber eine verein-

fachte Bekanntmachung nach Anhang IX der Verordnung (EG) zur Einführung von 

Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen 

von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 2004/18/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rats in der jeweils geltenden Fassung, in der alle 

interessierten Unternehmen aufgefordert werden, innerhalb einer Frist von mindestens 

15 Kalendertagen ab dem Versand der vereinfachten Bekanntmachung ein vorläufiges 

Angebot abzugeben. Die Auftraggeber nehmen den Aufruf zum Wettbewerb erst dann 

vor, wenn alle fristgerecht eingegangenen vorläufigen Angebote ausgewertet wurden.
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f)	 Die Auftraggeber fordern alle zugelassenen Unternehmen auf, endgültige Angebote 

für die zu vergebenden Aufträge einzureichen. Für die Einreichung der Angebote legen 

sie eine angemessene Frist fest. Sie vergeben den Auftrag an das Unternehmen, das 

nach den in der Bekanntmachung für die Einrichtung des dynamischen elektronischen 

Verfahrens aufgestellten Zuschlagskriterien das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt 

hat. Die Zuschlagskriterien können in der Aufforderung zur Abgabe eines endgültigen 

Angebots präzisiert werden.

g) 	 Die Laufzeit eines dynamischen elektronischen Verfahrens darf grundsätzlich vier Jahre 

nicht überschreiten. Eine Überschreitung der Laufzeit ist nur in besonders zu begrün-

denden Fällen zulässig.

(3)  Eine Entscheidung der Auftraggeber, auf ein eingeleitetes dynamisches elektronisches 

Verfahren zu verzichten, ist den zugelassenen Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. 

§ 6 EG Teilnehmer am Wettbewerb

(1)  Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ansässig 

sind (Herkunftsland), zur Erbringung der betreffenden Leistung berechtigt sind, dürfen 

nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß den einschlägigen deutschen 

Rechtsvorschriften entweder eine natürliche oder juristische Person sein müssten.

(2)  Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -bieter zu behan-

deln. Für den Fall der Auftragserteilung können die Auftraggeber verlangen, dass eine 

Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt, sofern dies für die ordnungsge-

mäße Durchführung des Auftrages notwendig ist.

(3)  Von den Bewerbern und Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabever

fahren nicht erhoben werden. 

(4)  Ein Unternehmen ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen Unzuver

lässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine Person, 

deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt ist wegen:

a) 	 § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129 a des Strafgesetz

buches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129b des Strafgesetzbuches (kriminelle 

und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

b) 	 § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Ver

mögenswerte), 

c) 	 § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 

Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den Europäischen 

Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden, 
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d) 	 § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte richtet, die von den 

Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet werden,

e) 	 § 334 des Strafgesetzbuches (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des 

EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 

Bestechung, Artikel 7 Absatz 2 Nr. 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2  

des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der 

Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,

f) 	 Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 

ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) 

oder

g) 	 § 370 Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung 

der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich die 

Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Gemeinschaften oder gegen Haushalte 

richtet, die von den Europäischen Gemeinschaften oder in deren Auftrag verwaltet wer-

den.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende 

Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem 

Unternehmen zuzurechnen, wenn sie für dieses Unternehmen bei der Führung der Geschäfte 

selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder Organisationsverschulden 

gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) einer Person im Hinblick 

auf das Verhalten einer anderen für das Unternehmen handelnden, rechtskräftig verurteilten 

Person vorliegt.

(5)  Von einem Ausschluss nach Absatz 4 kann nur abgesehen werden, wenn zwingende 

Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und andere Unternehmen die Leistung nicht 

angemessen erbringen können oder wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls 

der Verstoß die Zuverlässigkeit des Unternehmens nicht in Frage stellt.

(6)  Von der Teilnahme am Wettbewerb können Bewerber ausgeschlossen werden, 

a)	 über deren Vermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 

Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse 

abgelehnt worden ist,

b)	 die sich in Liquidation befinden,

c)	 die nachweislich eine schwere Verfehlung begangen haben, die ihre Zuverlässigkeit als 

Bewerber in Frage stellt,

d)	 die ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur 
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gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt haben,

e)	 die im Vergabeverfahren vorsätzlich unzutreffende Erklärungen in Bezug auf ihre Eignung 

abgegeben haben.

(7)  Hat ein Bieter oder Bewerber vor Einleitung des Vergabeverfahrens den Auftraggeber 

beraten oder sonst unterstützt, so hat der Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbewerb 

durch die Teilnahme des Bieters oder Bewerbers nicht verfälscht wird.

§ 7 EG Nachweis der Eignung

(1)  Von den Unternehmen dürfen zum Nachweis ihrer Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit (Eignung) nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den 

Gegenstand des Auftrags gerechtfertigt sind. Grundsätzlich sind Eigenerklärungen zu verlan-

gen. Die Forderung von anderen Nachweisen als Eigenerklärungen haben die Auftraggeber 

in der Dokumentation zu begründen.

(2)  In finanzieller und wirtschaftlicher Hinsicht kann von dem Unternehmen zum Nachweis 

seiner Leistungsfähigkeit in der Regel Folgendes verlangt werden:

a)	 Vorlage entsprechender Bankauskünfte,

b)	 bei Dienstleistungsaufträgen entweder entsprechende Bankerklärungen oder den Nach

weis entsprechender Berufshaftpflichtversicherungsdeckung,

c)	 Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen des Unternehmens, falls deren Veröffentlichung 

nach dem Gesellschaftsrecht des Staates, in dem das Unternehmen ansässig ist, vor

geschrieben ist,

d)	 Erklärung über den Gesamtumsatz des Unternehmens sowie den Umsatz bezüglich der 

besonderen Leistungsart, die Gegenstand der Vergabe ist, jeweils bezogen auf die letz-

ten drei Geschäftsjahre.

(3)  In fachlicher und technischer Hinsicht kann das Unternehmen je nach Art, Menge und 

Verwendungszweck der zu erbringenden Leistung seine Leistungsfähigkeit folgendermaßen 

nachweisen:

a)	 durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit 

Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der öffentlichen oder privaten 

Auftraggeber:

–	 bei Leistungen an öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Behörde 

ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung,

–	 bei Leistungen an private Auftraggeber durch eine von diesen ausgestellte 

Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfache 

Erklärung des Unternehmens zulässig,
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b)	 durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, der Maßnahmen des Unternehmens 

zur Gewährleistung der Qualität sowie der Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten 

des Unternehmens,

c)	 durch Angaben über die technische Leitung oder die technischen Stellen, unabhängig 

davon, ob sie dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar insbesondere 

über diejenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind,

d)	 bei Lieferaufträgen durch Muster, Beschreibungen und/oder Fotografien der zu erbrin-

genden Leistung, deren Echtheit auf Verlangen des Auftraggebers nachgewiesen wer-

den muss,

e)	 bei Lieferaufträgen durch Bescheinigungen der zuständigen amtlichen Qualitäts

kontrollinstitute oder -dienststellen, mit denen bestätigt wird, dass die durch entspre-

chende Bezugnahmen genau gekennzeichneten Leistungen bestimmten Spezifikationen 

oder Normen entsprechen,

f)	 sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollen sie ausnahmsweise 

einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, die von den Behörden des 

Auftraggebers oder in deren Namen von einer anderen damit einverstandenen zustän-

digen amtlichen Stelle aus dem Land durchgeführt wird, in dem das Unternehmen 

ansässig ist; diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazitäten und erforderlichenfalls 

die Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des Unternehmens sowie die von 

diesem zur Gewährleistung der Qualität getroffenen Vorkehrungen,

g)	 durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung, insbeson-

dere der für die Leistungen verantwortlichen Personen.

(4)  Die Auftraggeber können Eignungsnachweise, die durch Präqualifizierungsverfahren 

erworben werden, zulassen. 

(5)  Die Auftraggeber geben bereits in der Bekanntmachung an, welche Nachweise vorzu-

legen sind. Kann ein Unternehmen aus einem stichhaltigen Grund die vom Auftraggeber 

geforderten Nachweise nicht beibringen, so kann es seine Leistungsfähigkeit durch Vorlage 

anderer, vom Auftraggeber für geeignet erachteter Belege nachweisen.

(6)  Als Nachweis dafür, dass die Kenntnis gemäß § 6 EG Absatz 4 unrichtig ist und die 

dort genannten Fälle nicht vorliegen, akzeptieren die Auftraggeber einen Auszug aus dem 

Bundeszentralregister oder eine gleichwertige Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder 

Verwaltungsbehörde des Herkunftslands. Wenn eine Urkunde oder Bescheinigung vom 

Herkunftsland nicht ausgestellt wird oder nicht vollständig alle vorgesehenen Fälle erwähnt, 

kann dies durch eine eidesstattliche Erklärung oder eine förmliche Erklärung vor einer 

zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten 
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Berufsorganisation des Herkunftslands ersetzt werden.

(7)  Die Auftraggeber können von den Bewerbern oder Bietern entsprechende Bescheini

gungen der zuständigen Stellen oder Erklärungen darüber verlangen, dass die in § 6 EG 

Absatz 6 genannten Ausschlussgründe auf sie nicht zutreffen. Als ausreichender Nachweis 

für das Nichtvorliegen der in § 6 EG Absatz 6 genannten Tatbestände sind zu akzeptieren:

–	 bei den Buchstaben a) und b) ein Auszug aus dem Strafregister, eine Erklärung der 

Stelle, die das Insolvenzregister führt, oder – in Ermangelung solcher – eine gleich-

wertige Bescheinigung einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des Ursprungs- oder 

Herkunftslandes des Unternehmens, aus der hervorgeht, dass sich das Unternehmen 

nicht in einer solchen Lage befindet,

–	 bei dem Buchstaben d) eine von der zuständigen Behörde des betreffenden Mitglied

staates ausgestellte Bescheinigung.

Wird eine solche Bescheinigung in dem betreffenden Land nicht ausgestellt oder werden 

darin nicht alle in § 6 EG Absatz 6 Buchstaben a) bis c) vorgesehenen Fälle erwähnt, so kann 

sie durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt werden, die das betreffende Unternehmen 

vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder jeder anderen befugten 

Behörde des betreffenden Staates abgibt.

In den Staaten, in denen es einen derartigen Eid nicht gibt, kann dieser durch eine feierliche 

Erklärung ersetzt werden. Die zuständige Behörde oder der Notar stellen eine Bescheinigung 

über die Echtheit der eidesstattlichen oder der feierlichen Erklärung aus.

(8)  Unternehmen können aufgefordert werden, den Nachweis darüber zu erbringen, dass 

sie im Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Landes der 

Gemeinschaft oder des Vertragsstaates des EWR-Abkommens eingetragen sind, in dem sie 

ansässig sind. 6)

(9)  Ein Unternehmen kann sich, auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, zum Nachweis 

der Leistungsfähigkeit und Fachkunde der Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen, 

ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen 

bestehenden Verbindungen. Es muss in diesem Fall dem Auftraggeber nachweisen, dass 

ihm die erforderlichen Mittel bei der Erfüllung des Auftrags zur Verfügung stehen, indem 

es beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen vor-

legt.

(10Verlangen die Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass das Unternehmen bestimmte 

Qualitätsanforderungen erfüllt , die Vorlage von Bescheinigungen von unabhängigen 

6) Siehe nächste Seite
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Qualitätsstellen, so nehmen diese auf Qualitätsnachweisverfahren auf der Grundlage der 

einschlägigen Normen und auf Bescheinigungen Bezug, die durch Stellen zertifiziert sind, die 

den europäischen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigungen von 

Stellen aus anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch 

andere gleichwertige Nachweise für Qualitätssicherungsmaßnahmen an.

(11 Verlangen bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen die Auftraggeber als Nachweis 

der technischen Leistungsfähigkeit, dass die Unternehmen bestimmte Normen für das 

Umweltmanagement erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, 

so nehmen sie auf das Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 

Umweltbetriebsprüfung (EMAS) oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die 

auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und von entspre-

chenden Stellen zertifiziert sind, die dem europäischen Gemeinschaftsrecht oder europäischen 

oder internationalen Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigungen von 

Stellen in anderen Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch 

andere Nachweise für gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen an, die von den 

Unternehmen vorgelegt werden.

(12) Die Unternehmen sind verpflichtet, die geforderten Nachweise vor Ablauf der Teilnahme- 

oder der Angebotsfrist oder der nach § 19 EG Absatz 2 vorgesehenen Frist einzureichen, 

wenn diese nicht für den Auftraggeber auf elektronischem Weg verfügbar sind. 

(13) Die Auftraggeber können Unternehmen auffordern, die vorgelegten Nachweise zu ver-

vollständigen oder zu erläutern.

6) Diese Berufs- oder Handelsregister sind: für die Bundesrepublik Deutschland das „Handelsregister“, 
die „Handwerksrolle“ und das „Vereinsregister“; für Belgien das „Registre du commerce“ oder das 
„Handelsregister“ und die „Ordres professionnels“ oder „Beroepsorden“; für Dänemark das „Aktieselskabs-
Registret“, das „Forenings-Registret“ oder das „Handelsregistret“ oder das „Erhvervsog Selskabsstyrelsen“; 
für Frankreich das „Registre du commerce“ und das „Répertoire des métiers“; für Italien das „Registro 
della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato“ oder das „Registro delle Commissioni 
provinciali per l‘artigianato“ oder der „Consiglio nazionale degli ordini professionali“; für Luxemburg das 
„Registre aux firmes“ und die „Rôle de la Chambre des métiers“; für die Niederlande das „Handelsregister“; 
für Portugal das „Registo Nacional das Pessoas Colectivas“. Im Vereinigten Königreich und in Irland kann 
der Unternehmer zur Vorlage einer Bescheinigung des „Registrar of Companies“ oder des „Registrar of 
Friendly Societies“ aufgefordert werden, aus der hervorgeht, dass die Lieferfirma „incorporated“ oder 
„registered“ ist, oder, wenn dies nicht der Fall ist, zur Vorlage einer Bescheinigung, wonach der betreffende 
Unternehmer eidesstattlich erklärt hat, dass er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er ansässig 
ist, an einem bestimmten Ort und unter einem bestimmten Firmennamen ausübt; für Österreich das 
„Firmenbuch“, das „Gewerberegister“, die „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“, für Finnland das 
„Kaupparekisteri“ – „Handelsregistret“, für Island die „Firmaskrá“, die „Hlutafelagaskrá“, für Liechtenstein 
das „Gewerberegister“, für Norwegen das „Foretaksregisteret“, für Schweden das „Aktiebolagsregistret“, 
das „Handelsregistret“ und das „Föreningsregistret“.
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§ 8 EG Leistungsbeschreibung, Technische Anforderungen

(1)  Die Leistung ist eindeutig und erschöpfend zu beschreiben, so dass alle Bewerber die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen und dass miteinander vergleichbare 

Angebote zu erwarten sind (Leistungsbeschreibung).

(2)  Die technischen Anforderungen sind in der Leistungsbeschreibung zu formulieren.

1.	 entweder unter Bezugnahme auf die im Anhang TS definierten technischen Spezifikationen 

in der Rangfolge:

a) 	nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

b) 	europäische technische Zulassungen,

c) 	gemeinsame technische Spezifikationen,

d) 	internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europä-

ischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,

e)	 falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale tech-

nische Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, 

Berechnung und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten; 

jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2. 	 oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen sind, 

dass sie ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und den Auftraggebern die 

Erteilung des Zuschlags ermöglichen; 

3. 	 oder als Kombination von Nummer 1 und 2, d. h.

a) 	in Form von Leistungsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen 

gemäß Nummer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- 

und Funktionsanforderungen;

b)	 oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1, hinsichtlich bestimmter 

Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- und Funktionsanforderungen 

gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

(3)  Verweisen die Auftraggeber auf die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) genannten 

technischen Anforderungen, so dürfen sie ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, 

die angebotenen Waren und Dienstleistungen entsprächen nicht den von ihnen herange-

zogenen Spezifikationen, wenn die Unternehmen in ihren Angeboten den Auftraggebern 

mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass die von ihnen vorgeschlagenen Lösungen den 

Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug genommen wurde, gleicherma-

ßen entsprechen. Als geeignete Mittel gelten insbesondere eine technische Beschreibung 

des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle.

(4)  Legen die Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von Leistungs- oder 
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Funktionsanforderungen fest, so dürfen sie ein Angebot, das einer nationalen Norm, mit 

der eine europäische Norm umgesetzt wird oder einer europäischen technischen Zulassung, 

einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem 

technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, 

entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die von ihnen geforderten 

Leistungs- oder Funktionsanforderungen betreffen. Die Bieter müssen in ihren Angeboten 

mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige Ware oder 

Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen der Auftraggeber entspricht. Als 

geeignete Mittel gelten insbesondere eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein 

Prüfbericht einer anerkannten Stelle. 

(5)  Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funktions

anforderungen vor, so können sie die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, multi

nationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 

a)	 sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstandes eignen, 

b) 	 die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von wissenschaftlich abge

sicherten Informationen ausgearbeitet werden, 

c)	 die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem interessierte 

Kreise wie staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und Umweltorganisationen 

teilnehmen können und 

d)	 das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. 

Die Auftraggeber können in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Waren oder 

Dienstleistungen, die mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie 

den in der Leistungs- oder Aufgabenbeschreibung festgelegten technischen Anforderungen 

genügen. Die Auftraggeber müssen jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische 

Unterlagen des Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 

(6)  Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes 

sowie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen 

Normen übereinstimmen. Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen 

Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

(7)  Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in den tech-

nischen Anforderungen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein beson-

deres Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen, einen bestimmten Ursprung oder eine 

bestimmte Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 

bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 

ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und all-
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gemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 

gleichwertig“ zu versehen.

§ 9 EG Vergabeunterlagen 

(1)  Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, um eine Entschei

dung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe zu ermöglichen. Sie 

bestehen in der Regel aus 

a)	 dem Anschreiben (Aufforderung zur Angebotsabgabe oder Begleitschreiben für die 

Abgabe der angeforderten Unterlagen), 

b)	 der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Verfahrens (Bewerbungs

bedingungen), einschließlich der Angabe der Zuschlagskriterien und deren Gewichtung, 

sofern nicht in der Bekanntmachung bereits genannt und

c)	 den Vertragsunterlagen, die aus Leistungsbeschreibung und Vertragsbedingungen 

bestehen. 

(2)  Die Auftraggeber haben die Zuschlagskriterien zu gewichten. Die Gewichtung kann mit 

einer angemessenen Marge erfolgen. Kann nach Ansicht der Auftraggeber die Gewichtung 

aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden, so legen die Auftraggeber die 

Kriterien in absteigender Reihenfolge ihrer Bedeutung fest.

(3)  Im offenen Verfahren darf bei direkter oder postalischer Übermittlung für die 

Vervielfältigung der Vergabeunterlagen Kostenersatz gefordert werden. Die Höhe des 

Kostenersatzes ist in der Bekanntmachung anzugeben.

(4)  Sofern die Auftraggeber Nachweise verlangen, haben sie diese in einer abschließenden 

Liste zusammenzustellen.

(5)  Die Auftraggeber können Nebenangebote zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe in 

der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen, sind keine Nebenangebote zugelassen. 

Lassen die Auftraggeber Nebenangebote zu, legen sie hierzu in der Bekanntmachung oder 

den Vergabeunterlagen Mindestanforderungen fest. 

§ 10 EG Aufforderung zur Angebotsabgabe und zur Teilnahme am  

wettbewerblichen Dialog

(1)  Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, so wählen die Auftraggeber anhand 

der mit den Teilnahmeanträgen vorgelegten oder durch die Bewerber elektronisch verfüg-

bar gemachten Unterlagen unter den Bewerbern, die den Anforderungen an Fachkunde, 

Leistungsfähigkeit, und Zuverlässigkeit entsprechen, diejenigen aus, die sie gleichzeitig und 

unter Beifügen der Vergabeunterlagen in Textform auffordern, in einem nichtoffenen oder 
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einem Verhandlungsverfahren ein Angebot einzureichen oder am wettbewerblichen Dialog 

teilzunehmen. Teilnahmeanträge, die nach Ablauf der vorgeschriebenen Einreichungsfrist 

nicht den Anforderungen des § 14 EG entsprechen, dürfen nicht berücksichtigt werden.

(2)  Bei Aufforderung zur Angebotsabgabe in nicht offenen Verfahren und Verhand

lungsverfahren oder zur Teilnahme an einem wettbewerblichen Dialog enthalten die 

Vergabeunterlagen mindestens Folgendes:

a)	 im nichtoffenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahme

wettbewerb den Hinweis auf die veröffentlichte Bekanntmachung,

b)	 beim wettbewerblichen Dialog den Termin und den Ort des Beginns der Dialogphase,

c)	 alle vorgesehenen Zuschlagskriterien, einschließlich deren Gewichtung oder, sofern diese 

aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden können, der absteigenden 

Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung,

d)	 ob beabsichtigt ist, ein Verhandlungsverfahren oder einen wettbewerblichen Dialog in 

verschiedenen Phasen abzuwickeln, um die Zahl der Angebote zu verringern. 

e)	 die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße 

gegen Vergabestimmungen wenden kann. 

Die Angaben zu Buchstaben c) und d) können anstatt in der Aufforderung auch in der 

Vergabebekanntmachung erfolgen. 

§ 11 EG Vertragsbedingungen 

(1)  Die Allgemeinen Vertragsbedingungen (VOL/B) sind grundsätzlich zum Vertragsgegen

stand zu machen. Zusätzliche Allgemeine Vertragsbedingungen dürfen der VOL/B nicht 

widersprechen. Für die Erfordernisse einer Gruppe gleichgelagerter Einzelfälle können 

Ergänzende Vertragsbedingungen Abweichungen von der VOL/B vorsehen.

(2)  Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausführungsfristen vereinbart 

werden, wenn die Überschreitung erhebliche Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in 

angemessenen Grenzen zu halten. 

(3)  Andere Verjährungsfristen als nach § 14 VOL/B sind nur vorzusehen, wenn dies nach der 

Eigenart der Leistung erforderlich ist. 

(4)  Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es sei denn sie 

erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße Durchführung der verlangten 

Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 

Vertrag soll 5 vom Hundert der Auftragssumme nicht überschreiten. 

(5)  Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber ist, mit der Wahrnehmung 

oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der Auftraggeber das 
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Unternehmen, sofern es Unteraufträge an Dritte vergibt, die Regeln über die Berücksichtigung 

mittelständischer Interessen (§ 2 EG Absatz 2) einzuhalten.

§ 12 EG Fristen 7)

(1)  Bei der Festsetzung der Fristen für den Eingang der Angebote und der Anträge 

auf Teilnahme berücksichtigen die Auftraggeber unbeschadet der nachstehend festge-

legten Mindestfristen insbesondere die Komplexität des Auftrags und die Zeit, die für die 

Ausarbeitung der Angebote erforderlich ist. Die Auftraggeber bestimmen eine angemessene 

Frist, innerhalb der die Bieter an ihre Angebote gebunden sind (Bindefrist).

(2)  Beim offenen Verfahren beträgt die Angebotsfrist mindestens 52 Tage, gerechnet vom 

Tage der Absendung der Bekanntmachung an.

(3)  Diese Angebotsfrist kann verkürzt werden, wenn 

a)	 die öffentlichen Auftraggeber eine Vorinformation gemäß § 15 EG Absatz 6 nach 

dem vorgeschriebenen Muster (Anhang I der Verordnung (EG) zur Einführung von 

Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im Rahmen 

von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 2004/17/EG und 

der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rats in der jeweils gel-

tenden Fassung) mindestens 52 Tage, höchstens aber 12 Monate vor dem Zeitpunkt der 

Absendung der Bekanntmachung des Auftrags im Offenen Verfahren nach § 15 EG Absatz 

1 – 4 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder in ihrem Beschafferprofil nach 

§ 15 EG Absatz 5 veröffentlicht haben. Diese Vorinformation oder das Beschafferprofil 

muss mindestens ebenso viele Informationen wie das Muster einer Bekanntmachung für 

das offene Verfahren (Anhang II der in Satz 1 genannten Verordnung (EG)) enthalten, 

soweit diese Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Bekanntmachung für 

die Vorinformation vorlagen, und

b)	 die verkürzte Frist für die Interessenten ausreicht, um ordnungsgemäße Angebote 

einreichen zu können. Sie sollte in der Regel nicht weniger als 36 Tage vom Zeitpunkt 

der Absendung der Bekanntmachung des Auftrags an betragen; sie muss auf jeden Fall 

mindestens 22 Tage betragen.

(4)  Beim nicht offenen Verfahren, wettbewerblichen Dialog und im Verhandlungsverfahren 

mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb beträgt die von den Auftraggebern festzusetzende 

Frist für den Antrag auf Teilnahme mindestens 37 Tage ab dem Tag der Absendung der 

7) Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung (EWG/-Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom 
3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine, ABl. EG Nr. L 124 vom 8. Juni 
1971, S. 1 (vgl. Anhang III).
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Bekanntmachung. In Fällen besonderer Dringlichkeit (beschleunigtes Verfahren) beim nicht 

offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb 

beträgt diese Frist mindestens 15 Tage oder mindestens 10 Tage bei elektronischer Über

mittlung, jeweils gerechnet vom Tag der Absendung der Bekanntmachung an. 

(5)  Die von den Auftraggebern festzusetzende Angebotsfrist beim nicht offenen Verfahren 

beträgt mindestens 40 Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe an. In Fällen besonderer Dringlichkeit beträgt die Frist mindestens 10 Tage, 

gerechnet vom Tage der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe an. Haben die 

Auftraggeber eine Vorinformation veröffentlicht, können sie die Frist für den Eingang der 

Angebote im Allgemeinen auf 36 Tage ab dem Tag der Absendung der Aufforderung zur 

Angebotsabgabe, jedoch keinesfalls weniger als 22 Tage festsetzen. Absatz 3 Buchstabe a) 

gilt entsprechend.

(6)  Bei elektronisch erstellten und übermittelten Bekanntmachungen können die Fristen 

nach Absatz 2 und 3 Buchstabe b) und Absatz 4 Satz 1 um 7 Tage verkürzt werden. Machen 

die Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzliche Unterlagen elektronisch frei, 

direkt und vollständig verfügbar, können sie die Frist für den Eingang der Angebote nach 

Absatz 2 und Absatz 5 Satz 1 um weitere 5 Tage verkürzen.

(7)  Machen die Auftraggeber die Vergabeunterlagen und alle zusätzlichen Unterlagen 

nicht auf elektronischem Weg frei , direkt und vollständig verfügbar und sind die 

Vergabeunterlagen und die zusätzlichen Unterlagen rechtzeitig angefordert worden, so 

müssen die Auftraggeber die genannten Unterlagen innerhalb von 6 Tagen nach Eingang 

des Antrags an die Unternehmen absenden.

(8)  Die Auftraggeber müssen rechtzeitig angeforderte zusätzliche Auskünfte über die 

Vergabeunterlagen und das Anschreiben spätestens 6 Tage, beim nicht offenen Verfahren 

oder beschleunigten Verhandlungsverfahren spätestens 4 Tage vor Ablauf der Angebotsfrist 

erteilen.

(9)  Können die Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder Einsichtnahme in nicht über-

sandte Vergabeunterlagen erstellt werden oder konnten die Fristen nach Absatz 7 oder 8  

nicht eingehalten werden, so sind die Angebotsfristen entsprechend zu verlängern.

(10) Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote in allen für deren Einreichung vor-

gesehenen Formen zurückgezogen werden.

§ 13 EG Grundsätze der Informationsübermittlung

(1)  Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, ob 

Informationen auf dem Postweg, mittels Telekopie, direkt, elektronisch oder durch eine 



VOL/A

99

Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.

(2)  Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein 

und darf den Zugang der Bewerber oder Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 

Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen 

– 	 allgemein zugänglich,

–	 kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und 

Kommunikationstechnologie und 

– 	 nichtdiskriminierend

sein. 

(3)  Die Auftraggeber haben dafür Sorge zu tragen, dass den interessierten Unternehmen 

die Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische Über

mittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich 

Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Geräte die in 

Anhang II genannten Anforderungen erfüllen können.

§ 14 EG Anforderungen an Teilnahmeanträge

(1)  Die Auftraggeber gewährleisten die Unversehrtheit und die Vertraulichkeit der über

mittelten Teilnahmeanträge. 

(2)  Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge sind in einem verschlos-

senen Umschlag einzureichen und als solche zu kennzeichnen. Bis zum Ablauf der für ihre 

Einreichung vorgesehenen Frist werden sie unter Verschluss gehalten. 

(3)  Bei mittels Telekopie übermittelten Teilnahmeanträgen ist dies durch entsprechende 

organisatorische und technische Lösungen nach den Anforderungen des Auftraggebers 

sicherzustellen; dies gilt auch für elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge, wobei deren 

Vertraulichkeit durch Verschlüsselung sicher zu stellen ist. Die Verschlüsselung muss bis zum 

Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist aufrechterhalten bleiben.

(4)  Telefonisch angekündigte Teilnahmeanträge sind vom Bewerber vor Ablauf der Frist für 

die Abgabe der Teilnahmeanträge in Textform einzureichen. 

§ 15 EG Bekanntmachung, Versand der Vergabeunterlagen

(1)  Die Bekanntmachung einer beabsichtigten Auftragsvergabe wird nach dem in Anhang II  

der Verordnung (EG) zur Einführung von Standardformularen für die Veröffentlichung von 

Vergabebekanntmachungen im Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge 

gemäß der Richtlinie 2004/17/EG und der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rats in der jeweils geltenden Fassung enthaltenen Muster erstellt.
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(2)  Die Bekanntmachung ist auf elektronischem 8)  oder auf anderem Wege unverzüglich 

dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 9) zu übermit-

teln. Sofern keine elektronische Übermittlung der Bekanntmachung erfolgt, ist der Inhalt der 

Bekanntmachung auf ca. 650 Worte beschränkt. In Fällen besonderer Dringlichkeit muss die 

Bekanntmachung mittels Telekopie oder auf elektronischem Weg übermittelt werden. Die 

Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.

(3)  Elektronisch erstellte und übersandte Bekanntmachungen werden spätestens 

fünf Tage nach ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der 

Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Nicht elektronisch erstellte und übersandte 

Bekanntmachungen werden spätestens zwölf Tage nach der Absendung veröffentlicht. Die 

Bekanntmachungen werden unentgeltlich ungekürzt im Supplement zum Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften in der jeweiligen Originalsprache und eine Zusammenfassung 

der wichtigsten Bestandteile davon in den anderen Amtssprachen der Gemeinschaft veröf-

fentlicht; hierbei ist nur der Wortlaut in der Originalsprache verbindlich. 

(4) Die Bekanntmachung darf in der Bundesrepublik Deutschland nicht vor dem Tag der 

Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 

veröffentlicht werden. Diese Veröffentlichung darf keine anderen Angaben enthalten als die 

an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften abgesandten 

Bekanntmachung oder als in einem Beschafferprofil veröffentlicht wurden. Auf das Datum der 

Absendung der europaweiten Bekanntmachung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen 

der Europäischen Gemeinschaften ist in der nationalen Bekanntmachung hinzuweisen.

(5)  Die Auftraggeber können im Internet ein Beschafferprofil einrichten. Es enthält Angaben 

über geplante und laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge sowie alle son-

stigen für die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, 

Telefon- und Telefaxnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse des Auftraggebers. 

(6)  Die Auftraggeber veröffentlichen sobald wie möglich nach Beginn des jeweiligen 

Haushaltsjahres nicht verbindliche Bekanntmachungen, die Angaben enthalten über alle für 

die nächsten zwölf Monate beabsichtigten Aufträge, deren nach der Vergabeverordnung 

geschätzter Wert jeweils mindestens 750.000 EURO beträgt. Die Lieferaufträge sind nach 

Warenbereichen unter Bezugnahme auf die Verordnung (EG) über das Gemeinsame 

Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) des Europäischen Parlaments und des Rates in der 

8) Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter 
der Internetadresse http://simap.europa.eu/ abrufbar
9) Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, L-2985 
Luxemburg
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jeweils geltenden Fassung aufzuschlüsseln, die Dienstleistungsaufträge nach den im Anhang 

I A genannten Kategorien.

(7)  Die Vorinformation wird sobald wie möglich nach Beginn des Haushaltsjahres an das 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften gesandt oder im 

Beschafferprofil veröffentlicht. Veröffentlichen die Auftraggeber eine Vorinformation im 

Beschafferprofil, melden sie dies dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 

Gemeinschaften zuvor auf elektronischem Wege nach dem im Anhang VIII der in Absatz 1 

genannten Verordnung (EG) enthaltenen Muster. Die Bekanntmachung ist nur dann zwin-

gend vorgeschrieben, wenn die Auftraggeber die Möglichkeit wahrnehmen, die Frist für den 

Eingang der Angebote gemäß § 12 EG Absatz 3 zu verkürzen.

(8)  Die Bekanntmachung über die Vorinformation ist nach dem im Anhang I der in Absatz 1  

genannten Verordnung (EG) enthaltenen Muster zu erstellen und an das Amt für amtliche 

Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

(9)  Die Auftraggeber können auch Bekanntmachungen über öffentliche Liefer- oder 

Dienstleistungsaufträge, die nicht der Bekanntmachungspflicht unterliegen, an das Amt für 

amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften übermitteln.

(10) Die Auftraggeber benennen die Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur 

Nachprüfung von Vergabeverstößen wenden kann. 

(11) Die Vergabeunterlagen sind zu übermitteln 

a)	 im offenen Verfahren an alle anfordernden Unternehmen,

b)	 im nicht offenen Verfahren und Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb an die 

Unternehmen, die einen Teilnahmeantrag gestellt haben, geeignet sind und ausgewählt 

wurden, oder

c)	 bei Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb an die Unternehmen, die von 

den Auftraggebern ausgewählt wurden. 

(12) Die Namen der Unternehmen, die Vergabeunterlagen erhalten oder eingesehen haben, 

sind vertraulich zu behandeln. 

§ 16 EG Form und Inhalt der Angebote

(1)  Die Auftraggeber legen fest, in welcher Form die Angebote einzureichen sind. Auf 

dem Postweg oder direkt übermittelte Angebote müssen unterschrieben sein; elektronisch 

übermittelte Angebote sind mit einer „fortgeschrittenen elektronischen Signatur“ nach dem 

Signaturgesetz  und den Anforderungen der Auftraggeber oder mit einer „qualifizierten elek-

tronischen Signatur“ nach dem Signaturgesetz 10) zu versehen; bei Abgabe des Angebotes 
10) Gesetz zur digitalen Signatur (Signaturgesetz – SigG).
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mittels Telekopie genügt die Unterschrift auf der Telekopievorlage.

(2)  Die Auftraggeber haben die Unversehrtheit und Vertraulichkeit der Angebote zu 

gewährleisten. Auf dem Postweg oder direkt zu übermittelnde Angebote sind in einem ver

schlossenen Umschlag einzureichen, als solche zu kennzeichnen und bis zum Ablauf der 

Angebotsfrist unter Verschluss zu halten. Bei elektronisch zu übermittelnden Angeboten ist 

die Unversehrtheit durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen nach den 

Anforderungen des Auftraggebers und die Vertraulichkeit durch Verschlüsselung sicherzustel-

len. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der Angebotsfrist aufrechterhalten bleiben. 

(3)  Die Angebote müssen alle geforderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. 

(4)  Änderungen an den Vertragsunterlagen sind unzulässig. Änderungen des Bieters an 

seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 

(5)  Der Bieter hat auf Verlangen im Angebot anzugeben, ob für den Gegenstand des 

Angebots gewerbliche Schutzrechte bestehen oder von dem Bieter oder anderen beantragt 

sind. Der Bieter hat stets anzugeben, wenn er erwägt, Angaben aus seinem Angebot für die 

Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes zu verwerten.

(6)  Bietergemeinschaften haben in den Angeboten jeweils die Mitglieder sowie eines 

ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung 

des Vertrages zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben im Angebot, so ist sie vor der 

Zuschlagserteilung beizubringen.

§ 17 EG Öffnung der Angebote 

(1)  Auf dem Postweg und direkt übermittelte Angebote sind ungeöffnet zu lassen, mit 

Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu hal-

ten. Elektronische Angebote sind auf geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt 

aufzubewahren. Mittels Telekopie eingereichte Angebote sind ebenfalls entsprechend zu 

kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten.

(2)  Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers 

gemeinsam durchgeführt und dokumentiert. Bieter sind nicht zugelassen. Dabei wird minde-

stens festgehalten:

a)	 Name und Anschrift der Bieter 

b)	 die Endbeträge ihrer Angebote und andere den Preis betreffende Angaben,

c)	 ob und von wem Nebenangebote eingereicht worden sind.

(3)  Die Angebote und ihre Anlagen sowie die Dokumentation über die Angebotsöffnung 

sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens sorgfältig zu verwahren und vertraulich zu 

behandeln. 
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§ 18 EG Aufklärung des Angebotsinhalts, Verhandlungsverbot

Im offenen und im nicht offenen Verfahren dürfen die Auftraggeber von den Bietern nur 

Aufklärungen über das Angebot oder deren Eignung verlangen. Verhandlungen sind unzu-

lässig.

§ 19 EG Prüfung und Wertung der Angebote

(1)  Die Angebote sind auf Vollständigkeit sowie auf rechnerische und fachliche Richtigkeit 

zu prüfen.

(2)  Erklärungen und Nachweise, die auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf 

der Angebotsfrist nicht vorgelegt wurden, können bis zum Ablauf einer zu bestimmenden 

Nachfrist nachgefordert werden. Dies gilt nicht für Preisangaben, es sei denn, es handelt 

sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern 

oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen. 

(3)  Ausgeschlossen werden:

a)	 Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Erklärungen und Nachweise 

enthalten, 

b)	 Angebote, die nicht unterschrieben bzw. nicht elektronisch signiert sind,

c)	 Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen nicht zweifelsfrei 

sind,

d)	 Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den Vertragsunterlagen vorge-

nommen worden sind,

e)	 Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es sei denn, der Bieter hat 

dies nicht zu vertreten,

f)	 Angebote von Bietern, die in Bezug auf die Vergabe eine unzulässige, wettbewerbs

beschränkende Abrede getroffen haben,

g)	 nicht zugelassene Nebenangebote sowie Nebenangebote, die die verlangten 

Mindestanforderungen nicht erfüllen.

(4)  Außerdem können Angebote von Bietern, ausgeschlossen werden, die auch als Bewerber 

von der Teilnahme am Wettbewerb hätten ausgeschlossen werden können (§ 6 EG Absatz 6).

(5)  Bei der Auswahl der Angebote, die für den Zuschlag in Betracht kommen, sind nur 

Bieter zu berücksichtigen, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderliche 

Eignung besitzen. 

(6)  Erscheint ein Angebot im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung ungewöhnlich 

niedrig, verlangen die Auftraggeber vom Bieter Aufklärung. Auf Angebote, deren Preise in 

offenbarem Missverhältnis zur Leistung stehen, darf der Zuschlag nicht erteilt werden.
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(7)  Angebote, die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, kön-

nen allein aus diesem Grund nur dann zurückgewiesen werden, wenn das Unternehmen 

nach Aufforderung innerhalb einer von den Auftraggebern festzulegenden ausreichenden 

Frist nicht nachweisen kann, dass die betreffende Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde. 

Auftraggeber, die unter diesen Umständen ein Angebot zurückweisen, müssen die 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften darüber unterrichten.

(8)  Bei der Wertung der Angebote berücksichtigen die Auftraggeber entsprechend der 

bekannt gegebenen Gewichtung vollständig und ausschließlich die Kriterien, die in der 

Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannt sind. 

(9)  Bei der Entscheidung über den Zuschlag berücksichtigen die Auftraggeber verschie-

dene durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, beispielsweise Qualität, 

Preis, technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, Betriebskosten, 

Lebenszykluskosten, Rentabilität, Kundendienst und technische Hilfe, Lieferzeitpunkt und 

Lieferungs- oder Ausführungsfrist.

§ 20 EG Aufhebung von Vergabeverfahren 

(1)  Die Vergabeverfahren können ganz oder bei Vergabe nach Losen auch teilweise auf

gehoben werden, wenn 

a)	 kein Angebot eingegangen ist, das den Bewerbungsbedingungen entspricht,

b)	 sich die Grundlagen der Vergabeverfahren wesentlich geändert haben, 

c)	 sie kein wirtschaftliches Ergebnis gehabt haben, 

d)	 andere schwerwiegende Gründe bestehen.

(2)  Die Bewerber oder Bieter sind von der Aufhebung der Vergabeverfahren unter Bekannt

gabe der Gründe unverzüglich zu benachrichtigen.

(3)  Die Auftraggeber teilen den Bewerbern oder Bietern nach Aufhebung des Vergabe

verfahrens unverzüglich die Gründe für ihre Entscheidung mit, auf die Vergabe eines im 

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften bekannt gemachten Auftrages zu verzichten 

oder das Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilen sie ihnen dies auch in Textform 

mit. 

(4)  Die Entscheidung, auf die Vergabe eines Auftrages zu verzichten, teilen die Auftraggeber 

dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 11) mit.

11) und 12) Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, 2, rue Mercier, 
L-2985 Luxemburg
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§ 21 EG Zuschlag

(1)  Der Zuschlag ist auf das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot 

zu erteilen. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend.

(2)  Die Annahme eines Angebotes (Zuschlag) erfolgt in Schriftform, elektronischer Form 

oder mittels Telekopie. 

(3)  Bei einer Zuschlagserteilung in elektronischer Form genügt eine „fortgeschrittene elek-

tronische Signatur“ nach dem Signaturgesetz, bei Übermittlung durch Telekopie genügt die 

Unterschrift auf der Telekopievorlage. 

§ 22 EG Nicht berücksichtigte Bewerbungen und Angebote

(1)  Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die 

Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie 

den Namen des erfolgreichen Bieters und den nicht berücksichtigten Bewerbern die Gründe 

für ihre Nichtberücksichtigung mit.

(2)  Die Auftraggeber können die Informationen zurückhalten, wenn die Weitergabe den 

Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge, oder die 

berechtigten Geschäftsinteressen von Unternehmen oder den fairen Wettbewerb beeinträch-

tigen würde.

§ 23 EG Bekanntmachung über die Auftragserteilung

(1)  Die Auftraggeber machen innerhalb von 48 Tagen nach Vergabe des Auftrags über jeden 

vergebenen Auftrag Mitteilung nach dem im Anhang III der Verordnung (EG) zur Einführung 

von Standardformularen für die Veröffentlichung von Vergabebekanntmachungen im 

Rahmen von Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß der Richtlinie 2004/18/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rats in der jeweils geltenden Fassung an das Amt 

für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 12) Die Auftraggeber 

brauchen bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe jedoch nicht mitzuteilen, wenn 

die Weitergabe den Gesetzesvollzug vereiteln würde oder dies dem öffentlichen Interesse 

zuwiderläuft, die legitimen geschäftlichen Interessen einzelner öffentlicher oder privater 

Unternehmen berührt oder den fairen Wettbewerb zwischen den Unternehmen beein-

trächtigen würde.

(2)  Bei der Mitteilung von vergebenen Aufträgen über Dienstleistungen nach Anhang I B 

geben die Auftraggeber an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

(3)  Bei Rahmenvereinbarungen umfasst die Bekanntmachung den Abschluss der Rahmen
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vereinbarung, aber nicht die Einzelaufträge, die aufgrund der Rahmenvereinbarung vergeben 

wurden.

(4)  Die Auftraggeber können die Bekanntmachung nach Absatz 1 mit dem Ergebnis 

der Vergabe der Einzelaufträge im Rahmen eines dynamisch elektronischen Verfahrens 

pro Quartal eines Kalenderjahres zusammenfassen. In diesem Fall versenden sie die 

Zusammenstellung spätestens 48 Tage nach Quartalsende. 

§ 24 EG Dokumentation 

(1)  Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, so dass die ein

zelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzel-

nen Entscheidungen festgehalten werden. 

(2)  Die Dokumentation umfasst mindestens Folgendes:

a)	 den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers, Gegenstand und Wert des 

Auftrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems;

b)	 die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Auswahl;

c)	 die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Ablehnung;

d)	 die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten;

e)	 den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots 

sowie – falls bekannt – den Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den 

der Zuschlagsempfänger an Dritte weiterzugeben beabsichtigt;

f)	 bei nicht offenen Verfahren, Verhandlungsverfahren und wettbewerblichen Dialogen die 

Gründe, die die Anwendung dieser Verfahrens rechtfertigen;

g)	 gegebenenfalls die Gründe, aus denen die Auftraggeber auf die Vergabe eines Auftrags, 

den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die Einrichtung eines dynamischen 

Beschaffungssystems verzichtet haben,

h)	 die Gründe, aufgrund derer mehrere Teil- oder Fachlose zusammen vergeben werden 

sollen,

i)	 die Gründe, warum der Gegenstand des Auftrags die Vorlage von Eignungsnachweisen 

erfordert und warum in diesen Fällen Nachweise verlangt werden müssen, die über 

Eigenerklärungen hinausgehen, 

j) 	 die Gründe der Nichtangabe der Gewichtung der Zuschlagskriterien.
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V. VOF
Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen 

Ausgabe 2009

(BAnz. 185a vom 8. Dezember 2009)
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Abschnitt 1: Basisparagraphen

Kapitel 1 

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Anwendungsbereich

(1)  Die folgenden Regeln gelten für die Vergabe von Aufträgen über Dienstleistungen des 

Anhangs I A, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb 

mit freiberuflich Tätigen angeboten werden und deren Gegenstand eine Aufgabe ist, 

deren Lösung nicht vorab eindeutig und erschöpfend beschrieben werden kann, sowie bei 

Wettbewerben nach Kapitel 2. 

(2)  Die Bestimmungen der VOF sind anzuwenden, sofern der geschätzte Auftragswert 

die Schwellenwerte für Dienstleistungen oder Wettbewerbe ohne Umsatzsteuer nach § 2 

Vergabeverordnung erreicht oder überschreitet.

(3)  Für die Vergabe der in Anhang I B genannten Dienstleistungen gelten nur § 6 Abs. 2 

bis 7 und § 14. Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen sowohl des Anhangs I A als 

auch des Anhangs I B sind, werden nach den Regelungen für diejenigen Dienstleistungen 

vergeben, deren Wert anteilsmäßig überwiegt.

§ 2 Grundsätze

(1)  Aufträge werden an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmen verge-

ben. Dabei darf kein Unternehmen diskriminiert werden.

(2)  Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn,  

eine Benachteiligung ist auf Grund des Vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbs

beschränkungen (GWB) ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3)  Aufträge sollen unabhängig von Ausführungs- und Lieferinteressen vergeben werden.

(4)  Kleinere Büroorganisationen und Berufsanfänger sollen angemessen beteiligt werden.

§ 3 Vergabeart

(1)  Aufträge werden im Verhandlungsverfahren mit vorheriger öffentlicher Aufforderung zur 

Teilnahme (Teilnahmewettbewerb) vergeben.

(2)  Der Auftraggeber kann vorsehen, dass das Verhandlungsverfahren in verschiedenen auf-

einander folgenden Phasen abgewickelt wird, um so die Zahl der Angebote, über die verhan-

delt wird, anhand der in der Bekanntmachung oder in den Vertragsunterlagen angegebenen 

Zuschlagskriterien zu verringern. In der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ist 
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anzugeben, ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird.

(3)  Bei der Aufforderung zur Verhandlung teilt der Auftraggeber den ausgewählten Bewerbern 

den vorgesehenen weiteren Ablauf des Verfahrens mit.

(4)  Die Auftraggeber können in folgenden Fällen Aufträge im Verhandlungsverfahren ohne 

Teilnahmewettbewerb vergeben:

a)	 wenn der Auftrag aus technischen oder künstlerischen Gründen oder aufgrund des 

Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten (z.B. Patent-/Urheberrecht) nur von einer 

bestimmten Person ausgeführt werden kann,

b)	 wenn im Anschluss an einen Wettbewerb im Sinne des Kapitels 2 der Auftrag gemäß 

den einschlägigen Bestimmungen an den Gewinner oder an einen Preisträger des 

Wettbewerbes vergeben werden muss. Im letzteren Fall müssen alle Preisträger des 

Wettbewerbes zur Teilnahme an den Verhandlungen aufgefordert werden,

c)	 soweit dies unbedingt erforderlich ist, wenn aus dringlichen, zwingenden Gründen, die 

die Auftraggeber nicht voraussehen konnten, die vorgeschriebenen Fristen nicht ein-

gehalten werden können. Die Umstände, die die zwingende Dringlichkeit begründen, 

dürfen auf keinen Fall dem Verhalten der Auftraggeber zuzuschreiben sein, 

d)	 für zusätzliche Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe zugrunde lie-

genden Entwurf noch im zuerst geschlossenen Vertrag vorgesehen sind, die aber 

wegen eines unvorhergesehenen Ereignisses zur Ausführung der darin beschriebenen 

Dienstleistungen erforderlich sind, sofern der Auftrag an eine Person vergeben wird, die 

diese Dienstleistungen erbringt,

–	 wenn sich die zusätzlichen Dienstleistungen in technischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht nicht ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom Hauptauftrag 

trennen lassen oder 

–	 wenn diese Dienstleistungen zwar von der Ausführung des ursprünglichen Auftrags 

getrennt werden können, aber für dessen Vollendung unbedingt erforderlich sind.

Der Gesamtwert der Aufträge für die zusätzlichen Dienstleistungen darf jedoch 50 v. H. des 

Wertes des Hauptauftrages nicht überschreiten,

f)	 bei neuen Dienstleistungen, die in der Wiederholung gleichartiger Leistungen bestehen, 

die durch den gleichen Auftraggeber an die Person vergeben werden, die den ersten 

Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser Entwurf 

Gegenstand des ersten Auftrags war. Die Möglichkeit der Anwendung dieses Verfahrens 

muss bereits in der Bekanntmachung des ersten Vorhabens angegeben werden. Dieses 

Verfahren darf jedoch nur binnen drei Jahren nach Abschluss des ersten Auftrags ange-

wandt werden.
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§ 4 Teilnehmer am Vergabeverfahren

(1)  Bewerber oder Bieter können einzelne oder mehrere natürliche oder juristische 

Personen sein, die Leistungen nach § 1 Absatz 1 ausführen. Sind Bewerber gemäß der 

Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ansässig sind (Herkunftsland), zur Erbringung der 

betreffenden Leistung berechtigt, dürfen sie nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, 

weil sie gemäß den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften entweder eine natürliche 

oder juristische Person sein müssten.

(2)  Bewerber oder Bieter können verpflichtet werden, Auskünfte darüber zu geben,

–	 ob und auf welche Art sie wirtschaftlich mit Unternehmen verknüpft sind oder

–	 ob und auf welche Art sie auf den Auftrag bezogen in relevanter Weise mit Anderen 

zusammenarbeiten,

sofern dem nicht berufsrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

(3)  Bewerber oder Bieter sind zu verpflichten, die Namen und die berufliche Qualifikation 

der Personen anzugeben, die die Leistung tatsächlich erbringen.

(4)  Soll der Auftrag an mehrere Bieter gemeinsam vergeben werden, kann der Auftraggeber 

verlangen, dass diese im Falle der Auftragserteilung eine bestimmte Rechtsform annehmen, 

sofern dies für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages notwendig ist und berufs-

rechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen. 

(5)  Haben Bewerber oder Bieter vor Einleitung des Vergabeverfahrens Auftraggeber beraten 

oder sonst unterstützt, haben die Auftraggeber sicherzustellen, dass der Wettbewerb durch 

die Teilnahme dieser Bewerber oder Bieter nicht verfälscht wird.

(6)  Ein Bewerber oder Bieter ist von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren wegen 

Unzuverlässigkeit auszuschließen, wenn der Auftraggeber Kenntnis davon hat, dass eine 

Person, deren Verhalten dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt worden 

ist:

a)	 § 129 des Strafgesetzbuches (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129 a des Straf

gesetzbuches (Bildung terroristischer Vereinigungen), § 129 b des Strafgesetzbuches 

(kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

b)	 § 261 des Strafgesetzbuches (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Ver

mögenswerte),

c)	 § 263 des Strafgesetzbuches (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 

EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag verwaltet wer-

den,

d)	 § 264 des Strafgesetzbuches (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG oder in ihrem Auftrag 
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verwaltet werden,

e)	 § 334 des Strafgesetzbuches (Bestechung), auch in Verbindung mit Artikel 2 des 

EU-Bestechungsgesetzes, Artikel 2 § 1 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 

Bestechung, Artikel 7 Abs. 2 Nr. 10 des Vierten Strafrechtsänderungsgesetzes und § 2  

des Gesetzes über das Ruhen der Verfolgungsverjährung und die Gleichstellung der 

Richter und Bediensteten des Internationalen Strafgerichtshofes,

f)	 Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung aus-

ländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr),

g)	 § 370 Abgabenordnung, auch in Verbindung mit § 12 des Gesetzes zur Durchführung 

der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (MOG), soweit sich 

die Straftat gegen den Haushalt der EG oder gegen Haushalte richtet, die von der EG 

oder in ihrem Auftrag verwaltet werden.

Einem Verstoß gegen diese Vorschriften gleichgesetzt sind Verstöße gegen entsprechende 

Strafnormen anderer Staaten. Ein Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist 

einem Bewerber oder Bieter zuzurechnen, wenn sie für diesen Bewerber oder Bieter bei 

der Führung der Geschäfte selbst verantwortlich gehandelt hat oder ein Aufsichts- oder 

Organisationsverschulden gemäß § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 

dieser Person im Hinblick auf das Verhalten einer anderen für den Bewerber oder Bieter 

handelnden, rechtskräftig verurteilten Person vorliegt.

(7)  Als Nachweis, dass die Kenntnis gemäß Absatz 6 unrichtig ist und die dort genannten Fälle 

nicht vorliegen, akzeptieren die Auftraggeber einen Auszug aus dem Bundeszentralregister 

oder eine gleichwertige Urkunde einer zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörde 

des Herkunftslands. Wenn eine Urkunde oder Bescheinigung vom Herkunftsland nicht 

ausgestellt oder nicht vollständig alle vorgesehenen Fälle erwähnt, kann dies durch eine 

eidesstattliche Erklärung oder eine förmliche Erklärung vor einer zuständigen Gerichts- oder 

Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einer dafür qualifizierten Berufsorganisation des 

Herkunftslands ersetzt werden.

(8)  Von einem Ausschluss nach Absatz 6 kann nur abgesehen werden, wenn zwingende 

Gründe des Allgemeininteresses vorliegen und Andere die Leistung nicht angemessen 

erbringen können oder wenn aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Verstoß die 

Zuverlässigkeit des Bewerbers oder Bieters nicht in Frage stellt. 

(9)  Von der Teilnahme am Vergabeverfahren können Bewerber oder Bieter ausgeschlossen 

werden, 

a)	 die sich im Insolvenzverfahren oder in Liquidation befinden oder ihre Tätigkeit einge-

stellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorge
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sehenen gleichartigen Verfahrens in einer entsprechenden Lage befinden, 

b)	 die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre 

berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen,

c)	 die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, die 

vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde,

d)	 die ihre Verpflichtung zur Zahlung der Steuern und Abgaben nicht erfüllt haben,

e)	 die sich bei der Erteilung von Auskünften, die gemäß den §§ 4, 5 und 10 eingeholt 

werden können, in erheblichem Maß falscher Erklärungen schuldig gemacht haben oder 

diese Auskünfte unberechtigterweise nicht erteilen.

§ 5 Nachweis der Eignung

(1) Zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) dürfen 

nur Unterlagen und Angaben gefordert werden, die durch den Gegenstand des Auftrages 

gerechtfertigt sind. Dabei hat der Auftraggeber die berechtigten Interessen der Bewerber oder 

Bieter am Schutz ihrer technischen, fachlichen oder handelsbezogenen Betriebsgeheimnisse 

zu berücksichtigen; die Verpflichtung zur beruflichen Verschwiegenheit bleibt unberührt.

(2)  Grundsätzlich sind als Nachweise nach Abs. 4 lit. c) und 5 lit. b) bis f) und h) sowie 

§ 4 Abs. 9 Eigenerklärungen zu verlangen. Die Forderung von darüber hinausgehenden 

Unterlagen und Angaben haben die Auftraggeber in der Dokumentation zu begründen. 

(3)  Fehlende Erklärungen und Nachweise, die bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist nicht 

vorgelegt wurden, können auf Anforderung der Auftraggeber bis zum Ablauf einer zu 

bestimmenden Nachfrist nachgereicht werden. 

(4)  Der Nachweis der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bewerbers 

kann in der Regel durch einen oder mehrere der nachstehenden Nachweise erbracht wer-

den:

a)	 entsprechende Bankerklärung oder den Nachweis entsprechender Berufshaftpflicht

versicherungsdeckung,

b)	 Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, falls deren Veröffentlichung nach dem Gesell

schaftsrecht des Mitgliedsstaates, in dem der Bewerber ansässig ist, vorgeschrieben ist,

c)	 Erklärung über den Gesamtumsatz des Bewerbers und seinen Umsatz für entsprechende 

Dienstleistungen in den letzten drei Geschäftsjahren.

Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die vom Auftraggeber gefor-

derten Nachweise nicht beibringen, so kann er den Nachweis seiner finanziellen und wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit durch Vorlage jedes anderen, vom Auftraggeber für geeignet 

erachteten Belegs erbringen.
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(5)  Der Nachweis der fachlichen Eignung kann folgendermaßen erbracht werden:

a)	 soweit nicht bereits durch Nachweis der Berufszulassung erbracht, durch Studiennachweise 

und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Bewerbers oder Bieters und/ 

oder der Führungskräfte des Unternehmens, insbesondere der für die Dienstleistungen 

verantwortlichen Person oder Personen,

b)	 durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten Leistungen mit 

Angabe des Rechnungswertes, der Leistungszeit sowie der öffentlichen oder privaten 

Auftraggeber der Dienstleistungen,

–	 bei Leistungen für öffentliche Auftraggeber durch eine von der zuständigen Behörde 

ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung,

–	 bei Leistungen für private Auftraggeber durch eine vom Auftraggeber ausgestellte 

Bescheinigung; ist eine derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist eine einfache 

Erklärung des Bewerbers zulässig,

c)	 durch Angabe über die technische Leitung,

d)	 durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der vom Bewerber oder Bieter in den 

letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte in den letzten 

drei Jahren ersichtlich ist,

e)	 durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche Ausstattung, welche Geräte und 

welche technische Ausrüstung der Bewerber oder Bieter für die Dienstleistungen ver

fügen wird,

f)	 durch eine Beschreibung der Maßnahmen des Bewerbers oder Bieters zur Gewährleistung 

der Qualität und seiner Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten (z.B. durch 

Fortbildungszertifikate von Kammern und Verbänden),

g)	 sind die zu erbringenden Leistungen komplexer Art oder sollten sie ausnahmsweise 

einem besonderen Zweck dienen, durch eine Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in 

dessen Namen von einer anderen damit einverstandenen zuständigen amtlichen Stelle 

aus dem Land durchgeführt wird, in dem der Bewerber oder Bieter ansässig ist; diese 

Kontrolle betrifft die Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und 

Forschungsmöglichkeiten des Bewerbers sowie die zur Gewährleistung der Qualität 

getroffenen Vorkehrungen,

h)	 durch die Angabe, welche Teile des Auftrags der Bewerber oder Bieter unter Umständen 

als Unterauftrag zu vergeben beabsichtigt.

(6)  Ein Bewerber oder Bieter kann sich, auch als Mitglied einer Bietergemeinschaft, bei 

der Erfüllung eines Auftrags der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen, ungeach-

tet des rechtlichen Charakters der zwischen ihm und diesen Unternehmen bestehenden 
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Verbindungen. Er muss in diesem Fall vor Zuschlagserteilung dem Auftraggeber gegenüber 

nachweisen, dass ihm die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, z.B. durch Vorlage 

einer entsprechenden Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen.

(7) Verlangen die Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass die Bewerber oder Bieter 

bestimmte Qualitätssicherungsnormen erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhän-

giger Stellen, so nehmen sie auf Qualitätssicherungsverfahren Bezug, die den einschlägigen 

europäischen Normen entsprechen und von entsprechenden Stellen gemäß den europä-

ischen Zertifizierungsnormen zertifiziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen aus 

anderen EG-Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch andere 

gleichwertige Nachweise für Qualitätssicherungsmaßnahmen an.

(8)  Verlangen die Auftraggeber als Merkmal der technischen Leistungsfähigkeit den Nach

weis dafür, dass die Bewerber oder Bieter bestimmte Normen für das Umweltmanagement 

erfüllen, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so nehmen sie auf das 

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) 

oder auf Normen für das Umweltmanagement Bezug, die auf den einschlägigen europä-

ischen oder internationalen Normen beruhen und von entsprechenden Stellen zertifiziert 

sind, die dem europäischen Gemeinschaftsrecht oder europäischen oder internationalen 

Zertifizierungsnormen entsprechen. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen in anderen 

EG-Mitgliedstaaten sind anzuerkennen. Die Auftraggeber erkennen auch andere Nachweise 

für gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen an, die von den Bewerbern oder Bietern 

vorgelegt werden.

(9)  Bei der Prüfung der Eignung erkennen die Auftraggeber als Nachweis auch 

Bescheinigungen der zuständigen Berufskammer an.

§ 6 Aufgabenbeschreibung

(1)  Die Aufgabe ist klar und eindeutig zu beschreiben, damit alle Bewerber oder Bieter die 

Beschreibung im gleichen Sinne verstehen können.

(2)  Die technischen Anforderungen sind in der Aufgabenbeschreibung zu formulieren:

1. 	 entweder unter Bezugnahme auf die im Anhang TS definierten technischen Spezifikationen 

in der Rangfolge:

	a) 	nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,

	b) 	europäische technische Zulassungen,

	c) 	gemeinsame technische Spezifikationen,

	d) 	internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den europä-

ischen Normungsgremien erarbeitet wurden oder,
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	e) 	falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische 

Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen für die Planung, Berechnung 

und Ausführung von Bauwerken und den Einsatz von Produkten.

Jede Bezugnahme ist mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ zu versehen;

2. 	 oder in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, die so genau zu fassen sind, 

dass sie ein klares Bild vom Auftragsgegenstand vermitteln und den Auftraggebern die 

Erteilung des Zuschlags ermöglichen;

3. 	 oder als Kombination von Nummer 1 und 2, d.h.

	a) in Form von Leistungsanforderungen unter Bezugnahme auf die Spezifikationen 

gemäß Ziffer 1 als Mittel zur Vermutung der Konformität mit diesen Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen;

	b) oder mit Bezugnahme auf die Spezifikationen gemäß Nummer 1 hinsichtlich bestimmter 

Merkmale und mit Bezugnahme auf die Leistungs- und Funktionsanforderungen 

gemäß Nummer 2 hinsichtlich anderer Merkmale.

(3)  Verweisen die Auftraggeber auf die in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a) genannten 

technischen Anforderungen, so dürfen sie ein Angebot nicht mit der Begründung ablehnen, 

die angebotene Dienstleistung entsprächen nicht den Spezifikationen, sofern die Bieter in 

ihrem Angebot den Auftraggebern mit geeigneten Mitteln nachweisen, dass die von ihnen 

vorgeschlagenen Lösungen den Anforderungen der technischen Spezifikation, auf die Bezug 

genommen wurde, gleichermaßen entsprechen. Als geeignetes Mittel gelten insbesondere 

eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht einer anerkannten Stelle.

(4)  Legen die Auftraggeber die technischen Anforderungen in Form von Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen fest, so dürfen sie ein Angebot, das einer nationalen Norm, mit der 

eine europäische Norm umgesetzt wird, oder einer europäischen technischen Zulassung, 

einer gemeinsamen technischen Spezifikation, einer internationalen Norm oder einem 

technischen Bezugssystem, das von den europäischen Normungsgremien erarbeitet wurde, 

entspricht, nicht zurückweisen, wenn diese Spezifikationen die geforderten Leistungs- oder 

Funktionsanforderungen betreffen. Die Bieter müssen in ihren Angeboten mit geeigneten 

Mitteln dem Auftraggeber nachweisen, dass die der Norm entsprechende jeweilige 

Dienstleistung den Leistungs- oder Funktionsanforderungen der Auftraggeber entspricht. Als 

geeignete Mittel gelten eine technische Beschreibung des Herstellers oder ein Prüfbericht 

einer anerkannten Stelle. 

(5)  Schreiben die Auftraggeber Umwelteigenschaften in Form von Leistungs- oder Funk

tionsanforderungen vor, so können sie die Spezifikationen verwenden, die in europäischen, 

multinationalen oder anderen Umweltzeichen definiert sind, wenn 
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	 a) sie sich zur Definition der Merkmale des Auftragsgegenstands eignen, 

	 b) die Anforderungen des Umweltzeichens auf der Grundlage von wissenschaftlich 

abgesicherten Informationen ausgearbeitet werden, 

	 c) die Umweltzeichen im Rahmen eines Verfahrens erlassen werden, an dem inte-

ressierte Kreise wie z.B. staatliche Stellen, Verbraucher, Hersteller, Händler und 

Umweltorganisationen teilnehmen können und 

	 d) das Umweltzeichen für alle Betroffenen zugänglich und verfügbar ist. 

Die Auftraggeber können in den Vergabeunterlagen angeben, dass bei Dienstleistungen, die 

mit einem Umweltzeichen ausgestattet sind, vermutet wird, dass sie den in der Leistungs- 

oder Aufgabenbeschreibung festgelegten technischen Anforderungen genügen. Die 

Auftraggeber müssen jedes andere geeignete Beweismittel, wie technische Unterlagen des 

Herstellers oder Prüfberichte anerkannter Stellen, akzeptieren. 

(6)  Anerkannte Stellen sind die Prüf- und Eichlaboratorien im Sinne des Eichgesetzes 

sowie die Inspektions- und Zertifizierungsstellen, die mit den anwendbaren europäischen 

Normen übereinstimmen. Die Auftraggeber erkennen Bescheinigungen von in anderen 

Mitgliedstaaten ansässigen anerkannten Stellen an.

(7)  Soweit es nicht durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigt ist, darf in den technischen 

Anforderungen nicht auf eine bestimmte Produktion oder Herkunft oder ein besonderes 

Verfahren oder auf Marken, Patente, Typen, eines bestimmten Ursprungs oder einer 

bestimmten Produktion verwiesen werden, wenn dadurch bestimmte Unternehmen oder 

bestimmte Produkte begünstigt oder ausgeschlossen werden. Solche Verweise sind jedoch 

ausnahmsweise zulässig, wenn der Auftragsgegenstand nicht hinreichend genau und all-

gemein verständlich beschrieben werden kann; solche Verweise sind mit dem Zusatz „oder 

gleichwertig“ zu versehen.

§ 7 Fristen 1)

(1)  Die von den Auftraggebern festgesetzte Frist für den Antrag auf Teilnahme beträgt 

mindestens 37 Tage ab dem Tag der Absendung der Bekanntmachung. Bei elektronisch 

erstellten und übermittelten Bekanntmachungen kann diese Frist um sieben Tage verkürzt 

werden.

(2)  In den Fällen besonderer Dringlichkeit beträgt die Frist für den Antrag auf Teilnahme 

mindestens 15 Tage, oder mindestens 10 Tage bei elektronischer Übermittlung, jeweils ab 

1) Die Berechnung der Fristen erfolgt nach der Verordnung (EWG/Euratom) Nr. 1182/71 des Rates vom  
3. Juni 1971 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten und Termine (ABl. EG Nr. L 124 S. 1).
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dem Tag der Absendung der Bekanntmachung an (Beschleunigtes Verfahren).

(3)  Die Auftraggeber müssen rechtzeitig angeforderte, zusätzliche Auskünfte über die 

Aufgaben spätestens 6 Tage, im Beschleunigten Verfahren spätestens 4 Tage vor Ablauf der 

Bewerbungsfrist, erteilen.

(4)  Können die Teilnahmeanträge oder Angebote nur nach einer Ortsbesichtigung oder 

Einsichtnahme in nicht übersandte Unterlagen erstellt werden oder können die Auftraggeber 

die Auskünfte nicht rechtzeitig erteilen, so sind die Bewerbungs- oder Angebotsfristen ent-

sprechend zu verlängern.

§ 8 Grundsätze der Informationsübermittlung

(1)  Die Auftraggeber geben in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen an, 

ob Informationen auf dem Postweg, mittels Telefax, direkt, elektronisch oder durch eine 

Kombination dieser Kommunikationsmittel übermittelt werden.

(2)  Das für die elektronische Übermittlung gewählte Netz muss allgemein verfügbar sein 

und darf den Zugang der Bewerber und Bieter zu den Vergabeverfahren nicht beschränken. 

Die dafür zu verwendenden Programme und ihre technischen Merkmale müssen

–	 allgemein zugänglich 

– 	 kompatibel mit allgemein verbreiteten Erzeugnissen der Informations- und 

Kommunikationstechnologie und 

– 	 nicht diskriminierend

sein.

(3)  Die Auftraggeber gewährleisten die Unversehrtheit und die Vertraulichkeit der übermit-

telten Anträge auf Teilnahme und der Angebote. Auf dem Postwege oder direkt übermittelte 

Anträge auf Teilnahme und Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen 

und als solche zu kennzeichnen. Bis zum Ablauf der für ihre Einreichung vorgesehenen Frist 

werden sie unter Verschluss gehalten. Bei per Telefax übermittelten Anträgen auf Teilnahme 

und Angeboten ist dies durch entsprechende organisatorische und technische Lösungen 

nach den Anforderungen des Auftraggebers sicherzustellen; dies gilt auch für elektronisch 

übermittelte Anträge auf Teilnahme und Angebote, wobei deren Vertraulichkeit durch 

Verschlüsselung sicher zu stellen ist. Die Verschlüsselung muss bis zum Ablauf der für ihre 

Einreichung vorgesehenen Frist aufrecht erhalten bleiben.

(4)  Telefonisch gestellte Anträge auf Teilnahme sind vom Bewerber bis zum Ablauf der Frist 

für die Abgabe der Anträge auf Teilnahme in Textform zu bestätigen.

(5)  Angebote müssen unterschrieben sein. Elektronisch übermittelte Angebote sind 

mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz und den 
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Anforderungen des Auftraggebers oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 

nach dem Signaturgesetz zu versehen. Bei Abgabe des Angebotes per Telefax genügt die 

Unterschrift auf der Telefaxvorlage.

(6)  Die Auftraggeber haben dafür zu sorgen, dass den interessierten Unternehmen 

die Informationen über die Anforderungen an die Geräte, die für die elektronische 

Übermittlung der Anträge auf Teilnahme und der Angebote erforderlich sind, einschließlich 

Verschlüsselung zugänglich sind. Außerdem muss gewährleistet sein, dass die Geräte die in 

Anhang II genannten Anforderungen erfüllen können.

(1)  Die Bekanntmachung einer beabsichtigten Auftragsvergabe wird nach dem in Anhang II 

der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 2) enthaltenen Muster erstellt.

(2)  Auftraggeber, die einen Wettbewerb nach Kapitel 2 durchführen wollen, teilen ihre 

Absicht durch Bekanntmachung nach dem in Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 

enthaltenen Muster mit. Die Bekanntmachung ist dem Amt für amtliche Veröffentlichungen 

der Europäischen Gemeinschaften unverzüglich mitzuteilen.

(3)  Die Bekanntmachung ist auf elektronischem 3) oder anderem Wege unverzüglich dem 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 

Soweit keine elektronische Übermittlung der Bekanntmachung erfolgt, darf der Inhalt der 

Bekanntmachung nicht mehr als 650 Worte umfassen. In Fällen besonderer Dringlichkeit 

muss die Bekanntmachung per Telefax oder auf elektronischem Weg übermittelt werden. 

Der Auftraggeber muss den Tag der Absendung nachweisen können.

(4)  Elektronisch erstellte und übersandte Bekanntmachungen werden spätestens fünf Tage 

nach ihrer Absendung an das Amt für amtliche Veröffentlichungen veröffentlicht. Nicht 

elektronisch erstellte und übermittelte Bekanntmachungen werden spätestens zwölf Tage 

nach der Absendung veröffentlicht. Die Bekanntmachungen werden unentgeltlich und 

ungekürzt im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in der jewei-

ligen Originalsprache und eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestandteile davon in den 

anderen Amtssprachen der Gemeinschaft veröffentlicht. In den Amtsblättern oder der Presse 

des Landes des Auftraggebers darf die Bekanntmachung nicht vor dem Tag der Absendung 

an das Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht 

werden; bei der Veröffentlichung ist dieser Zeitpunkt anzugeben. Die Veröffentlichung darf 

nur die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder die in einem Beschafferprofil 

2) ABl. EG Nr. L 257 S. 1
3) Das Muster und die Modalitäten für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen sind unter 
der Internetadresse http://simap.europa.eu abrufbar.
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nach Absatz 5 veröffentlichten Angaben enthalten.

(5)  Die Auftraggeber können im Internet ein Beschafferprofil einrichten. Es enthält Angaben 

über geplante und laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge sowie alle sons

tigen für die Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, 

Telefon- und Telefaxnummer, Anschrift, E-Mail-Adresse des Auftraggebers.

§ 10 Auswahl der Bewerber

(1)  Die Auftraggeber wählen unter den Bewerbern, die nicht ausgeschlossen wurden und 

die die Eignungskriterien (Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit) erfüllen, die

jenigen aus, die sie zu Verhandlungen auffordern. 

(2)  Die der Auswahl zugrunde gelegten Eignungskriterien und die erforderlichen Erklärungen 

und Nachweise sind von den Auftraggebern in der Bekanntmachung zu benennen.

(3)  Erfüllen mehrere Bewerber gleichermaßen die Anforderungen und ist die Bewerberzahl 

nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien zu hoch, kann 

die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern durch Los getroffen werden.

(4)  Die Auftraggeber haben die Mindestzahl und gegebenenfalls die Höchstzahl der zu 

Verhandlungen aufzufordernden Bewerber in der Bekanntmachung zu benennen. Bei hinrei-

chender Anzahl geeigneter Bewerber darf die Mindestzahl nicht unter drei liegen.

(5)  Die Auftraggeber teilen den nicht berücksichtigten Bewerbern nach Abschluss des 

Teilnahmewettbewerbs innerhalb von 15 Tagen die Gründe für die Ablehnung ihrer 

Bewerbung um Teilnahme am Verhandlungsverfahren mit. Die Auftraggeber können in Satz 1  

genannte Informationen über die Auftragsvergabe zurückhalten, wenn die Weitergabe den 

Gesetzesvollzug vereiteln würde oder sonst nicht im öffentlichen Interesse läge oder den 

berechtigten Geschäftsinteressen von Bewerbern oder dem fairen Wettbewerb schaden 

würde.

§ 11 Aufforderung zur Verhandlung, Angebotsabgabe, Auftragserteilung

(1)  Die Auftraggeber fordern die ausgewählten Bewerber gleichzeitig in Textform zu 

Verhandlungen auf. Die Verhandlungen können sowohl über den Gegenstand der Leistung 

als auch über die im Rahmen der Verhandlung abgeforderten Angebote geführt werden.

(2)  Die Aufforderung zur Verhandlung enthält mindestens Folgendes:

–	 das Anschreiben mit den Verfahrensbedingungen, Angaben zu den Fristen, einen 

Hinweis auf die Bekanntmachung sowie die Zuschlagskriterien, falls sie noch nicht in der 

Bekanntmachung aufgeführt sind,

–	 die Aufgabenbeschreibung und eventuell einen Vertragsentwurf, aus dem die konkrete 
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Leistung und die Auftragsbedingungen hervorgehen.

(3)  Fehlende Erklärungen und Nachweise können auf Verlangen der Auftraggeber bis zum 

Ablauf einer zu bestimmenden Frist nachgereicht werden.

(4)  Die Auftraggeber haben in der Aufgabenbeschreibung oder der Vergabebekanntmachung 

oder der Aufforderung zur Angebotsabgabe alle Zuschlagskriterien anzugeben, deren 

Anwendung vorgesehen ist. Sie haben auch anzugeben, wie die einzelnen Kriterien 

gewichtet werden. Die Gewichtung kann mittels einer Spanne angegeben werden. Kann 

die Gewichtung aus nachvollziehbaren Gründen nicht angegeben werden, so gibt der 

Auftraggeber die Kriterien in der absteigenden Reihenfolge ihrer Bedeutung an. 

(5)  Bei der Entscheidung über die Auftragserteilung berücksichtigen die Auftraggeber 

verschiedene, durch den Auftragsgegenstand gerechtfertigte Kriterien, zum Beispiel 

Qualität, fachlicher oder technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, 

Kundendienst und technische Hilfe, Leistungszeitpunkt, Ausführungszeitraum oder -frist und 

Preis/Honorar. Bei der Festlegung dieser Zuschlagskriterien ist auf die klare und nachvoll-

ziehbare Abgrenzung zu den Eignungskriterien bei der Auswahl der Bewerber zu achten. 

Ist die zu erbringende Leistung nach einer gesetzlichen Gebühren- oder Honorarordnung zu 

vergüten, ist der Preis nur im dort vorgeschriebenen Rahmen zu berücksichtigen.

(6)  Die Entscheidung für einen Bieter ist nur auf der Grundlage eines zuschlagsfähigen 

Angebotes zulässig.

Der Auftraggeber schließt den Vertrag mit dem Bieter, der aufgrund des ausgehandelten 

Auftragsinhalts und der ausgehandelten Auftragsbedingungen im Rahmen der bekannt 

gemachten Zuschlagskriterien und deren Gewichtung die bestmögliche Leistung erwarten 

lässt. 

(7)  Das Verfahren endet mit Vertragsschluss oder mit Verzicht auf die Auftragserteilung.

§ 12 Dokumentation

(1)  Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend zu dokumentieren, sodass die ein-

zelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzel-

nen Entscheidungen festgehalten werden. 

(2)  Die Dokumentation umfasst mindestens Folgendes:

a)	 den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, Gegenstand und Wert des Auftrags,

b)	 die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Auswahl,

c)	 die Namen der nicht berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre 

Ablehnung
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d)	 die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten,

e)	 den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots 

sowie – falls bekannt – den Anteil am Auftrag, den der Zuschlagempfänger an Dritte 

weiterzugeben beabsichtigt,

f)	 die Gründe für einen Verzicht auf die Vergabe eines bekannt gemachten Auftrages

§ 13 Kosten

(1)  Von den Bewerbern oder Bietern dürfen Entgelte für die Durchführung der Vergabe

verfahren nicht erhoben werden. Bei Wettbewerben nach Kapitel 2 können Kopierkosten bei 

postalischer oder direkter Versendung erhoben werden.

(2)  Für die Ausarbeitung der Bewerbungs- und Angebotsunterlagen werden Kosten nicht 

erstattet.

(3)  Verlangt der Auftraggeber darüber hinaus, dass Bewerber Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, 

Berechnungen oder andere Unterlagen ausarbeiten, so ist einheitlich für alle Bewerber eine 

angemessene Vergütung festzusetzen. Gesetzliche Gebühren- oder Honorarordnungen und 

der Urheberrechtsschutz bleiben unberührt.

§ 14 Information über die Auftragserteilung, Verzicht auf die Auftragserteilung

(1)  Die Auftraggeber machen über jeden vergebenen Auftrag Mitteilung anhand einer 

Bekanntmachung. Sie wird nach dem im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1564/2005 

enthaltenen Muster erstellt und ist spätestens 48 Tage nach Vergabe des Auftrags an das 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln.

(2)  Auftraggeber, die einen Wettbewerb durchgeführt haben, geben spätestens 48 Tage 

nach Durchführung eine Bekanntmachung nach Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr. 

1564/2005 an das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.

(3)  Bei der Bekanntmachung von Dienstleistungsaufträgen des Anhangs I B geben die Auf

traggeber in ihrer Bekanntmachung an, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind.

(4)  Bestimmte Angaben über die Auftragsvergabe brauchen jedoch bei bestimmten 

Einzelaufträgen nicht veröffentlicht zu werden, wenn ihre Bekanntgabe den Gesetzesvollzug 

behindern, dem öffentlichen Interesse in anderer Weise zuwiderlaufen, die legitimen 

geschäftlichen Interessen einzelner Personen berühren oder den fairen Wettbewerb beein-

trächtigen würde.

(5)  Die Auftraggeber teilen unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang 

eines entsprechenden Antrags, den nicht berücksichtigten Bietern die Gründe für die 

Ablehnung ihres Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie 



VOF

124

den Namen des erfolgreichen Bieters mit.

(6)  Die Auftraggeber teilen den Bewerbern unverzüglich die Gründe mit, aus denen 

beschlossen wurde, auf die Vergabe eines bekannt gemachten Auftrages zu verzichten 

oder das Verfahren erneut einzuleiten. Auf Antrag teilen sie dies in Textform mit. Die 

Entscheidung, auf die Vergabe eines Auftrages zu verzichten, teilen die Auftraggeber dem 

Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften mit.

Kapitel 2 

Wettbewerbe

§ 15 Grundsätze

(1)  Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, dem Auftraggeber einen Plan 

oder eine Planung zu verschaffen, deren Auswahl durch ein Preisgericht aufgrund verglei-

chender Beurteilungen mit oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt.

(2)  Wettbewerbe, die dem Ziel dienen, alternative Vorschläge für Planungen insbesondere 

auf dem Gebiet der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens auf der Grundlage 

veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten (Planungswettbewerbe), können jeder-

zeit vor, während oder ohne Verhandlungsverfahren ausgelobt werden. 

In den einheitlichen Richtlinien wird auch die Mitwirkung von Architekten- und Ingenieur

kammern an der Vorbereitung und Durchführung der Wettbewerbe geregelt.

(3)  Die auf die Durchführung von Wettbewerben anwendbaren Regeln sind den an der 

Teilnahme am Wettbewerb Interessierten mitzuteilen.

(4)  Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf nicht beschränkt werden

- auf das Gebiet eines Mitgliedstaates oder einen Teil davon,

- auf natürliche oder juristische Personen.

(5)  Der Auslober eines Wettbewerbes hat zu gewährleisten, dass jedem Bewerber und 

jedem Teilnehmer die gleiche Chance eingeräumt wird. 

Für alle Teilnehmer gelten die gleichen Bedingungen und Fristen. Ihnen werden die gleichen 

Informationen jeweils zum gleichen Zeitpunkt übermittelt.

(6)  Die Wettbewerbsbeiträge bleiben bis zur Entscheidung des Preisgerichts anonym.

§ 16 Wettbewerbsdurchführung

(1)  Mit der Auslobung sind Preise und ggf. Anerkennungen auszusetzen, die der Bedeutung 

und Schwierigkeit der Bauaufgabe sowie dem Leistungsumfang nach der jeweils geltenden 

Honorarordnung angemessen sind.
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(2)  Ausgeschlossen von der Teilnahme an Wettbewerben sind Personen, die infolge 

ihrer Beteiligung an der Auslobung oder Durchführung des Wettbewerbes bevorzugt sein 

oder Einfluss auf die Entscheidung des Preisgerichts nehmen können. Das Gleiche gilt für 

Personen, die sich durch Angehörige oder ihnen wirtschaftlich verbundene Personen einen 

entsprechenden Vorteil oder Einfluss verschaffen können.

(3)  Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben die Auftraggeber eindeutige 

und nicht diskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. Die Zahl der Teilnehmer muss aus-

reichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten.

(4)  Das Preisgericht darf nur aus Preisrichtern bestehen, die von den Teilnehmern des 

Wettbewerbes unabhängig sind. Wird von diesen Teilnehmern eine bestimmte berufliche 

Qualifikation verlangt, muss die Mehrheit der Preisrichter über dieselbe oder eine gleichwer-

tige Qualifikation verfügen.

(5)  Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und Stellungnahmen unabhängig. Es trifft 

diese aufgrund von Wettbewerbsarbeiten, die anonym vorgelegt werden, und nur aufgrund 

von Kriterien, die in der Bekanntmachung nach § 9 Absatz 2 genannt sind. 

Das Preisgericht hat in seinen Entscheidungen die in der Auslobung als bindend bezeichne-

ten Vorgaben des Auslobers zu beachten. Nicht zugelassene oder über das geforderte Maß 

hinausgehende Leistungen sind von der Wertung auszuschließen.

(6)  Das Preisgericht hat einen von den Preisrichtern zu unterzeichnenden Bericht zu 

erstellen, über die Rangfolge der von ihm ausgewählten Projekte und die einzelnen 

Wettbewerbsarbeiten. Der Auslober informiert die Teilnehmer unverzüglich über das 

Ergebnis durch Versendung des Protokolls der Preisgerichtssitzung. Der Auslober stellt mög-

lichst spätestens einen Monat nach der Entscheidung des Preisgerichts alle eingereichten 

Wettbewerbsarbeiten mit Namensangaben der Verfasser unter Auslegung des Protokolls 

öffentlich aus.

Soweit ein Preisträger wegen mangelnder Teilnahmeberechtigung oder Verstoßes gegen 

Wettbewerbsregeln nicht berücksichtigt werden kann, rücken die übrigen Preisträger sowie 

sonstige Teilnehmer in der Rangfolge des Preisgerichts nach, soweit das Preisgericht aus-

weislich seines Protokolls nichts anderes bestimmt hat.

§ 17 Auftrag, Nutzung

(1)  Soweit und sobald die Wettbewerbsaufgabe realisiert werden soll, ist einer oder sind 

mehrere der Preisträger mit den weiteren Planungsleistungen nach Maßgabe der in § 15 

Absatz 2 genannten einheitlichen Richtlinien zu beauftragen, sofern mindestens einer der 

Preisträger eine einwandfreie Ausführung der zu übertragenden Leistungen gewährleistet 
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und sonstige wichtige Gründe der Beauftragung nicht entgegenstehen.

(2)  Urheberrechtlich und wettbewerbsrechtlich geschützte Teillösungen von Wettbewerbs

teilnehmern, die bei der Auftragserteilung nicht berücksichtigt worden sind, dürfen nur 

gegen eine angemessene Vergütung genutzt werden.

Kapitel 3 

Besondere Vorschriften zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen

§ 18 Anwendungsbereich

(1)  Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten zusätzlich für die Vergabe von Architekten- 

und Ingenieurleistungen.

(2)  Architekten- und Ingenieurleistungen sind

–	 Leistungen, die von der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) erfasst 

werden sowie 

–	 sonstige Leistungen, für die die berufliche Qualifikation des Architekten oder Ingenieurs 

erforderlich ist oder 

vom Auftraggeber gefordert wird.

§ 19 Qualifikation des Auftragnehmers

(1)  Wird als Berufsqualifikation der Beruf des Architekten oder der einer seiner Fach

richtungen gefordert, so ist jeder zuzulassen, der nach dem für die Auftragsvergabe gel-

tenden Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt zu tragen oder in der 

Bundesrepublik Deutschland als Architekt tätig zu werden.

(2)  Wird als Berufsqualifikation der Beruf des „Beratenden Ingenieurs“ oder “Ingenieurs“ 

gefordert, so ist jeder zuzulassen, der nach dem für die Auftragsvergabe geltenden 

Landesrecht berechtigt ist, die Berufsbezeichnung „Beratender Ingenieur“ oder „Ingenieur“ zu 

tragen oder in der Bundesrepublik Deutschland als „Beratender Ingenieur“ oder „Ingenieur“ 

tätig zu werden.

(3)  Juristische Personen sind als Auftragnehmer zuzulassen, wenn sie für die Durchführung 

der Aufgabe einen verantwortlichen Berufsangehörigen gemäß Absatz 1 und 2 benennen.

§ 20 Auftragserteilung

(1)  Die Auftragsverhandlungen mit den nach § 10 Abs. 1 ausgewählten Bietern dienen der 

Ermittlung des Bieters, der im Hinblick auf die gestellte Aufgabe am ehesten die Gewähr für 

eine sachgerechte und qualitätsvolle Leistungserfüllung bietet. Die Auftraggeber führen zu 



VOF

127

diesem Zweck Auftragsgespräche mit den ausgewählten Bietern durch und entscheiden über 

die Auftragsvergabe nach Abschluss dieser Gespräche.

(2)  Die Präsentation von Referenzobjekten, die der Bewerber oder Bieter zum Nachweis sei-

ner Leistungsfähigkeit vorlegt, ist zugelassen. Die Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen der 

gestellten Planungsaufgabe kann vom Auftraggeber nur im Rahmen eines Verfahrens nach 

Absatz 3 oder eines Wettbewerbes gemäß Kapitel 2 verlangt werden. Die Auswahl eines 

Bewerbers oder Bieters darf nicht durch unaufgefordert eingereichte Lösungsvorschläge 

beeinflusst werden.

(3)  Verlangen Auftraggeber außerhalb eines Planungswettbewerbes Lösungsvorschläge für die 

Planungsaufgabe, so sind die Lösungsvorschläge der Bieter nach den Honorarbestimmungen 

der HOAI zu vergüten.




